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Executive Summary 

Die Leistungs- und Strukturstatistik (LSE) ermöglicht eine ausführliche Analyse der Unternehmens- und 
Beschäftigungsstruktur, der Wirtschaftsleistung von Unternehmen und rechtlichen Einheiten sowie der 
regionalen Verteilung von Arbeitsstätten. Die LSE ist eine Referenzstatistik für weitere Wirtschaftssta-
tistiken und ist eine wesentliche Datenquelle für die Erstellung der Produktionskonten in der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung auf nationaler und regionaler Ebene. Sie fließt somit auch in die Erstellung 
der Aufkommens- und Verwendungstabellen bzw. Input-Output-Tabellen sowie in die Berechnung des 
Bruttoinlandsproduktes ein. Die Ermittlung von harmonisierten und vergleichbaren Wirtschaftskennzah-
len trägt zum besseren Verständnis der Wirtschaftsleistung und Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-
men in der Europäischen Union bei. 

Die LSE wird nach europäischen Vorgaben seit dem Berichtsjahr 1997 jährlich erstellt. Seit dem Berichts-
jahr 2021 kommen die neuen europäischen Vorgaben der EBS-Verordnung sowie die neue nationale 
Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022 zur Anwendung. Die Primärdaten werden bei rechtli-
chen Einheiten in Form einer Vollerhebung mit gesetzlich definierten Abschneidegrenzen ermittelt. 
Klein- und Kleinstunternehmen sind von statistischen Verpflichtungen weitestgehend befreit. Allerdings 
müssen die Ergebnisse die Struktur der Grundgesamtheit in den erfassten Wirtschaftsbereichen wider-
spiegeln. Mit Hilfe von Register- und Verwaltungsdaten sowie basierend auf den primärstatistisch erho-
benen Daten werden rechtliche Einheiten unterhalb der Erhebungsschwellen mittels eines modellba-
sierten Ansatzes zur Datenergänzung (MDE) auf Mikroebene berechnet. Seit dem Berichtsjahr 2018 
werden Daten für das Unternehmen ermittelt, indem rechtliche Einheiten in Unternehmensgruppen 
mittels Profiling zu statistischen Unternehmen zusammengefasst werden und zur Vermeidung von Dop-
pelzählungen wesentliche interne Lieferungen und Leistungen zwischen nationalen rechtlichen Einhei-
ten desselben statistischen Unternehmens konsolidiert werden. 

Der Erfassungsbereich der LSE erstreckt sich auf die Abschnitte B bis S (ohne O und S94) der ÖNACE 
2008. Für die jährlichen Primärerhebungen werden rund 38.000 rechtliche Einheiten (ca. 6 % der Grund-
gesamtheit) ausgewählt. Der Rücklauf beträgt im Durchschnitt etwas mehr als 95 % - somit liegen in der 
Regel etwa 36 500 gemeldete Primärdaten von rechtlichen Einheiten vor, welche knapp 75 % der un-
selbständig Beschäftigten sowie 85 % der Umsatzerlöse repräsentieren. Im Rahmen der Leistungs- und 
Strukturerhebung 2021 nutzten 87,9 % der Unternehmen zur Erfüllung ihrer Meldepflicht den Webfra-
gebogen eQuest, 11,9 % die neue Meldeschiene LSE-Saldenliste und lediglich 0,2 % meldeten mittels Pa-
pierfragebogen. Die Grundgesamtheit umfasste im Berichtsjahr 2021 knapp 620 000 rechtliche Einhei-
ten, welche zu 590 000 Unternehmen zusammengefasst wurden. Es wurden 2021 ca. 720 000 Arbeits-
stätten erfasst. 

Die Entlastung der Auskunftspflichtigen durch die Verwendung von Verwaltungsdaten, die Anwendung 
statistischer Modellberechnungen sowie die Nutzung von Synergien zwischen Erhebungen haben in der 
LSE große Priorität. Die Wirtschaftsbereiche „Finanzdienstleistungen“ sowie „Versicherungen und Pensi-
onskassen (ohne Sozialversicherung)“ werden nahezu vollständig aus den Statistikdaten der Oesterrei-
chischen Nationalbank (OeNB) und der Finanzmarktaufsicht (FMA) erstellt. Darüber hinaus werden zur 
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Entlastung der Unternehmen Synergien zwischen der Konjunkturstatistik im Produzierenden Bereich 
(KJP) und der LSE genutzt. 

Für die Ermittlung der Leistungs- und Strukturdaten von Unternehmen unterhalb der gesetzlich vordefi-
nierten Schwellenwerte spielen Verwaltungsdaten im Rahmen der MDE eine zentrale Rolle. Während 
die Beschäftigtendaten des Dachverbands der Sozialversicherungsträger (DV) und die Umsatzsteuerda-
ten der Finanzbehörden (UST, UVA) bereits seit dem Berichtsjahr 2002 genutzt werden, wurden Lohn-
zetteldaten (LZ) zur Ermittlung der Bruttolöhne und -gehälter erstmals im Berichtsjahr 2008 herangezo-
gen. Daten der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) und der Kammern der freien Berufe 
für die Ermittlung der selbständig Beschäftigten sowie Daten aus der Beilage zur Einkommenssteuer- 
bzw. Körperschaftssteuererklärung (Beilage zur EST/KÖST) wurden ab dem Berichtsjahr 2011 schritt-
weise in das Konzept für die Erstellung der LSE integriert. Jahresabschlüsse bilden eine weitere wichtige 
Quelle für die Überprüfung der Daten. 

Die Ergebnisse der LSE ermöglichen eine Analyse der Unternehmen, rechtlichen Einheiten und Arbeits-
stätten nach Wirtschaftsbereichen, Unternehmensgrößen und regionalen Aspekten. 

Abbildung 1: Grundkonzept der Leistungs- und Strukturstatistik 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik. 
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Leistungs- und Strukturstatistik – Wichtigste Eckpunkte 

Gegenstand der Statistik  Statistik über die Wirtschaftsstruktur in den Produktions- und Dienst-
leistungsbereichen der Abschnitte B bis S (ohne O und S94) der 
ÖNACE 2008 (Beschäftigung, Personalaufwand, Arbeitsvolumen, Er-
lös- und Aufwandsstruktur, Produktionswert, Wertschöpfung, Brutto-
betriebsüberschuss, Investitionstätigkeit nach Wirtschaftsbereichen, 
Regionen und Größenklassen) 

Grundgesamtheit Unternehmen und rechtliche Einheiten, die eine marktwirtschaftliche 
Haupttätigkeit in den Abschnitten B bis S (ohne O und S94) der ÖNACE 
2008 ausüben und zumindest einen Teil des Berichtsjahres wirtschaft-
lich aktiv sind, d.h. Umsatzerlöse und/oder Beschäftigte haben (ca. 
590 000 Unternehmen und 620 000 rechtliche Einheiten) 

Statistiktyp Kombination aus primärstatistischer Erhebung (38 000 bzw. 6% der 
rechtlichen Einheiten), Verwendung von Statistik-, Register- und Ver-
waltungsdaten und modellbasierter Datenergänzung; Konsolidierung 
bzw. Addition der rechtlichen Einheiten für die Darstellung der Ergeb-
nisse auf Unternehmensebene. 

Datenquellen/Erhebungsform Primärdaten der Leistungs- und Strukturerhebung 
Sekundärstatistische Daten (Statistikdaten) 
• Konjunkturstatistik des Produzierenden Bereichs 
• Erhebung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs 
Register- und Verwaltungsdaten 
• Beschäftigtendaten vom Dachverband der Sozialversiche-

rungsträger (DV), Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen 
(SVS), Kammern der freien Berufe 

• Umsatzsteuerdaten, Einkommen- und Körperschaftssteuerda-
ten sowie Lohnzetteldaten der Finanzbehörden 

• Statistisches Unternehmensregister (URS) 
• Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und Finanzmarktauf-

sicht (FMA) 

Berichtszeitraum bzw. Stichtag Berichtsjahr bzw. abweichende Wirtschaftsjahre oder Rumpfwirt-
schaftsjahre 

Periodizität Jährlich 

Teilnahme an der Erhebung  
(Primärstatistik) 

Verpflichtend ab einer bestimmten Umsatz- und/oder Beschäftigten-
grenze 

Zentrale Rechtsgrundlagen Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022, BGBl. II Nr. 
305/2022 idgF. bzw. Verordnung (EU) 2019/2152 sowie der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2020/1197 

Tiefste regionale Gliederung  Unternehmen und rechtliche Einheiten: Österreich und Bundesländer 
Arbeitsstätten: NUTS 3 
Detailliertere Gliederungen im Rahmen von Sonderauswertungen 

Verfügbarkeit der Ergebnisse Vorläufige Daten: t + 10 Monate; endgültige Daten: t + 18 Monate 

Sonstiges - 
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1 Allgemeine Informationen 

1.1 Ziel und Zweck, Geschichte 

Ziel und Zweck 

Die Verfügbarkeit von harmonisierten Daten in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist eine 
Grundvoraussetzung, um die Struktur, Tätigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und die Leistung der Unterneh-
men auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene vergleichen zu können. Seit dem Berichtsjahr 
2021 bildet die Rahmenverordnung für europäische Unternehmensstatistiken (EBS-Verordnung) die 
Rechtsgrundlage, um derartige vergleichbare Statistiken, denen gemeinsame Definitionen zugrunde lie-
gen, bereitzustellen; bis zum Berichtsjahr 2020 war es die EU-Verordnung über die strukturelle Unter-
nehmensstatistik1. 

Als Hauptziele dieser Statistik sind demnach zu nennen: 

• Bereitstellung von Informationen über Struktur, Tätigkeit und Leistung der Wirtschaftszweige in der 
Gemeinschaft zur Beobachtung des Europäischen Binnenmarktes und der Währungsunion, 

• Bereitstellung von Basisdaten über die Entwicklung der Unternehmen, zur Beschäftigung, Daten zur 
Lohn- und Gehaltsstruktur, des Arbeitsvolumens, der Erlös- und Aufwandsstruktur, den Arbeitskos-
ten und der Investitionstätigkeit nach Wirtschaftsbereichen, 

• Bereitstellung von Basisdaten für die Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf 
nationaler und regionaler Ebene (BIP) gemäß dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Ge-
samtrechnungen (ESVG) sowie für die Input-Output-Rechnung, 

• Bereitstellung von Daten für die Erstellung anderer Wirtschaftsstatistiken, insbesondere die unter-
nehmensdemografischen Statistiken und die Auslandsunternehmenseinheitenstatistik (FATS), 

• Deckung des Bedarfs an Informationen über die wirtschaftliche Konvergenz innerhalb der Europäi-
schen Union, 

• Bereitstellung von Analysedaten im Sinne von Kundenwünschen (Sonderauswertungen für natio-
nale und internationale Unternehmen, Branchenanalytiker, Wirtschaftsforscher u.ä.), 

• Bereitstellung von Informationen für Unternehmen und ihre Interessensvertretungen zum Ver-
ständnis ihrer Märkte und zum Vergleich ihrer Tätigkeiten und Leistungen mit Wettbewerber:innen 
derselben Branche, aber auch anderer Wirtschaftszweige auf regionaler, nationaler und internatio-
naler Ebene, 

• Bereitstellung von Daten für die regelmäßige Berichterstattung über die Wirtschaftslage des Mittel-
standes in Österreich. 

  

                                                           

1Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 über die struktu-
relle Unternehmensstatistik (Neufassung), idgF.  
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Geschichte 
Die Anfänge der LSE für den Produzierenden Bereich gehen für die Industrie (ohne Bauindustrie) und 
das Großgewerbe bis in das Jahr 1969 zurück. Allerdings umfassten diese Industrie- und Gewerbestatisti-
ken in der vormaligen Gliederung nach der Kammersystematik der Wirtschaftskammer Österreich in der 
Regel Betriebe und keine rechtlichen Einheiten bzw. Unternehmen. Rechtliche Einheiten und Arbeitsge-
meinschaften der Bauindustrie und des Baugewerbes (nur Hoch- und Tiefbau) wurden in ähnlicher Form 
ab dem Berichtsjahr 1977 erfasst. Ebenso wurde im Berichtsjahr 1975 erstmals bei den Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen (EVU) eine adäquate wirtschaftsstatistische Erhebung der jährlichen Struktur- 
und Erfolgsdaten gemeinsam mit der Bestandsstatistik des vormaligen Bundeslastverteilers durchge-
führt. 

Bezüglich der Erfolgs- und Strukturdaten (Erlöse/Umsätze, Vorleistungen, Lagerbestände und Investitio-
nen, vor allem aber die berechneten Produktionswerte) liegen somit bereits relativ lange Zeitreihen vor. 
Allerdings sind diese Zeitreihen dadurch gekennzeichnet, dass die Gliederung zum einen der österreichi-
schen Kammersystematik bzw. der nur bedingt auf Aggregatebenen mit der UN-Wirtschaftsklassifikation 
ISIC (und damit bedingt mit der europäischen NACE 70) vergleichbaren nationalen Betriebssystematik 
1968 folgte, zum anderen diesen Erhebungen kein harmonisiertes statistisches Einheitenkonzept zu 
Grunde lag. In den Dienstleistungsbereichen reichen die Anfänge der LSE bis ins Jahr 1976 zurück. Be-
ginnend mit dem Berichtsjahr 1976 wurden die jährlichen laufenden Erhebungen im Produzierenden Be-
reich in den sogenannten „Nichtlandwirtschaftlichen Bereichszählungsjahren (1976, 1983 und 1988)“ 
durch Vollerhebungen in den Dienstleistungsbereichen ergänzt, wobei die jährliche Stichprobenerhe-
bung im Klein- und Dienstleistungsgewerbe in diesen Jahren ebenfalls als Vollerhebung durchgeführt 
wurde. Allerdings lag diesen Erhebungen ebenfalls kein harmonisiertes statistisches Einheitenkonzept 
bzw. eine nur bedingt auf Aggregatsebenen mit der UN Wirtschaftsklassifikation ISIC vergleichbare nati-
onale Betriebssystematik 1968 zu Grunde. 

Das statistische System der Europäischen Union in der Wirtschaftsstatistik wurde in Österreich mit den 
„Nichtlandwirtschaftlichen Bereichszählungen 1995“ implementiert. Diese Vollerhebung lieferte die 
Basis für die Stichprobenerhebungen, welche ab dem Berichtsjahr 1997 bis einschließlich 2001 durch-
geführt wurden. Die Bestimmungen des Bundesstatistikgesetzes 2000 erforderten eine konzeptionelle 
Neuorientierung ab dem Berichtsjahr 2002. Die Stichprobenerhebungen über alle Unternehmensgrößen 
wurden ab 2002 durch eine Vollerhebung mit Abschneidegrenzen und eine modellbasierte Ergänzung 
der Einheiten unterhalb der Schwellen ersetzt. Somit konnte dem Anliegen der Wirtschaft im Sinne einer 
Entlastung von Klein- und Kleinstunternehmen Rechnung getragen werden. Gleichzeitig konnte die Qua-
lität der Ergebnisse durch einen besseren Zugriff auf Verwaltungsdaten erhöht und damit einhergehend 
eine größere Vollständigkeit des URS erreicht werden. Die direkte Nutzung von Verwaltungsdaten, aber 
auch von Statistikdaten, für die Erstellung der LSE hatte ebenfalls eine positive Auswirkung auf die Quali-
tät der Ergebnisse. Eine große Tradition hat die Zusammenarbeit der Statistik Austria mit Inhaber:innen 
von Verwaltungs- und Statistikdaten bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Hier erfolgt 
eine Zusammenarbeit mit der Finanzmarktaufsicht (vormals Versicherungsaufsicht) bereits seit 1995 
und mit der OeNB seit 1997. 

In der historischen Entwicklung der Leistungs- und Strukturstatistik ist das Berichtsjahr 2008 ein weite-
rer Meilenstein. Eine Neufassung der EU-Verordnung über die strukturelle Unternehmensstatistik 
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bedingt eine bessere und detailliertere statistische Erfassung des Dienstleistungsbereichs, eine geringfü-
gige Adaptierung des Merkmalskatalogs sowie als wichtigste Änderung die Anwendung der neuen Syste-
matik der Wirtschaftstätigkeiten (NACE Rev. 2 bzw. ÖNACE 2008). Mit dem Berichtsjahr 2013 wurden 
mit einer Novelle der nationalen Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung u.A. eine Flexibilisierung 
der Meldeschwellen abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung und eine Verpflichtung zur Verwen-
dung der elektronischen Meldeschiene, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind, umge-
setzt. Mit dem Berichtsjahr 2018 wurde das statistische Unternehmen implementiert. Im Gegensatz 
zum bisherigen Unternehmensbegriff auf Basis einer rechtlichen Einheit, werden demnach mehrere 
rechtliche Einheiten zu einer größeren Unternehmenseinheit zusammengefasst, wenn die rechtlichen 
Einheiten alleine nicht ausreichend autonom agieren können. 

Mit dem Berichtsjahr 2021 wurden in der LSE erneut grundsätzliche konzeptionelle Anpassungen vor-
genommen, welche auf Basis der EBS-Verordnung, der Durchführungsverordnung zur EBS-Verordnung 
sowie der neuen nationalen Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022 implementiert wurden. 
Die wesentlichsten Neuerungen waren: 

• LSE-Saldenliste als neue, automatisierte Meldeschiene für Kapitalgesellschaften; in ausgewählten 
Buchhaltungssoftwareprogrammen implementiert, 

• Erweiterung des Erfassungsbereichs um die Abschnitte P–R, die Abteilung S96 und die Gruppen 
K64.2 und K64.3 der ÖNACE 2008, 

• Angleichung der Grundgesamtheit an die unternehmensdemografischen Statistiken (Einbeziehung 
von Unternehmen mit weniger als 10 000 Euro Umsatzerlösen im Berichtsjahr), 

• Aufwertung der Arbeitsstätten durch zusätzliche Merkmale als Ersatz für die Betriebsebene, 
• Anpassung des Merkmalskatalogs an neue europäische und nationale Vorgaben, Vereinheitlichung 

des Katalogs zwischen Produktion und Dienstleistungen sowie bestmögliche Anpassung der Definiti-
onen an die Rechnungslegungsvorschriften. 

1.2 Auftraggeber:innen 

Angeordnet im Sinne des § 4 (1) Bundesstatistikgesetz (vgl. Rechtsgrundlage(n) w. u.). 

1.3 Nutzer:innen 

Nationale Institutionen 
• Bundeskanzleramt 
• Bundesministerien 
• Politische Institutionen (Nationalrat, Bundesrat, Landtage etc.) 
• Interessenvertretungen (z. B. Sozialpartner, Kammern, Standesvertretungen etc.) 
• Oesterreichische Nationalbank 
• Österreichischer Rechnungshof 
• Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden) 
• Statistik Austria (interne Nutzer:innen) 
• Wirtschaftsforschungsinstitute 

https://www.statistik.at/ueber-uns/aufgaben-und-grundsaetze/rechtsgrundlagen/bundesstatistikgesetz-und-verordnung-ueber-europaeische-statistiken
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• Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 
• Tourismusverbände 
• Umweltbundesamt 
• Österreichische Energieagentur 
• E-Control 

Internationale Institutionen 
• Europäische Kommission 
• Europäischer Rechnungshof 
• Europäische Zentralbank 
• OECD 
• UNO bzw. Suborganisationen 
• IWF 
• FAO 
• Non-Profit-Organisationen 

Sonstige Nutzer:innen 
• Weitere wirtschaftsstatistische Projekte (insbesondere unternehmensdemografische Statistiken, 

Inward FATS) 
• Medien  
• Bildungseinrichtungen 
• Forschungseinrichtungen 
• Gesundheitseinrichtungen 
• Unternehmen 
• Gemeinnützige Organisationen bzw. Non-Profit-Organisationen 
• Allgemeine Öffentlichkeit 

1.4 Rechtsgrundlage(n) 

Nationale Rechtsgrundlagen: 

• Bundesgesetz über die Bundesstatistik (Bundesstatistikgesetz 2000), BGBl. I Nr. 163/1999, idgF. 
• Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022, BGBl. II Nr. 305/2022 idgF. 

EU Rechtsgrundlagen: 

• Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken idgF. 
• Durchführungsverordnung (EU) 2020/1197 zur Festlegung technischer Spezifikationen und Einzel-

heiten nach der Verordnung (EU) 2019/2152 
• Verordnung (EU) Nr. 549/2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 

auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union 
• Verordnung (EU) Nr. 691/2011 über europäische umweltökonomische Gesamtrechnungen 
  

https://www.statistik.at/ueber-uns/aufgaben-und-grundsaetze/rechtsgrundlagen/bundesstatistikgesetz-und-verordnung-ueber-europaeische-statistiken
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011990&FassungVom=2023-10-06
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32019R2152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020R1197
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0549
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0549
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0001:0016:DE:PDF
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2 Konzeption und Erstellung 

2.1 Statistische Konzepte, Methodik 

2.1.1 Gegenstand der Statistik 

Gegenstand der Statistik ist die Erhebung, Aufarbeitung und Veröffentlichung und damit die Beobach-
tung der Strukturverteilung und der Wirtschaftsleistung von österreichischen Unternehmen, rechtlichen 
Einheiten und Arbeitsstätten, die im jeweiligen Berichtsjahr eine Tätigkeit gemäß den Abschnitten B bis 
S (ohne O und S94) der ÖNACE 2008 ausübten. 

Die LSE erstreckt sich auf alle Unternehmen und Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts im Sinne des § 2 KStG2, die schwerpunktmäßig eine Wirtschaftstätigkeit ausüben, die 
gemäß dem Anhang zur Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
den Abschnitten B bis S (ohne O und Abteilung S94) der NACE Rev. 2 zuzuordnen ist. In die Grundge-
samtheit sind nur Marktproduzenten der angeführten Wirtschaftsbereiche einbezogen. Seit dem Be-
richtsjahr 2014 erfolgt eine Abgrenzung gemäß ESVG 20103. Die Abgrenzung nach dem ESVG 2010 wird 
grundsätzlich in die LSE übernommen. Hinsichtlich der Aussagekraft der LSE in bestimmten Wirtschafts-
bereichen (z.B. Personenverkehr) werden einzelne Einheiten in Absprache mit der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung abweichend gehandhabt und in die LSE einbezogen. Hinsichtlich der Interpretation der 
Ergebnisse ist auch zu beachten, dass es mit der Erweiterung des Erfassungsbereichs ab dem Berichts-
jahr 2021 Wirtschaftsbereiche wie z.B. Erziehung und Unterricht oder Gesundheits- und Sozialwesen 
gibt, die einen besonders hohen Nichtmarktanteil aufweisen. 

Tabelle 1 zeigt den Erfassungsbereich der LSE nach Abschnitten in der von Statistik Austria aufgelegten 
und in der Klassifikationsdatenbank auf der Homepage veröffentlichten Systematik der Wirtschaftstätig-
keiten (ÖNACE 2008). 

Tabelle 1: Erfassungsbereich der LSE nach Abschnitten der ÖNACE 2008 

Abschnitt 
(ÖNACE 2008) 

Bezeichnung 

B Bergbau 

C Herstellung von Waren 

D Energieversorgung 

E Wasserversorgung und Abfallentsorgung 

                                                           

2 Bundesgesetz vom 7. Juli 1988 über die Besteuerung des Einkommens von Körperschaften (Körperschaftsteuer-
gesetz 1988 – KStG 1988), BGBl. Nr. 401/1988, idgF. 
3 siehe. Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen – ESVG 2010, S36ff 
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Abschnitt 
(ÖNACE 2008) 

Bezeichnung 

F Bau 

G Handel 

H Verkehr 

I Beherbergung und Gastronomie 

J Information und Kommunikation 

K4 Finanz- und Versicherungsleistungen 

L Grundstücks- und Wohnungswesen 

M Freiberufliche/techn. Dienstleistungen 

N Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 

P Erziehung und Unterricht 

Q Gesundheits- und Sozialwesen 

R Kunst, Unterhaltung und Erholung 

S (ohne 94) Sonstige Dienstleistungen (ohne „Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Ver-
einigungen (ohne Sozialwesen und Sport)“) 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Klassifikationsdatenbank ÖNACE 2008. 

Der Erfassungsbereich erstreckt sich auf alle Einheiten, die eine Tätigkeit, welche den angeführten Wirt-
schaftsbereichen zuzuordnen ist, selbständig, regelmäßig und in der Absicht zur Erzielung eines Ertrages 
oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteils ausüben.  

Vom Erfassungsbereich der LSE ausgenommen sind: 

• Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (Abschnitt A) 
• Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung (Abschnitt O) 
• Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen 

und Sport) (Abteilung 94 im Abschnitt S) 
• Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen 

durch Private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt (Abschnitt T) 
• Exterritoriale Organisationen und Körperschaften (Abschnitt U) 

                                                           

4 Ab dem Berichtsjahr 2021 inklusive 64.2 „Beteiligungsgesellschaften“ und 64.3 „Treuhand- und sonstige Fonds“ 
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Die Immobilienvermietung durch private Haushalte, Nichtmarktproduzenten der in Tabelle 1 angeführ-
ten Wirtschaftsbereiche sowie Buschenschank und Privatzimmervermietung im Sinne des § 2 GewO 
19945 sind ebenfalls nicht im Erfassungsbereich. 

2.1.2 Beobachtungs-/Erhebungs-/Darstellungseinheiten 

Die statistischen Einheiten werden gemäß EU-Verordnung über die statistischen Einheiten6 zwischen 
dem Unternehmen, den zugehörigen rechtlichen Einheiten und den Arbeitsstätten (örtlichen Einheiten) 
unterschieden. Die rechtliche Einheit ist eine organisatorische Einheit zur Erzeugung von Waren und 
Dienstleistungen. Diese übt eine oder mehrere Tätigkeiten an einem oder an mehreren Standorten aus. 
Als rechtliche Einheiten gelten auch Arbeitsgemeinschaften im Bau mit unselbständig Beschäftigten so-
wie Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften öffentlichen Rechts. Das (statistische) Unternehmen 
wird darüberhinausgehend noch „als kleinste Kombination rechtlicher Einheiten“ mit einem gewissen 
Maß an Entscheidungsfreiheit definiert. Im Gegensatz zum „alten" Unternehmensbegriff7 können dem-
nach mehrere rechtliche Einheiten zu einer größeren Unternehmenseinheit zusammengefasst werden, 
wenn diese alleine nicht ausreichend autonom agieren können. Zur Abgrenzung der statistischen Unter-
nehmen kommt das manuelle bzw. automatische Profiling8 von Unternehmensgruppen zum Einsatz, 
ein Verfahren durch das die statistischen Unternehmen in Unternehmensgruppen abgeleitet werden. In 
der LSE 2021 wurden 589 306 (99,9%) Unternehmen automatisch gebildet und lediglich 309 (0,05%) ma-
nuell abgegrenzt. Die mittels manuellem Profiling abgegrenzten statistischen Unternehmen repräsentie-
ren allerdings 18% der Bruttowertschöpfung gemessen an den Gesamtergebnissen der LSE. 

Arbeitsgemeinschaften werden ab dem Berichtsjahr 2021 nicht mehr explizit als statistische Einheiten 
geführt, da vorliegende Buchhaltungs- und Bilanzierungsusancen den Schluss nahelegen, dass die Daten 
der ARGEN grundsätzlich in den Daten der hinter den ARGEN stehenden rechtlichen Einheiten enthal-
ten sind. Da die Daten im Rahmen der Meldung nicht mehr gesondert extrahiert werden, sind Doppeler-
fassungen die unausweichliche Folge. Daher sind nur jene ARGEN explizit in die Erhebung mit einzube-
ziehen, für die diese Annahme nicht vorausgesetzt werden kann (d.s. im Wesentlichen ARGEN mit Be-
schäftigten). 

Unter Betrieben gewerblicher Art von Körperschaften öffentlichen Rechts ist gemäß § 2 KSTG 1988 jede 
Einrichtung zu verstehen, die  

• wirtschaftlich selbständig ist und ausschließlich oder überwiegend einer nachhaltigen privatwirt-
schaftlichen Tätigkeit von wirtschaftlichem Gewicht und 

                                                           

5 Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194/1994 vom 18. März 1994, idgF. 
6 Verordnung (EWG) Nr. 696/93 des Rates der Europäischen Gemeinschaft betreffend die statistischen Einheiten 
für die Beobachtung und Analyse der Wirtschaft in der Gemeinschaft vom 15. März 1993, idgF. 
7 Bis einschließlich des Berichtsjahres 2017 wurde die rechtliche Einheit dem Unternehmen gleichgesetzt 
8 siehe „Profiling von Unternehmensgruppen; Umsetzung in Österreich und Konsequenzen für die Leistungs- und 
Strukturstatistik“, „Statistische Nachrichten“ 1/2019, S. 870 ff. 



 

14 

• zur Erzielung von Einnahmen oder im Falle des Fehlens der Beteiligung am allgemeinen wirtschaftli-
chen Verkehr von anderen wirtschaftlichen Vorteilen und 

• nicht der Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen ist. 
Die Absicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht erforderlich. Die Tätigkeit der Einrichtung gilt stets als Gewer-
bebetrieb. 

Der Betrieb als fachliche Einheit wird in der LSE seit dem Berichtsjahr 2021 nicht mehr als statistische 
Einheit geführt. Als Ersatz werden bei den Arbeitsstätten zusätzliche Merkmale erfasst d.s. Umsatzer-
löse und modellbasiert berechnet die unselbständig Beschäftigten, Vorleistungen und die Wertschöp-
fung. 

Die Arbeitsstätte (örtliche Einheit) ist ein an einem räumlich festgestellten Ort gelegener Teil eines Un-
ternehmens (z.B. Verkaufsladen, Büro, Lager, Werkstätte). An diesem Ort oder von diesem Ort aus wer-
den Wirtschaftstätigkeiten ausgeübt, für die - mit Ausnahmen - eine oder mehrere Personen (unter Um-
ständen auch zeitweise) im Auftrag ein und desselben Unternehmens arbeiten. 

Ein weiteres Kriterium für die Einbeziehung einer rechtlichen Einheit oder eines Unternehmens ist, dass 
die betreffende Einheit zumindest einen Teil des Berichtszeitraumes wirtschaftlich aktiv sein muss, d.h. 
Beschäftigte hat und/oder im relevanten Berichtszeitraum Umsätze9 erzielt. Ob eine Einheit wirtschaft-
lich aktiv ist, wird aus den statistischen Unternehmensregister (URS) abgeleitet, wobei die Grundge-
samtheit aus dem URS aufgrund von rezenteren Informationen aus der Primärerhebung in Einzelfällen 
angepasst werden kann. 

In der Praxis werden folgende Typen von Einheiten unterschieden:  

1. Auf Ebene der „rechtlichen Einheit“ 

− Rechtliche Einheiten ohne örtlich getrennte Arbeitsstätten (Registertyp: ZRS): Die rechtliche 
Einheit übt eine Haupttätigkeit aus, die den Abschnitten B bis S (ohne O und S94) der ÖNACE 
2008 zuzuordnen ist. Die rechtliche Einheit hat nur eine Arbeitsstätte (örtliche Einheit bzw. laut 
Registerkonzept Standort ‚S‘). Die rechtliche Einheit kann neben seiner eigentlichen Haupttätig-
keit 1 bis n Nebentätigkeiten ausüben. 

− Rechtliche Einheiten mit örtlich getrennten Arbeitsstätten (Registertyp: ZR): Die rechtliche 
Einheit übt eine Haupttätigkeit im Erfassungsbereich der LSE aus und besteht aus mehreren Ar-
beitsstätten (örtliche getrennte Einheiten, Standorte, Filialen). 

2. Auf Ebene des „statistischen“ Unternehmens 

− Ein einfaches Unternehmen (U:Z=1:1) beinhaltet genau eine wirtschaftlich aktive rechtliche 
Einheit. Die Stammdaten und die LSE-Werte eines einfachen Unternehmens entsprechen jenen 
der rechtlichen Einheit. 

                                                           

9 In den EBS-Definitionen sind auch die Tätigung von Investitionen als Kriterium angeführt – dieses Kriterium wird 
im URS mangels an verfügbaren Datenquellen nicht berücksichtigt. 
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− Ein komplexes Unternehmen (U:Z=1:n) beinhaltet mehr als eine wirtschaftlich aktive rechtliche 
Einheit. Die Stammdaten sowie die Haupttätigkeit eines komplexen Unternehmens werden 
prinzipiell von dessen sogenannter „Hauptrechtlicher Einheit“ abgeleitet, welche der rechtli-
chen Einheit mit dem höchsten Wertschöpfungsanteil bzw. den meisten Beschäftigten ent-
spricht. Folglich können sich die Stammdaten des komplexen statistischen Unternehmens so-
wie dessen Haupttätigkeit von jenen der einzelnen, ihm zugehörigen rechtlichen Einheiten, un-
terscheiden, wodurch es zu Verschiebungen in regionaler und funktionaler Hinsicht kommen 
kann. Um die LSE-Werte des komplexen statistischen Unternehmens zu erhalten, werden die 
Einzelwerte aller zugeordneten rechtlichen Einheiten addiert. Bei nicht-additiven Merkmalen, 
wie zum Beispiel den Umsatzerlösen, erfolgt im Anschluss eine Konsolidierung der internen 
Transaktionen zwischen allen nationalen rechtlichen Einheiten des komplexen Unternehmens. 
Die Konsolidierung erfolgt für die wirtschaftsstatistisch bedeutendsten komplexen statistischen 
Unternehmen manuell, für alle anderen mittels eines automatischen Regelwerks. 

Abbildung 2 zeigt den Zusammenhang zwischen den statistischen Einheiten. 

Abbildung 2: Darstellung der Zusammenhänge zwischen Unternehmen, rechtlichen Einheiten und Ar-
beitsstätten 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Eigene Darstellung. 

2.1.3 Datenquellen, Abdeckung 

Primärstatistische Datenquellen: 

• Leistungs- und Strukturerhebung (Primärerhebung): Die Primärerhebung findet grundsätzlich auf 
Ebene der rechtlichen Einheit statt - einbezogen werden alle rechtlichen Einheiten im Erfassungsbe-
reich, die gesetzliche Meldeschwellen erreichen oder überschreiten. Im Rahmen der Erfüllung der 
Auskunftspflicht sind die mittelbaren, primären Datenquellen die Jahresabschlüsse, Kontensalden 
sowie weitere betriebliche Aufzeichnungen. Dabei beziehen sich alle Angaben auf das betreffende 
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Berichtsjahr. War die Einheit im Berichtsjahr nicht volle 12 Monate, sondern eine kürzere Periode 
wirtschaftlich tätig, dann sind die Daten auf dieses „Rumpfwirtschaftsjahr“ bezogen. Beziehen sich 
die buchhalterischen Aufzeichnungen nicht auf ein Kalender-, sondern auf Grund von Sonderverein-
barungen mit der veranlagenden Finanzbehörde auf ein davon abweichendes Wirtschaftsjahr, so 
ist jenes Wirtschaftsjahr zu melden, bei dem die Mehrzahl der Monate im Berichtsjahr gelegen ist. 
Wenn davon noch keine Daten verfügbar sind, kann alternativ das letzte vor dem 31. Dezember des 
Berichtsjahres abgeschlossene Wirtschaftsjahr gemeldet werden. Eine primärstatistische Erhebung 
ist erforderlich, da nicht alle Register- und Verwaltungsdaten in dem für die LSE benötigten Detail-
grad vorliegen und die Primärdaten neben den Verwaltungsdaten als Basisinformation für die mo-
dellbasierte Datenergänzung unverzichtbar sind. Für die Ermittlung der Ergebnisse auf Basis des sta-
tistischen Unternehmens werden ab dem Berichtsjahr 2021 bei ausgewählten, wirtschaftlich bedeu-
tenden rechtlichen Einheiten (ca. 850) zusätzlich die internen Lieferungen und Leistungen zwischen 
nationalen rechtlichen Einheiten derselben Unternehmensgruppe primär erhoben. Alternativ kann 
auch eine Matrix der internen Lieferungen und Leistungen vom Entscheidungszentrum der Unter-
nehmensgruppe übermittelt werden. Die manuelle Konsolidierung der Daten wird in weiterer Folge 
von Statistik Austria unter Einbeziehung der gemeldeten Zusatzdaten sowie der Einzel- und Kon-
zernabschlüsse vorgenommen. 

Sekundärstatistische Datenquellen (Statistikdaten): 

• Konjunkturstatistik (Primärstatistik) im Produzierenden Bereich (KJP): Die KJP stellt wesentliche 
Daten insbesondere zu Merkmalen über Beschäftigte, Arbeitsvolumen sowie Umsatzerlöse in Ver-
bindung mit Produktion und Personalaufwendungen zur Verfügung. Diese Daten werden für Zwecke 
der LSE in hoher Qualität, Aktualität und Detailtiefe bereitgestellt, sodass auf eine Primärhebung 
dieser Detaildaten im Rahmen der LSE verzichtet werden kann. Durchschnittlich sind ca. 90% der im 
Rahmen der LSE erhobenen Unternehmen des Produzierenden Bereichs auch Teil der Primärerhe-
bung in der Konjunkturstatistik. 

• Erhebungen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs (ZABIL): Daten über Dienstleis-
tungsexporte werden für die Ermittlung der Umsatzerlöse nach der Gebietsansässigkeit der Kunden, 
welche entsprechend den EU-Vorgaben für ausgewählte Dienstleistungsbereiche seit dem Berichts-
jahr 2008 zu ermitteln sind, verwendet. Liegen diese Daten vor, wird das Merkmal nicht mehr pri-
mär erhoben. 

Register- und Verwaltungsdaten: 

• Statistisches Unternehmensregister (URS): Das URS mit den darin geführten, notwendigen Merk-
malen bildet die Grundlage für die Abgrenzung und Ermittlung der Grundgesamtheit, der Erhe-
bungsmasse, der statistischen Einheiten, des Deckungsgrades der Erhebung, der Wirtschaftstätig-
keit, der Rechtsform und der regionalen Zuordnung der statistischen Einheiten. Die Verknüpfung 
der rechtlichen Einheiten zu den verwendeten Verwaltungsquellen ist ebenfalls im URS verfügbar. 
Daher sind die Aktualität und Vollständigkeit der im Register gespeicherten Informationen entschei-
dend für die Qualität der Ergebnisse. Seit dem Berichtsjahr 2021 wird für die Erstellung der unter-
nehmensdemografischen Statistiken dieselbe Datenbasis aus dem URS verwendet. 
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• Dachverband der Sozialversicherungsträger (DV): Die Beschäftigtendaten des DV, gegliedert nach 
Beschäftigungsverhältnis und Geschlecht, werden für die Ermittlung der unselbständig Beschäftig-
ten von rechtlichen Einheiten unterhalb der Schwellenwerte sowie für die Ermittlung der Detailda-
ten zu den unselbständig Beschäftigten (Gliederung der unselbständig Beschäftigten nach Angestell-
ten, Arbeiter:innen und Lehrlingen) für primärstatistisch erhobene Einheiten und als Kontrollgröße 
für Plausibilitätsprüfungen verwendet. 

• Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) und der Kammern der freien Berufe für die 
selbständig Beschäftigten gegliedert nach Geschlecht (seit Berichtsjahr 2012): Diese Daten werden 
verwendet, soweit diese einer rechtlichen Einheit der LSE eindeutig zugeordnet werden können – 
hierbei wird dieselbe Zuordnungsmethode wie bei der Registerzählung angewandt. Bei jenen Ein-
heiten, zu denen keine Verwaltungsdaten für die selbständig Beschäftigten vorliegen, werden die 
selbständig Beschäftigten aus dem URS übernommen und über die Rechtsform korrigiert. Beispiels-
weise muss bei Einzelunternehmen oder Kommanditgesellschaften zumindest ein selbständig Be-
schäftigter vorhanden sein. 

• Beilage zur Einkommenssteuer- bzw. Körperschaftssteuererklärung (Beilage zur EST/KÖST): Seit 
Berichtsjahr 2011 wird diese Datenquelle im Rahmen der modellbasierten Datenergänzung für die 
Ermittlung der Umsatzerlöse herangezogen. Seit dem Berichtsjahr 2018 werden anhand dieser Ver-
waltungsdaten auch die Vorleistungssumme sowie weitere Detailpositionen berechnet. Als Kontroll-
größe für primärstatistisch gemeldete Werte werden die Beilagendaten ebenfalls verwendet. 

• Umsatzsteuerdaten der Finanzbehörden: Die Umsatzsteuererklärungen (UST-Jahreserklärungen) 
für das Berichtsjahr bzw. Vorjahr sowie aggregierte monatliche bzw. quartalsweise Umsatzsteuervo-
ranmeldungen (UVA) werden als Kontrollgrößen für primärstatistisch erhobene Einheiten sowie für 
die Ermittlung der Umsatzerlöse im Rahmen der modellbasierten Datenergänzung von Einheiten 
unterhalb der Schwellenwerte und für Meldeausfälle herangezogen, wenn keine Informationen aus 
der Beilage zur EST/KÖST verfügbar sind. 

• Lohnzetteldaten der Finanzbehörden (seit Berichtsjahr 2008): Die Daten werden insbesondere für 
die Berechnung der Bruttolöhne und -gehälter sowie die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten von Ein-
heiten unterhalb der Schwellenwerte verwendet.  

• Statistikdaten der FMA und der OeNB: Daten von der Aufsicht über Versicherungen und Pensions-
kassen sowie der Bankenstatistik der OeNB werden für die Erstellung der LSE für die jeweiligen 
Wirtschaftsbereiche K64 und K65 herangezogen. Da der Datenbedarf der LSE für Finanz- und Versi-
cherungsdienstleistungen teilweise über die von der Aufsicht vorliegenden Informationen hinaus-
geht, werden die benötigten Zusatzinformationen (vor allem Vorleistungen und Investitionsdaten) 
von der FMA bzw. der OeNB zusätzlich erhoben und Statistik Austria zur Verfügung gestellt. 

• Jahresabschlüsse: Für Zwecke der manuellen Konsolidierung für die wirtschaftsstatistisch bedeu-
tendsten Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen werden Informationen sowohl aus den Einzel-
abschlüssen, als auch aus den konsolidierten Jahresabschlüssen (Konzernabschlüsse) herangezo-
gen. Insbesondere darin enthaltene Angaben zu konzerninternen Leistungsbeziehungen zu österrei-
chischen Mutter-, Tochter- oder Schwestergesellschaften sind von zentraler Bedeutung. Einzelab-
schlüsse werden prinzipiell zur Plausibilisierung der Daten für die rechtlichen Einheiten herangezo-
gen, sofern sie aufgrund der Offenlegungspflichten der jeweiligen Einheiten aus dem Firmenbuch 
verfügbar sind. 
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Eine Beurteilung der Qualität der verwendeten Datenquellen ist in Kapitel 3.2.2.1 Qualität der verwen-
deten Datenquellen zu finden. 

2.1.4 Meldeeinheit/Respondent:innen 

Meldeeinheiten für die Primärerhebung im Rahmen der jährlichen LSE sind gemäß Leistungs- und 
Strukturstatistik-Verordnung alle rechtlichen Einheiten und Betriebe gewerblicher Art von Körperschaf-
ten öffentlichen Rechts, die eine schwerpunktmäßige Wirtschaftstätigkeit gemäß den Abschnitten B bis 
S (ohne K64 und K6510, O und S94) ausüben und die gesetzlich normierten Schwellenwerte erreichen 
bzw. überschreiten. Diese haben auch die Meldeverpflichtung für ihre Arbeitsstätten wahrzunehmen. 

Zur Erfüllung der Auskunftspflicht können sich die Auskunftspflichtigen so genannter Respondent:innen 
bedienen. Diese können sein:  

• Beschäftigte der Meldeeinheit des/der Auskunftspflichtigen sowie 
• externe Dritte als Vertragspartner:innen der Meldeeinheit (Wirtschaftsprüfer:innen, Steuerbera-

ter:innen oder zur berufsmäßigen Parteienvertretung (bPV) befugte Personen). 

Respondent:innen sind somit Kommunikationspartner:innen der Statistik Austria im Auftrag einer Mel-
deeinheit für eine oder mehrere Erhebungen. 

Gemäß § 10 BStatG 2000 idgF. sind Inhaber:innen von Verwaltungsdaten verpflichtet, die für die Erstel-
lung der LSE erforderlichen Daten dem betreffenden Organ der Bundesstatistik zu übermitteln. In §10 
der Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022 sind die Pflichten von Inhaber:innen von Verwal-
tungs- und Statistikdaten für die LSE geregelt. 

2.1.5 Erhebungsform 

Die Primärerhebung als Basis für die Erstellung der LSE wird auf Ebene der rechtlichen Einheiten durch-
geführt. Es werden ausschließlich jene rechtlichen Einheiten erhoben, welche gesetzlich vordefinierte 
Schwellenwerte überschreiten. Daten von kleineren Einheiten sind primärstatistisch nicht erfasst. Um 
die Struktur der Grundgesamtheit widerspiegeln zu können, wird eine modellbasierte Ergänzung (MDE) 
des „abgeschnittenen“ Teils durchgeführt. Die Ergänzung erfolgt durch Einbindung primärstatistischer 
Ergebnisse und von Register-, Statistik und Verwaltungsdaten auf Mikroebene. In der Wirtschaftsstatis-
tik sind Konzentrationserhebungen gängige Praxis, da es die Grundidee dieser Methode ist, die hohe 
Konzentration der Verteilung der Merkmalssummen wirtschaftsstatistischer Daten zu nutzen. Anhand 
möglichst wenigen erhobenen Einheiten kann eine möglichst hohe primärstatistische Abdeckung jener 
Merkmale erreicht werden, die im Mittelpunkt des Interesses stehen. 

                                                           

10 Die Abteilungen K64 (Finanzdienstleistungen) und K65 (Versicherungen und Pensionskassen) werden von der 
OeNB bzw. der FMA erhoben und für die LSE relevante Daten Statistik Austria zur Verfügung gestellt. 
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Durch das in der nationalen Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022 normierte Erhebungskon-
zept können im jeweiligen Berichtsjahr verteilt über alle erfassten Wirtschaftsbereiche rund 38 000 
rechtliche Einheiten für die Primärerhebung ausgewählt werden. Die Primärmasse, die tatsächlich in 
der LSE weiterverarbeitet wird, ergibt sich aus den ausgewählten Einheiten abzüglich der Meldeaus-
fälle bzw. Nullmeldungen (d.s. Einheiten bei denen im Zuge des Erhebungsprozesses festgestellt wird, 
dass diese doch nicht meldepflichtig sind oder Einheiten, die bis zum Abschluss der Erhebung trotz Mel-
depflicht keine Meldung erstatten). Diese Zahlen sind für die jeweiligen Berichtsjahre relativ konstant. 
Im Berichtsjahr 2021 wurden 36 624 Primärmeldungen erfasst, welche 5,9% der Grundgesamtheit re-
präsentieren und 85,4% der Umsatzerlöse sowie rund 61,1% der Beschäftigten abdecken (Abbildung 3). 
Der Deckungsgrad der Hauptmerkmale gegliedert nach Abteilungen der ÖNACE 2008, Bundesländern 
und Beschäftigtengrößenklassen ist aus Beilage 1 ersichtlich. 

Abbildung 3: Deckungsgrad von ausgewählten Eckdaten durch Primärmeldungen 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik 2021. 

2.1.6 Charakteristika der Stichprobe 

Die Leistungs- und Strukturerhebung ist keine Stichprobenerhebung im klassischen Sinn, sondern eine 
Vollerhebung mit variablen, nach Branchen unterschiedlichen Abschneidegrenzen. In der statistischen 
Literatur11 ist für eine derartige Erhebungsform auch der Begriff „Konzentrationsstichprobe“ oder „Cut-
off sample“ gebräuchlich, weil man bewusst nur die „wesentlichen Elemente“ in die Erhebung einbe-
zieht, während die Klein- und Kleinstunternehmen nicht vertreten sind. Der bewusste Daten-Cut-Off lie-
fert Informationen, die keinem zufälligen Sample im Sinne der Stichprobentheorie entsprechen. Eine 

                                                           

11Vgl. Johann Pfanzagl, Allgemeine Methodenlehre der Statistik I, S. 185f, Sammlung Göschen, Band 5746, Verlag 
Walter de Gruiter, Berlin-New York, 1972. 

 

https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage1_deckungsgrad.pdf
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konkrete Fehlerabschätzung (beispielsweise durch Angabe des Stichprobenfehlers) ist daher nicht mög-
lich. 

Das Modell ist durch branchenspezifische Umsatz- und/oder Beschäftigtenschwellen gekennzeichnet. 
Während die Beschäftigtenschwellen mit 20 oder 10 Beschäftigten grundsätzlich fix12 sind, können die 
Umsatzerlöse jährlich flexibel angepasst werden, da inflationäre Effekte auf die Umsatzerlöse und die 
Wirtschaftsentwicklung zu einer stetigen Änderung der Erhebungsmassen und damit auch zu einer stei-
genden Zahl an Auskunftspflichtigen führen würden. Lehrlinge werden bei der Festlegung der Melde-
pflicht seit dem Berichtsjahr 2021 nicht mehr zu den Beschäftigten gezählt. Seit dem Berichtsjahr 2021 
können die Umsatzschwellen in Schritten von 50 000 EUR angehoben oder gesenkt werden, solange die 
maximale Anzahl der in die Erhebung einbezogenen rechtlichen Einheiten jährlich etwa 38 000 beträgt 
und eine ausreichende Deckung durch die Primärerhebung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen gege-
ben ist. 

In der Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022 wurden folgende branchenspezifische Aus-
gangsschwellen (siehe Tabelle 2) festgelegt. 

Tabelle 2: Schwellenwerte nach Wirtschaftsbereichen in der Leistungs- und Strukturstatistik-Verord-
nung 2022 

Abschnitte bzw.  
Abteilungen der ÖNACE 2008 

Umsatzerlöse13 
in 1 000 EUR 

Beschäf-
tigte14 

Anmerkung15 

B Bergbau 1 500 20 Alternative Umsatzschwelle für B08 
und B09 

C Herstellung von Waren 1 500 20 Alternative Umsatzschwelle für C13, 
C14, C16, C18, C23, C31 - C33 

D Energieversorgung 1 500 20 keine 

E Wasserversorgung und Abfallentsorgung 1 500 20 kein 

F Bau 1 500 bzw. 2 500 20 Höhere alternative Umsatzschwelle für 
F43 

G Handel 2 150 bzw. 3 250 20 Höhere Umsatzschwelle für G45, G46 
und G47.73; niedrige Umsatzschwelle 

                                                           

12Lediglich in einzelnen ausgewählten Dienstleistungsbereichen kommen alternierend 10 oder 20 Beschäftigte zur 
Anwendung, sofern im betreffenden Berichtsjahr im betroffenen Wirtschaftsbereich die Umsatzerlöse nach Tätig-
keitsbereichen und Gebietsansässigkeit der Kunden zu gliedern sind. 
13 In der Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022 festgelegte Ausgangsschwellen für das Berichtsjahr 
2021, die jährlichen Abpassungen unterliegen. 
14 Ohne Lehrlinge 
15 Bezeichnungen für die Wirtschaftsbereiche sind der Klassifikationsdatenbank, ÖNACE 2008 zu entnehmen. Die 
Wirtschaftsbereiche mit den alternativen Umsatz- und Beschäftigtenschwellen können von Berichtsjahr zu Be-
richtsjahr unterschiedlich sein 
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Abschnitte bzw.  
Abteilungen der ÖNACE 2008 

Umsatzerlöse13 
in 1 000 EUR 

Beschäf-
tigte14 

Anmerkung15 

bezieht sich auf alle übrigen Einzelhan-
delsbereiche G47 

H Verkehr 1 150 bzw. 2 150 20 Höhere Umsatzschwelle für H49.4, 
H52.29 

I Beherbergung und Gastronomie 1 150 bzw. 2 150 20 Höhere Umsatzschwelle für I55101 

J Information und Kommunikation 1 150 10 bzw. 
20 

Niedrigere alternative Beschäftigten-
schwelle für J58.2, J62.03, J6209, 
J63.12  

K66 Sonstige Finanz-/Versicherungsleistungen 1 150 20 Für Abschnitte K64 und K65 werden 
nur Verwaltungsdaten (FMA, OeNB) 
verwendet.  

L Grundstücks- und Wohnungswesen 1 150 20  

M Freiberufliche/technische Dienstleistungen 700 bzw. 1 150 10 bzw. 
20 

Niedrigere Umsatzschwelle für M75; 
niedrigere alternative Beschäftigten-
schwelle für M70.21, M73.11.2, 
M73.12 

N Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 1 150 bzw. 2 150 20 Höhere Umsatzschwelle für N79.1 

P Erziehung und Unterricht 700 20  

Q Gesundheits- und Sozialwesen 700 bzw. 1 000 20 Höhere Umsatzschwelle für Q86 

R Kunst, Unterhaltung Erholung 700 20  

S95 Reparatur v. Gebrauchsgütern 1 150 20  

S96 Sonstige überwiegend persönliche Dienstl. 700 20  

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022. 

Im Produzierenden Bereich (Abschnitte B bis F der ÖNACE 2008) orientiert sich der Schwellenwert 
grundsätzlich an den Beschäftigten (in Köpfen), wobei Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten 
meldepflichtig sind. Darüber hinaus sollten die Unternehmen in der Stichprobe mindestens 90% des Ge-
samtumsatzes in einem der Wirtschaftszweige gemäß den Abteilungen B05 bis F42 der ÖNACE 2008 
(60% für die Abteilung F43) repräsentieren (Deckungsgrad). Wird dieses Kriterium in der KJP mit der Be-
schäftigtenschwelle nicht erreicht, so besteht Auskunftspflicht auch für statistische Einheiten mit weni-
ger als 20 Beschäftigten, die im Berichtsjahr eine festgelegte Umsatzschwelle erreicht bzw. überschrit-
ten haben.  
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Für die Bereiche Handel und Dienstleistungen (Abschnitte G bis S, ohne K64, K6516, O und S94 der 
ÖNACE 2008) kommen primär Umsatzschwellen zur Anwendung. Um einen ausreichenden Deckungs-
grad in Zusammenhang mit der Flexibilisierung der Schwellenwerte zu gewährleisten, wurde eine alter-
native Beschäftigtenschwelle von 20 Beschäftigten für alle Wirtschaftsbereiche festgelegt. 

Für die Bereitstellung des Sondermerkmals „Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen und Gebietsansäs-
sigkeit der Kunden“ ist in den EU-Vorgaben eine Schwelle von 20 Beschäftigten festgelegt. Diese 
Schwelle wurde national für Zwecke des Nutzerbedarfs des Erzeugerpreisindex Dienstleistungen für 
Wirtschaftsbereiche mit geringer primärstatistischer Besetzung auf 10 Beschäftigte gesenkt. Durch-
schnittlich werden im Handel und Dienstleistungsbereich jährlich etwa 3 000 rechtliche Einheiten erho-
ben, welche die Beschäftigtenschwelle, nicht aber die Umsatzschwelle überschreiten. Davon sind ca. 
500 für die Spezialmerkmale meldepflichtig. 

Eine detaillierte Darstellung der aktuellen Schwellenwerte nach Wirtschaftsbereichen für das jeweilige 
Berichtsjahr ist auf unserer Webseite unter Auskunftspflicht, Erhebungskriterien zu finden. 

Die Auswahl der auskunftspflichtigen Einheiten (Rechtliche Einheiten über den Schwellenwerten) er-
folgt auf Basis der verfügbaren Beilagen zur EST/KÖST, UST bzw. der aggregierten UVA des Berichtsjah-
res. Wirtschaftlich bedeutende Unternehmen, welche infolge von definitorischen Unterschieden zwi-
schen den Umsatzerlösen aus der Steuer bzw. Jahresabschlüssen und die aufgrund der Gruppenbesteu-
erung überhaupt keine Umsatzsteuerdaten aufweisen, werden anhand der Umsatzerlöse der KJP, der 
LSE bzw. der Beilage zur EST/KÖST des Vorjahres ausgewählt. Die Anzahl der Beschäftigten wird mit 
Hilfe der Beschäftigtendaten des DV (ohne Lehrlinge) und der SVS im Jahresdurchschnitt des Berichts-
jahres festgestellt. 

Die Meldepflicht für die Meldeschiene „LSE-Saldenliste“ wird ebenfalls anhand einer Umsatzschwelle 
festgelegt - diese beträgt 1,5 Mio. EUR und gilt für bereits auf Basis der branchenspezifischen Umsatz- 
und Beschäftigtenschwellen ausgewählter Kapitalgesellschaften, wenn die technischen Voraussetzungen 
in der verwendeten Buchhaltungssoftware gegeben sind und ist nicht flexibel. 

Detailinformationen zum Deckungsgrad finden sich in Kapitel 3.2.1 sowie auch in Beilage 1. 

In der LSE werden neben dem Standardmerkmalskatalog, welcher für alle erhobenen Einheiten relevant 
ist, jährlich bzw. auch mehrjährlich alternierende branchenspezifische Spezialmerkmale erhoben. Ta-
belle 3 gibt einen Überblick über die Spezialmerkmale in der LSE. 

  

                                                           

16 Für die Abteilungen K64 und K65 werden keine Primärerhebungen durchgeführt, da mit den Daten der Auf-
sichtsbehörden (OeNB, FMA) sowie Register- und Verwaltungsdaten das Auslangen gefunden werden kann. 

https://www.statistik.at/ueber-uns/erhebungen/unternehmen/leistungs-und-strukturerhebung
https://www.statistik.at/ueber-uns/erhebungen/unternehmen/leistungs-und-strukturerhebung
https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage1_deckungsgrad.pdf
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Tabelle 3: Branchenspezifische Spezialmerkmale der LSE (Umweltmerkmale und Aufgliederung der 
Umsatzerlöse) 

Merkmale und Wirtschaftsbereiche Schwelle17 

Periodizität in Jahren 

 1J 2J 5J 

Umweltmerkmale 
B05 bis E36, E38.3, F41-F43 & in Stichprobe 
Umwelt 

 
J (Hauptmerkmale) 
2J ab BJ 2021 (Detailmerkmale) 

x 
 

x 
 

Großhandel 
G 46 Großhandel 

 
 
BJ 2021, 2025, 2030… 

  
 

x 

Einzelhandel (ohne KFZ-Handel) 
G 47 Einzelhandel 

 
 
BJ 2021, 2025, 2030… 

  
 

x 

Datenverarbeitungsdienstleistungen 
J 582 Verlegen von Software 
J 6203 Betrieb v. Datenverarbeitungsanlagen 
J 6209 Sonst. IT-Dienstleistungen 
J 6312 Webportale 
J 6201 Programmierungstätigkeiten 
J 6202 Erbringung v. IT-Beratungsleistungen 
J 6311 Datenverarbeitung und Hosting 

 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 

BJ 2021, 2022, 2023… 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

  

Werbung 
M 73112 Werbemittelverbreitung 
M 73120 Vermittlung von Werbezeiten/-flä-
chen 
M 73111 Werbegestaltung 

 
10 
10 
20 

 
BJ 2021, 2022, 2023… 

 
x 
x 
x 

  

Arbeitskräfteüberlassung 
N 78 Arbeitskräfteüberlassung 

 
10 

 
BJ 2021, 2022, 2023… 

 
x 

  

Rechtsberatung 
M 691 Rechtsberatung 

 
20 

 
BJ 2022, 2024, 2026… 

 
 

x 
 

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 
M 692 Wirtschaftsprüfung und Steuerbera-
tung 

 
20 

 
BJ 2022, 2024, 2026… 

 
 

x 
 

Public Relations und Unternehmensbera-
tung 
M 7021 Public-Relations-Beratung 
M 7022 Unternehmensberatung 

 
10 
20 

 
BJ 2022, 2024, 2026… 

 
 

x 
x 

 

Architekturbüros 
M 7111 Architekturbüros 

 
20 

 
BJ 2021, 2023, 2025… 

  
x 

 

                                                           

17 Beschäftigtenschwelle (ohne Lehrlinge) 
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Merkmale und Wirtschaftsbereiche Schwelle17 

Periodizität in Jahren 

 1J 2J 5J 

Ingenieurbüros 
M 7112 Ingenieurbüros 

 
20 

 
BJ 2021, 2023, 2025… 

  
x 

 
 

Tech./physikal./chem. Untersuchung 
M 712 Techn./physikal./chem. Untersuchung 

 
20 

 
BJ 2021, 2023, 2025… 

  
x 

 

Markt- und Meinungsforschung 
M 732 Markt- und Meinungsforschung 

 
20 

 
BJ 2021, 2023, 2025… 

  
x 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik. 

Tabelle 3 zeigt eine Übersicht über die in der LSE erfassten branchenspezifischen Spezialmerkmale, deren Be-
schäftigtenschwellen und die Periodizität der Erfassung. Umweltmerkmale werden jährlich bei einer Stichprobe 
von ca. 3000 rechtlichen Einheiten im Produzierenden Bereich erfasst - Detailmerkmale werden in einem Rhyth-
mus von jeweils zwei Jahren erfasst. Im Groß- und Einzelhandel wird die Gliederung der Umsatzerlöse nach Pro-
dukten (CPA) im Abstand von fünf Jahren erfasst - wobei hier die Basisjahre für die Konjunkturstatistik zu Grunde 
gelegt werden, womit die Erfassung im Berichtsjahr 2021 begründet ist. In den in der Tabelle angeführten Dienst-
leistungsbereichen wird die Gliederung der Umsatzerlöse nach der CPA und der Gebietsansässigkeit der Kunden in 
einem jährlichen oder zweijährlichen Rhythmus erfasst. Erhoben werden diese Merkmale bei allen rechtlichen Ein-
heiten, die die definierte Beschäftigtenschwelle überschreiten - alle übrigen Einheiten werden modellbasiert er-
gänzt. 

2.1.7 Erhebungstechnik/Datenübermittlung 

Primärerhebung 

Die Primärerhebung startet jeweils Ende August des dem Referenzjahr folgenden Jahres (z.B. Erhebung 
für das Berichtsjahr 2021 startete im August 2022). Der Termin für den Versand ist deshalb so gewählt, 
weil die Unternehmen in der Regel in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres für das vorange-
gangene Geschäftsjahr einen Jahresabschluss erstellen müssen. Entsprechend den gesetzlichen Offenle-
gungspflichten müssen Kapitalgesellschaften diesen spätestens neun Monate nach dem Bilanzstichtag 
beim Firmenbuchgericht einreichen. Die ausgewählten, meldepflichtigen rechtlichen Einheiten erhalten 
ein Schreiben, in welchem ausführlich über den Sinn und Zweck der Erhebung informiert wird, sowie die 
spezifischen Zugangsdaten zu den elektronischen Meldemedien - ein Passwort wird nur übermittelt, 
wenn von der Einheit in den Vorperioden noch kein individuelles Passwort angelegt wurde. Die Meldung 
kann entweder mittels Webfragebogen eQuest, der mit dem Berichtsjahr 2021 neu implementierten 
Meldeschiene LSE-Saldenliste oder wenn die Respondent:innen die technischen Voraussetzungen für 
eine elektronische Meldung nicht haben, ausnahmsweise auf Papier erstattet werden, wobei seit dem 
Berichtsjahr 2010 Papierformulare nur mehr auf individuelle Anfrage mit entsprechender Begründung 
zugesendet werden. Mittels Webfragebogen eQuest kann auch über das Unternehmensserviceportal 
(USP) gemeldet werden. 
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Für beide elektronischen Meldemedien (eQuest und LSE-Saldenliste) gelten dieselben Zugangsdaten. Bei 
Unternehmen, bei denen externe Dritte als Vertragspartner:innen der Meldeeinheit (Wirtschaftsprü-
fer:innen, Steuerberater:innen oder als zur berufsmäßigen Parteienvertretung (bPV) befugte Personen) 
im URS registriert sind, werden die Meldeaufforderungen direkt an die Vertragspartner:innen der Mel-
deeinheit versendet. Wenn für die Meldung im Rahmen der LSE und der KJP dieselbe Person verant-
wortlich ist, wird die Meldeaufforderung ausschließlich mittels eMail zugesendet (ca. 4 000 Einheiten 
pro Jahr). 

Während bei der LSE-Saldenliste die Daten nach einer Erstzuordnung der Konten automatisch aus den 
Kontensalden erstellt und mittels WebService18 an Statistik Austria übermittelt werden, ermöglicht eine 
Uploadfunktion in eQuest zusätzlich zur manuellen Eingabe der Werte eine rasche und effiziente Befül-
lung des Fragebogens. 

Detaillierte Informationen zu den Meldemöglichkeiten in der LSE sowie diverse Hilfestellungen wie z.B. 
eine detaillierte Merkmalsliste19 für die LSE-Saldenliste, technische Vorgaben oder FAQs sind auf der 
Webseite unter „Fragebogen / Meldemöglichkeit“ zu finden. 

Die Meldung an Statistik Austria hat grundsätzlich am 30. September20 des dem Referenzjahr folgenden 
Jahres zu erfolgen. Kurz vor dem Einsendetermin erfolgt mittels eMail eine Erinnerung an den Abgabe-
termin. Das Einholen der Meldungen erfordert in der Regel zwei Mahnverfahren (Oktober und Novem-
ber21). Im Berichtsjahr 2021 war bei rund 7 300 der meldepflichtigen Einheiten (ca. 20%) ein Erinne-
rungsschreiben (1. Mahnung) notwendig; bei rund 4 500 Einheiten (ca. 12%) war eine nachweisliche 
Mahnung der Meldepflicht (2. Mahnung – Rsb-Mahnung) erforderlich. Bei immerhin noch etwa 1 200 
Einheiten (ca. 3%) war wegen unterlassener oder verweigerter Meldungen ein Antrag auf Einleitung von 
Verwaltungsstrafverfahren bei der zuständigen Behörde zu stellen. Die Responserate im Berichtsjahr 
2021 lag bei etwa 96%. Die Zahlen zu den Mahnungen, VSTV oder die Responsrate sind über die Jahre in 
etwa konstant. 

Während im Rahmen der LSE 2009 noch etwa die Hälfte der Unternehmen (siehe Abbildung 3) mittels 
Papierfragebogen gemeldet haben, hat der Verzicht auf die automatische Zusendung des Papierfragebo-
gens zu einem deutlichen Anstieg des Anteils der elektronischen Meldungen geführt. Im Berichtsjahr 
2021 haben fast alle Respondent:innen elektronisch gemeldet, wobei 87,9% der Unternehmen zur Erfül-
lung ihrer Meldepflicht den Webfragebogen eQuest und 11,9% die neue Meldeschiene LSE-Saldenliste 

                                                           

18 Wenn das Softwareprogramm das WebService nicht unterstützt, gibt es alternativ auch eine Importschnittstelle 
bei Statistik Austria für den Upload der automatisch generierten Meldung. 
19 Im Vergleich zum Merkmalskatalog für eQuest werden bei der Meldeschiene LSE-Saldenliste alle Positionen der 
Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz erhoben.  
20 Durch das verspätete Inkrafttreten der Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022 hatten die meldepflich-
tigen Einheiten für das Berichtsjahr 2021 ausnahmeweise unbeschadet der gesetzlichen Einsendefrist bis Ende Ok-
tober Zeit, die Meldungen zu erstatten – alle weiteren Termine für die Mahnungen haben sich daher um einen Mo-
nat nach hinten verschoben. 
21 Im Berichtsjahr 2021 November und Dezember 

https://www.statistik.at/ueber-uns/erhebungen/unternehmen/leistungs-und-strukturerhebung
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nutzten. Lediglich 0,2% aller Meldungen langten mittels Papierfragebogen ein. Das Unternehmensser-
viceportal wurde im Berichtsjahr 2021 von ca. 1 500 Melder:innen genutzt. 

Abbildung 4: Datenübermittlung nach Meldemedien 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik. 

Register- und Verwaltungsdaten 

Der Datenkörper für die Leistungs- und Strukturstatistik setzt sich neben den primärstatisch erfassten 
Einheiten auch aus diversen Register-, Statistik- und Verwaltungsdaten (URS, KJP, OeNB, FMA, Beilage 
zur EST/KÖST, LZ, UST, UVA, DV, SVS, Kammer der freien Berufe) zusammen. Diese Informationen wer-
den für die Ermittlung der Grundgesamtheit und des Auswahlrahmens für die Primärerhebung auf Basis 
des URS, im Rahmen der Datenbearbeitung für die Plausibilisierung der gemeldeten Daten bzw. im Rah-
men der modellbasierten Datenergänzung als Eckdaten verwendet. Die Verwaltungsdaten stehen mit 
unterschiedlicher Aktualität und zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Verfügung. Bereitgestellt werden 
diese sgn. „Fremddaten“ durch für Zwecke der LSE definierte Datenfiles, die laufend aktualisiert werden. 
Somit gewinnen die Daten im Laufe des Datenerstellungsprozesses an Vollständigkeit und können um-
fassender in der Datenbearbeitung und im Rahmen der modellbasierten Datenergänzung berücksichtigt 
werden. Die Daten zur Erstellung der LSE für die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen werden im 
Oktober/November des dem Berichtsjahr folgenden Jahres von der FMA bzw. OeNB an Statistik Austria 
übermittelt und statistisch ausgewertet sowie speziell für den Bereich Erbringung von Finanzdienstleis-
tungen um Einheiten des URS, welche nicht der Aufsicht der OeNB unterliegen, ergänzt. 

Die Ergebnisse für das jeweilige Berichtsjahr sind per Ende Juni22 (t+18 Monate) des dem Berichtsjahr 
zweitfolgenden Jahres an Eurostat zur weiteren Veröffentlichung im Rahmen von europäischen Ergeb-
nissen auf Länder- und Aggregatsebene zu übermitteln und national in geeigneter Weise im vorgesehe-
nen Umfang und Detail zu veröffentlichen. Die Phasen des statistischen Produktionsprozesses, welche 

                                                           

22 Vorläufige Ergebnisse sind bereits 10 Monate nach dem Ende des Berichtsjahres zu veröffentlichen 
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an die Verfügbarkeit eines Optimums von Verwaltungsdaten geknüpft sind, lassen sich in Kurzform wie 
folgt darstellen: 

Abbildung 5: Phasen des statistischen Produktionsprozesses 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik, eigene Darstellung. 

Eine detaillierte Darstellung des zeitlichen Ablaufs sämtlicher Prozesse für die Erstellung der LSE ist aus 
Tabelle 4 ersichtlich. 

Tabelle 4: Tabellarische Darstellung des zeitlichen Ablaufs der Erstellung der LSE 

Phase und Tätigkeit Zeitlicher Ablauf 

VORBEREITUNG Mai bis August 

Grob- und Detailplanung Mai bis August 

Vorbereitung der Erhebungsunterlagen Juni 

Auswahl und Kontrolle der meldepflichtigen Einheiten Juni bis Juli 

Versand der Meldeaufforderungen August 

VERSAND & DATENEINHOLUNG August bis März 

Einsendetermin lt. Verordnung 30. September 
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Phase und Tätigkeit Zeitlicher Ablauf 

Datensammlung/-übernahme September bis März 

Erinnerungsschreiben Ende September 

1. Mahnung, 2. Mahnung Oktober und November 

Urgenzen nach Frist Dezember bis März 

VSTV Dezember und Februar 

AUFARBEITUNG & PLAUSIBILISIERUNG September bis Mai 

Datenbearbeitung, Mikroplaus September bis März 

Register-Bestandspflege September bis März 

Modellbasierte Datenergänzung (Einheiten unterhalb der Schwellenwerte) April 

Makroplaus April bis Mai 

Manuelle Konsolidierung (statistisches Unternehmen) Jänner bis März 

Automatische Konsolidierung (statistisches Unternehmen) Mai 

Authentischer Datenbestand Ende Mai 

ANALYSE, AUSWERTUNG & VERÖFFENTLICHUNG April bis Juli 

Kontrolltabellen Mai 

Geheimhaltung Juni 

Publikationstabellen Juni 

Datenübermittlung an Eurostat Ende Juni 

Veröffentlichung im Internet 30. Juni 

Veröffentlichung in STATcube Ende Juni/Anfang Juli 

Statistische Nachrichten August 

Sonderauswertungen Ab Juli 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik. 

Tabelle 4 zeigt die einzelnen Schritte des Datenerstellungsprozess der LSE in zeitlicher Hinsicht. Die Vor-
bereitungsarbeiten starten im Mai des dem Berichtsjahr folgenden Jahres - noch parallel zur Erstellung 
der Ergebnisse für das Vorjahr. Die technischen Prozesse starten sobald der authentische Datenbestand 
für das Vorjahr zur Verfügung steht. Der Versand der Meldeaufforderungen findet in der Regel Ende 
August statt – sofort nach Einlangen der ersten Meldungen startet der Datenbearbeitungsprozess. In 
den ersten zwei Monaten nach Versand der Meldeaufforderungen ist jedoch ein vermehrter Aufwand 
für die Betreuung der Respondent:innen einzuplanen, sodass die intensive Phase der Datenbearbeitung 
im November beginnt. Ende März ist die Dateneinholung, die Datenbearbeitung auf Mikroebene, die 
manuelle Konsolidierung sowie eine Überprüfung wirtschaftlich bedeutender Unternehmen 
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abzuschließen, damit die modellbasierte Datenergänzung durchgeführt werden kann. In der Regel sind 
zwei bis drei Läufe der modellbasierten Datenergänzung erforderlich, bevor der authentische Datenbe-
stand für die rechtlichen Einheiten erstellt werden kann. Nach der automatischen Konsolidierung wird 
der authentische Datenbestand für das statistische Unternehmen erstellt bzw. sämtliche Prozesse für 
die Veröffentlichung der Daten durchgeführt. 

2.1.8 Erhebungsbogen (inkl. Erläuterungen) 

Die Erhebungsunterlagen (Muster der Erhebungsbogen inklusive der entsprechenden Erläuterungen) für 
das jeweils aktuelle Berichtsjahr sind auf der Webseite unter „Erläuterungen, Hilfestellungen“ zu finden 
und stehen interessierten Nutzer:innen im PDF-Format zum Download zur Verfügung. In den elektroni-
schen Meldemedien stehen die Erläuterungen und Hilfestellungen interaktiv zur Verfügung. 

Grundsätzlich finden in der LSE folgende Erhebungsunterlagen für alle Wirtschaftsbereiche Verwen-
dung: 

• Unternehmensfragebogen (für alle meldepflichtigen rechtlichen Einheiten23) 
• Arbeitsstättenfragebogen (für alle meldepflichtigen Einheiten mit örtlich getrennten Einheiten (Ar-

beitsstätten)) 

Erhebungsformulare für Spezialmerkmale (siehe auch Tabelle 3)  nur für jeweils ausgewählte Wirt-
schaftsbereiche der ÖNACE 2008 bzw. in mehrjährigen Abständen: 

• Umweltmerkmale: B, C, D, E36, E38.3, F 
• Großhandel (in den Berichtsjahren 2021, 2025, 2030...): G46 
• Einzelhandel (in den Berichtsjahren 2021, 2025, 2030...): G47 
• Datenverarbeitungsdienstleistungen (jährlich): J58.2, J62, J63.1 
• Werbung (jährlich): M73.1 
• Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften (jährlich): N78 
• Rechtsberatung (in den Berichtsjahren 2022, 2024, 2026 ...): M69.1 
• Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (in den Berichtsjahren 2022, 2024, 2026 ...): M69.2 
• Public Relations und Unternehmensberatung (in den Berichtsjahren 2022, 2024, 2026 ...): M70.2 
• Architekturbüros (in den Berichtsjahren 2021, 2023, 2025 ...): M71.11 
• Ingenieurbüros (in den Berichtsjahren 2021, 2023, 2025 ...): M71.12 
• Technische, physikalische und chemische Untersuchungen (in den Berichtsjahren 2021, 2023, 2025 

...): M71.2 
• Markt- und Meinungsforschung (in den Berichtsjahren 2021, 2023, 2025 ...): M73.2 

                                                           

23 Ausgenommen Kredit- und Versicherungsdienstleistungen sowie Pensionskassen (ÖNACE K64.1, K64.9 und K65) 
- diese Bereiche werden nicht primär erhoben bzw. es kommen für die Erlöse und Aufwendungen auch spezifische 
Merkmalslisten zur Anwendung. 

https://www.statistik.at/ueber-uns/erhebungen/unternehmen/leistungs-und-strukturerhebung
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Grundsätzlich müssen die meldepflichtigen rechtlichen Einheiten gemäß ihrer Struktur im URS bzw. ihrer 
Tätigkeit im betreffenden Berichtsjahr nur jene Typen bzw. Arten von Fragen ausfüllen, die spezifisch 
auf die jeweilige Einheit zutreffen. Folgende Besonderheiten sind zu beachten: 

• In eQuest werden die Merkmalsblöcke ein- bzw. ausgeblendet, die spezifisch für die Einheit zutref-
fen oder nicht relevant sind. Ist zum Beispiel laut URS nur ein Standort des Unternehmens vorhan-
den, werden die Merkmale zu den Arbeitsstätten ausgeblendet.  

• In der Meldeschiene LSE-Saldenliste gibt es die Möglichkeit der spezifischen Steuerung (Ein- und 
Ausblenden) nicht - die Merkmalsliste für die LSE-Saldenliste ist somit für alle Unternehmen gleich - 
es werden die Blöcke Beschäftigte und Personalaufwand, Erlöse und Erträge, Aufwendungen, Lager 
und Investitionen sowie die Arbeitsstätten erfasst. 

• Spezialmerkmale können nur mittels eQuest gemeldet werden - bei den Arbeitsstätten kann das 
Unternehmen zwischen LSE-Saldenliste und eQuest wählen. 

• Mit der LSE-Saldenliste werden eine vollständige Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz gemel-
det. 

Tabelle 5 zeigt die durchschnittliche Anzahl der jährlich betroffenen Einheiten für Spezialmerkmale. 

Tabelle 5: Anzahl der Meldepflichtigen für die Spezialmerkmale 

Wirtschaftsbereiche und Merkmale 
Meldepflichtige Ein-
heiten 

Umweltmerkmale 3 000 

Gliederung der Umsatzerlöse nach CPA  

Großhandel 4 400 

Einzelhandel 3 700 

Gliederung der Umsatzerlöse nach CPA und Gebietsansässigkeit der Kunden  

Datenverarbeitungsdienstleistungen 1 000 

Werbung 200 

Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 600 

Rechtsberatung 120 

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 390 

Public Relations und Unternehmensberatung 180 

Architekturbüros 80 

Ingenieurbüros 380 

Technische, physikalische und chemische Untersuchung 60 

Markt- und Meinungsforschung 20 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik, meldepflichtige Einheiten sind ungefähre Angaben. 
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Für die Ermittlung der Umsatzerlöse nach Gebietsansässigkeit der Kunden (gebietsansässig, EU, Nicht-
EU) werden für einen Großteil der jährlich ca. 1.500 betroffenen Unternehmen die im Rahmen der Erhe-
bungen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs bereits gemeldeten Daten herangezogen. 
Im Durchschnitt sind etwa 75% der Unternehmen mit Dienstleistungsexporten aus der Erhebung des 
grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs verfügbar. Für die verbleibenden Unternehmen werden 
diese Informationen primär erfragt. 

2.1.9 Teilnahme an der Erhebung 

Es besteht Auskunftspflicht gemäß § 7 der Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022. 

2.1.10 Erhebungs- und Darstellungsmerkmale, Maßzahlen; inkl. Definition 

Erhebungsmerkmale 

Die Definition und Gliederung der Erhebungs- und Darstellungsmerkmale entspricht den Vorgaben der 
EBS-Verordnung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der VGR und der umweltökonomischen Gesam-
trechnungen. Folgende Hauptmerkmalskategorien werden erfasst, wobei die Aufgliederung einzelner 
Kategorien auf Grund branchenspezifischer Besonderheiten unterschiedlich sein kann. 

Rechtliche Einheit und Unternehmen: 

• Aktivität (Haupt- und Nebentätigkeiten) und Wirtschaftsjahr, 
• Beschäftigte, 
• Arbeitsvolumen, 
• Personalaufwand, 
• Erlöse und Erträge, 
• Aufwendungen, 
• Lagerbestand, 
• Bruttoinvestitionen, 
• Umweltschutzausgaben (nur Produzierender Bereich), 
• Umsatzerlöse nach ÖCPA bzw. nach Gebietsansässigkeit der Kunden für ausgewählte Handels- und 

Dienstleistungsbereiche (teilweise mehrjährig - siehe Kapitel 2.1.8). 

Arbeitsstätten: 

• Standort, 
• Aktivität, 
• Beschäftigte, Unselbständig Beschäftigte, 
• Bruttolöhne und -gehälter, 
• Bruttoinvestitionen in Sachanlagen, 
• Umsatzerlöse, 
• Vorleistungen, 
• Bruttowertschöpfung. 
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Die Erhebungsmerkmale sind je nach Wirtschaftsbereich unterschiedlich und untergliedern sich in eine 
Vielzahl von Detailmerkmalen. Der umfassende Merkmalskatalog berücksichtigt alle Wirtschaftstätig-
keiten und ist daher nur in den jeweils zutreffenden Punkten auszufüllen bzw. ist branchenspezifisch un-
terschiedlich. Durchschnittlich sind ca. 40% der Felder auszufüllen. Darüber hinaus werden die unselb-
ständig Beschäftigten nach Geschlecht und Beschäftigungsverhältnis für die rechtlichen Einheiten vom 
DV oder der KJP entsprechend den für die LSE gültigen Qualifikationen übernommen. Im Rahmen der 
Primärerhebung müssen lediglich die Summe der unselbständig Beschäftigten als Kontrollvariable ge-
meldet werden. Im Produzierenden Bereich werden, im Sinne der Nutzung von Synergien zwischen sta-
tistischen Erhebungen noch weitere Merkmale aus der KJP (insbesondere Personalaufwendungen und 
die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeiten) übernommen. 

Für die Bereiche „Finanzdienstleistungen“ und „Versicherungen und Pensionskassen“ gibt es gemäß 
den speziellen Rechnungslegungsvorschriften besondere Erlös- und Aufwandskomponenten, die zur 
Gänze von den Aufsichtsbehörden zur Verfügung gestellt werden. 

Eine vollständige Merkmalsliste für die LSE mit der Angabe, welche Merkmale für welche Wirtschaftsbe-
reiche relevant sind, ist aus der Beilage 2 zu entnehmen. 

Detaillierte Beschreibung der einzelnen Erhebungsmerkmale siehe: Erläuterungen zu den Erhebungsun-
terlagen. 

Darstellungsmerkmale 

Die wesentlichsten Darstellungsmerkmale im Rahmen der Leistungs- und Strukturstatistik sind der Pro-
duktionswert, die Bruttowertschöpfung und der Bruttobetriebsüberschuss. Die Berechnungsformel ist 
für die rechtlichen Einheiten und die Unternehmen ident. 

Der Produktionswert misst den tatsächlichen Produktionsumfang einer Einheit und errechnet sich auf 
der Grundlage der Umsatzerlöse, der aktivierten Eigenleistungen, der Subventionen, des Bezuges von 
zum Wiederverkauf bestimmten Waren und Dienstleistungen sowie unter Berücksichtigung der Vorrats-
veränderungen von fertigen und unfertigen Erzeugnissen.  

In der LSE wird als Leistungsgröße die Bruttowertschöpfung dargestellt. Diese ist die Grundlage für die 
Feststellung der Beiträge einzelner Wirtschaftszweige am Bruttoinlandsprodukt. Als solche kommen die 
Umsatzerlöse nicht in Frage, da sie Vorleistungen anderer Unternehmen beinhalten. Nur durch Summie-
rung der Erlöse wären Doppel- bzw. Mehrfachzählungen die Folge. Das grobe Schema, wie ausgehend 
von den Erlösen die Wertschöpfung ermittelt wird, lautet: Umsatzerlöse minus Vorleistungen = Leistung 
des Unternehmens. Für Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Pensionskassen wird eine geson-
derte Berechnungsmethode verwendet. 

Der Bruttobetriebsüberschuss ist der durch die betriebliche Geschäftstätigkeit geschaffene Überschuss 
nach erfolgter Vergütung der eingesetzten Menge des Produktionsfaktors Arbeit. Er lässt sich durch die 
Bruttowertschöpfung abzüglich der Personalaufwendungen ermitteln. 

https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage2_erhebungsmerkmale.pdf
https://www.statistik.at/fileadmin/pages/1169/LSE_Ausfuellhilfe.pdf
https://www.statistik.at/fileadmin/pages/1169/LSE_Ausfuellhilfe.pdf
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Eine detaillierte Beschreibung, wie die einzelnen Leistungsgrößen für die Wirtschaftsbereiche berechnet 
werden, ist zu finden unter: Darstellungsmerkmale (Beilage 3). 

Darüber hinaus werden viele weitere Wirtschaftskennzahlen wie z.B. Nettoquote, Produktionswert je 
Unternehmen, Personalaufwand pro unselbständig Beschäftigtem oder Personalaufwand in % der Brut-
towertschöpfung berechnet. Die Wirtschaftskennzahlen sind auf der Homepage publiziert und können 
in STATcube abgefragt werden. 

2.1.11 Verwendete Klassifikationen 

Systematische Gliederungen: 
• NACE Rev. 2 - Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft im 

Rahmen der Übermittlung der Datenserien an Eurostat 
• ÖNACE 2008 - Systematik der Wirtschaftstätigkeiten: Hierbei handelt es sich um eine in 161 zusätzli-

che Unterklassen tiefer gegliederte Version der NACE Rev. 2; die internationale Vergleichbarkeit 
wird durch die Übereinstimmung der ÖNACE mit der NACE Rev.2 auf Ebene der Klassen (4-Steller) 
gewährleistet. 

• NUTS - Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik zur regionalen Darstellung 
• ÖCPA 2015 - Grundsystematik der Güter 

Gliederung nach Beschäftigtengrößenklassen 
• 0-1 
• 2-9 
• 10-19 
• 20-49 
• 50-249 
• 250 und mehr Beschäftigte 

Gliederung nach Umsatzgrößenklassen (in 1 000 €) 
• 0-9 
• 10-99 
• 100-999 
• 1 000-1 999 
• 2 000-9 999 
• 10 000-49 999 
• 50 000 und mehr Umsatzerlöse 

Die Größenklassengliederungen gelten für die rechtlichen Einheiten und die Unternehmen - abwei-
chende Gliederungen sind in Form von Sonderauswertungen möglich bzw. sind in der Eurostat-Daten-
bank verfügbar. 

https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage3_darstellungsmerkmale.pdf
https://www.statistik.at/statistiken/industrie-bau-handel-und-dienstleistungen/leistungs-und-strukturdaten
https://www.statistik.at/datenbanken/klassifikationsdatenbank
https://www.statistik.at/datenbanken/klassifikationsdatenbank
https://www.statistik.at/services/tools/services/regionales/regionale-gliederungen
https://www.statistik.at/datenbanken/klassifikationsdatenbank
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2.1.12 Regionale Gliederung  

Die regionale Gliederung der national publizierten Ergebnisse erfolgt im Sinne der NUTS: 

• Unternehmen: Klassen der ÖNACE 2008 sowie nach NUTS2 (Bundesländer) 
• Rechtliche Einheiten: Klassen der ÖNACE 2008 sowie nach NUTS2 (Bundesländer) 
• Arbeitsstätten: Abteilungen der ÖNACE 2008 und NUTS3 

Abweichende Gliederungen stehen in Form von Sonderauswertungen zur Verfügung.  

2.2 Erstellung der Statistik, Datenaufarbeitung, qualitätssichernde Maß-
nahmen 

2.2.1 Datenerfassung 

Die Verwaltung der meldepflichtigen Einheiten (Registrierung von eingelangten Meldungen, Vergabe 
und Verwaltung von Fristerstreckungen, Verwaltung von Drittmelder:innen, Kommunikation mit der Re-
gisterwartung für allfällige Korrekturen im URS etc.) erfolgt über eine für wirtschaftsstatistische Erhe-
bungen konzipierte Evidenzapplikation. Mittels eQuest und LSE-Saldenliste eingelangte Meldungen 
werden täglich automatisch als „eingelangt“ registriert - Papiermeldungen manuell. Die Registrierung ist 
für die Ermittlung des Meldeverhaltens, der Responserate und für die Listung von fehlenden Meldungen 
zwecks Durchführung von Mahnverfahren und Vollständigkeitskontrollen erforderlich. 

eQuest-Meldungen werden vor der Übernahme in die eigentliche Aufarbeitungsapplikation in einer als 
Topfapplikation bezeichneten Anwendung vorbearbeitet. Im Detail werden die Datenpakete dort ge-
mäß definierten Tatbeständen (z.B. Adress- oder Firmenwortlautkorrekturen, Ergänzungen oder Lö-
schungen von Standorten, unvollständige oder fragliche Meldungen) unterschiedlichen Töpfen zugeord-
net, damit allfällige Korrekturen im URS bzw. formale Rückfragen vor Übernahme der Meldungen in die 
Aufarbeitungsapplikation vorgenommen werden können. Saldenlistemeldungen durchlaufen die Topf-
applikation nicht - diese werden direkt in die Aufarbeitungsapplikation übernommen. Allfällige Korrektu-
ren werden vorab an das URS gesendet und durchgeführt. 

Nach Erledigung der allfälligen erforderlichen Korrekturen im URS bzw. Überprüfung der fraglichen Mel-
dungen werden alle Meldungen nach einem festgelegten Rhythmus automatisiert in die Aufarbeitungs-
applikation zur inhaltlichen Datenbearbeitung übernommen. Eine Datenerfassung der noch geringfügig 
vorhandenen Papiermeldungen erfolgt manuell direkt via „Neuaufnahme“ in der Aufarbeitungsapplika-
tion. 

Eine wesentliche Unterstützung bei der ersten Beurteilung der Datenqualität sowie Ergänzung (Imputa-
tion) fehlender Daten bietet nicht nur die Aufarbeitungsapplikation, sondern bereits die in den elektro-
nischen Meldemedien vorhandenen Prüf- und Validierungsprogramme, welche vor der Übermittlung 
der Daten auf unplausible oder fehlende Eingaben hinweisen. Im Rahmen der Übernahme der Meldun-
gen in die Aufarbeitungsapplikation werden pro Einheit die unterschiedlichen Register- und 
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Verwaltungsdaten („Fremddaten“) in die Applikation übernommen und erste „Automatkorrekturen“ 
durchgeführt. Diese sollen offensichtliche Fehler in den Meldungen bereits vor der Bearbeitung durch 
die Sachbearbeiter:innen automatisch korrigieren. Dabei werden Beschäftigte (z.B.: Korrektur von gerin-
gen Abweichungen DV-Beschäftigte vs. Meldung), fehlende Lehrlingsentschädigungen, gesetzliche 
Pflichtbeiträge, Zuweisung der Umsatzerlöse zur korrekten Erlösposition oder „Darunter-Positionen“24) 
automatisch korrigiert. Die automatisch korrigierten Felder sind in der Applikation farblich gekennzeich-
net, wobei die Originalwerte ebenfalls angezeigt werden. Diese Vorgangsweise führt vor allem bei klei-
neren Unternehmen und bei geringen Abweichungen zu nicht unwesentlichen Effizienzsteigerungen im 
Rahmen des Aufarbeitungsprozesses. Die Aufarbeitungsapplikation (EISIG), welche für das Berichtsjahr 
2021 neu konzipiert bzw. erweitert wurde, bietet umfassende Funktionalitäten zur gezielten Bewertung 
der Daten. Nach Erfassung der eingelangten Meldungen findet die tatsächliche Bearbeitung und Über-
prüfung der Daten sowie die Überprüfung der Datenplausibilität statt. Aufgrund der Komplexität der LSE 
ist im Durchschnitt trotz der Automatkorrekturen bei ca. 95% der rechtlichen Einheiten zumindest eine 
Validierung oder Korrektur erforderlich. 

Die Bearbeitung des statistischen Unternehmens erfolgt in einem getrennten Bereich der Aufarbei-
tungsapplikation. Die Daten werden automatisiert in diese Applikation übernommen - sobald diese auf 
Ebene der rechtlichen Einheiten keine Fehler mehr aufweisen, werden die statistischen Unternehmen 
berechnet und stehen für die weitere Plausibilisierung und Datenbearbeitung bzw. Konsolidierung zur 
Verfügung. 

2.2.2 Signierung (Codierung) 

Eine Signierung (Codierung) im statistisch-technischen Sinn ist auf Grund der Gestaltung der Erhebungs-
unterlagen bzw. der elektronischen Meldemedien nicht erforderlich. 

2.2.3 Plausibilitätsprüfung, Prüfung der verwendeten Datenquellen 

Die Bearbeitung der Leistungs- und Strukturdaten in der Aufarbeitungsapplikation EISIG erfolgt in meh-
reren Schritten. Grundsätzlich sind im ersten Schritt die Daten auf Ebene der rechtlichen Einheiten zu 
bearbeiten, bevor die Datenbearbeitung (insbesondere Konsolidierung der nicht additiven Merkmale) 
für das Unternehmen durchgeführt werden kann. In Abbildung 6 sind die Schritte für die Datenbearbei-
tung auf Ebene der rechtlichen Einheiten und Arbeitsstätten dargestellt. 

                                                           

24 „Darunter-Positionen“ müssen kleiner gleich der übergeordneten Summenposition sein. 
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Abbildung 6: Schritte der Datenbearbeitung (Ebene „rechtliche Einheit“ und „Arbeitsstätte“) 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik. 

Die gemeldeten Daten auf Ebene der rechtlichen Einheit werden einer qualifizierten Prüfung unterzo-
gen. Die Aufarbeitungsapplikation „EISIG“ bietet umfassende Funktionalitäten zur Bewertung der Un-
ternehmensmeldungen, wie z.B. die Möglichkeit einer gezielten Bearbeitung nach Wirtschaftsbereichen, 
Präsentation der Vorjahresdaten und der gemeldeten Originaldaten, Schnittstelle zum URS und Firmen-
buch, Abgleich mit Statistikdaten der KJP sowie mit Daten aus Verwaltungsquellen und branchenspezifi-
sche Quoten. Des Weiteren werden die wichtigsten Unternehmenskenngrößen ebenso automatisiert 
berechnet wie spezielle Auswertungs- und Kontrolltabellen. Eine wesentliche primärstatistische Daten-
quelle bildet die KJP, welche auf Grund der bestehenden Synergieeffekte zur LSE für diese nicht nur ei-
nen maßgeblichen Teil der Ergebnisdaten, sondern auch Kontrollgrößen liefert. Zusätzlich sind in der Ap-
plikation bereits die Detaildaten zu den unselbständig Beschäftigten vom DV (Gliederung nach Stellung 
im Beruf und Geschlecht) enthalten, welche bei den Unternehmen nicht mehr erhoben werden. Lohn-
zetteldaten, Detaildaten der Beilagen zur EST/KÖST, selbständig Beschäftigte von den Kammern der 
freien Berufe und von der SVS, Steuerdaten sowie Außenhandelsdaten und Dienstleistungsexporte bzw. 
-importe sind wichtige Verwaltungs- und Statistikdaten, die für Zwecke der Datenvalidierung und Daten-
kohärenz im Rahmen des Aufarbeitungsprozesses in der Aufarbeitungsapplikation bei den einzelnen Ein-
heiten angezeigt werden. 

Werden in mehreren Punkten der Meldung fehlende bzw. offensichtlich fehlerhafte Angaben festge-
stellt, sind vor allem bei größeren Unternehmen schriftliche oder telefonische Rückfragen im Ermessen 
der Expert:innen vorzunehmen. Bei wirtschaftlich weniger bedeutenden Einheiten sind fehlende 
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Angaben über entsprechende Imputationsverfahren zu ergänzen. Herangezogen werden Verwaltungs-
daten, branchenspezifische Quoten oder die Vorjahresstruktur (siehe dazu Punkt 2.2.4). Bei wirtschaft-
lich bedeutenden Unternehmen wird zur Verifizierung der Daten vorwiegend der Jahresabschluss aus 
dem Firmenbuch – falls verfügbar – herangezogen. Die erfassten und geprüften Daten werden in der 
Aufarbeitungsapplikation einer detaillierten Plausibilitätsprüfung unterzogen. Die Plausibilitätsprüfung 
als technischer Überprüfungsvorgang umfasst zwei Stufen, die sich auf die unterschiedlichen Ebenen 
„Rechtliche Einheit“ und „Arbeitsstätte“ beziehen. In der Plausibilitätsprüfung wird zwischen zwingen-
den, möglichen Fehlern und Informationspunkten unterschieden. Zwingende Fehler müssen korrigiert 
werden, da sie die Logik und Kohärenz der Daten verletzen, zum Beispiel wenn eine Davon-Position grö-
ßer als die übergeordnete Summenposition ist. Mögliche Fehler und Informationspunkte weisen auf Ir-
regularitäten, z.B. große Abweichungen zu Vorjahresverhältnissen hin.  

Die modellbasiert ergänzten Daten durchlaufen in der Regel dieselben Verfahren und Prüfungen, wo-
bei die Plausibilisierungsregeln bei zwingenden Fehlern ident sind, bei möglichen Fehlern und Informati-
onspunkten aber abweichen können. 

Wenn die Daten auf Ebene der rechtlichen Einheit fertig bearbeitet wurden, können diese in die Applika-
tion für die Unternehmensgruppen übernommen werden. Die Applikation für die Bearbeitung der sta-
tistischen Unternehmen bietet ähnliche Funktionalitäten, wobei alle rechtlichen Einheiten, die zu einem 
statistischen Unternehmen gehören, bereichsübergreifend dargestellt werden. Der Fokus liegt allerdings 
nicht in der Bearbeitung einzelner rechtlicher Einheiten, sondern in der Addition bzw. Konsolidierung 
der Daten der rechtlichen Einheiten, die zu komplexen statistischen Unternehmen gehören. Während 
die Addition der additiven Merkmale, wie z.B. Beschäftigte, automatisiert erfolgt, wird die Konsolidie-
rung der ca. 300 Unternehmen der 80 größten und wirtschaftlich bedeutendsten Unternehmensgrup-
pen manuell im Rahmen der Datenbearbeitung durchgeführt. Für kleinere Gruppen erfolgt die Konsoli-
dierung (ab Berichtsjahr 2022) automatisch. 
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Abbildung 7: Schritte der Datenbearbeitung (Ebene „Unternehmen“) 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Statistik. 

Bei den Plausibilisierungen auf allen Ebenen (Unternehmen, rechtliche Einheiten, Arbeitsstätten) wird 
zwischen 

• Plausibilität/Validierung auf Mikrodatenebene und einer 
• Plausibilität/Validierung auf Makrodatenebene 

unterschieden. 
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Plausibilität/Validierung auf Mikrodatenebene 

Die Mikrodaten werden im Rahmen einer automatisierten Plausibilitätsprüfung eingehend überprüft 
und korrigiert. Die Plausibilitätsprogramme enthalten mehr als 150 Fehlerpunkte, die abhängig von der 
jeweiligen Struktur bzw. Wirtschaftsbereich bei jeder einzelnen Einheit überprüft werden. Die Überprü-
fung erfolgt interaktiv bei der Bearbeitung in den Aufarbeitungsapplikationen. Bei den als unplausibel 
erkannten Daten wird zwischen Angaben unterschieden, die eine unbedingte Korrektur erfordern 
(„zwingende Fehler“), Angaben, die im Rahmen der Plausibilitätsprüfung bestimmten Bedingungen 
nicht genügen, daher auf einen möglichen Fehler hinweisen („mögliche Fehler“) und einer neuerlichen 
Verifizierung unterzogen werden müssen, sowie Informationspunkten, die lediglich zu überprüfen, aber 
nicht gesondert zu bestätigen sind. „Mögliche Fehler“ und Informationspunkte können durchaus einen 
wahren Sachverhalt als Ursache haben. In diesen Fällen bleibt es dem Expert:innenteam vorbehalten, 
die Daten zu korrigieren oder als richtig zu akzeptieren und durch entsprechende Beharrung zu eliminie-
ren. Insbesondere werden folgende Überprüfungen vorgenommen: 

• Überprüfung der Vollständigkeit, 
• Vergleich mit den Daten aus diversen Verwaltungsquellen und anderen Statistikdaten, 
• Vergleich mit den Daten der KJP (Vergleich der gemeldeten Umsatzerlöse bzw. Analyse der Erlösauf-

teilung (Produktion – Handel – Dienstleistungen) in der KJP mit den gemeldeten Daten in der LSE), 
• Durchschnittsquoten, Minimum und Maximum-Werte, 
• Horizontale Überprüfung von logischen Abhängigkeiten in einer Erhebungseinheit (z.B. Erlöse mit 

der Tätigkeit, Beschäftigte und Personalaufwand), 
• Überprüfung von branchenspezifischen Besonderheiten, 
• Vertikale Verknüpfung mit anderen Erhebungseinheiten (Unternehmen - rechtliche Einheit - Ar-

beitsstätte), 
• Vorjahresvergleich der Hauptaggregate auf Mikroebene bzw. Vergleich der Struktur mit dem URS. 

Im Rahmen einer abschließenden Überprüfung der Mikrodaten werden alle rechtlichen Einheiten und 
statistischen Unternehmen (vor allem große Einheiten oder Einheiten in speziellen, sensiblen wie z.B. 
„schwach besetzten“ Branchen) nochmals auf die inhaltliche Richtigkeit überprüft. Da die Einheiten über 
den gesetzlich definierten Schwellenwerten zu den wirtschaftlich bedeutendsten in Österreich zählen 
und eine große Auswirkung auf die Qualität der Ergebnisse haben, wird im Rahmen der Aufarbeitung 
besonderes Gewicht auf hohe Qualität der Mikrodaten gelegt. Die Plausibilisierung erfolgt so lange, bis 
in der Datenmasse offensichtlich keine Fehler mehr zu erkennen sind. 



 

40 

Abbildung 8: Überprüfung der Mikrodaten 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik. 

Nach Überprüfung der rechtlichen Einheiten aus der Primärerhebung erfolgt die modellbasierte Ergän-
zung und Überprüfung der Daten unterhalb der Schwellenwerte (siehe auch w. u. unter 2.2.6). 

Grundsätzlich werden die rechtlichen Einheiten unterhalb der Schwellen auf Mikroebene derselben 
Plausibilitätsprüfung unterzogen wie die rechtlichen Einheiten der Primärmasse. Zwingende Fehler sind 
zu korrigieren, „mögliche“ Fehler und Informationspunkte werden hinsichtlich der Auswirkung auf das 
Ergebnis anhand von Datenaggregaten überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Für die Validierung grö-
ßerer Unternehmen des ergänzten Teils (d.s. vor allem Meldeausfälle) werden Jahresabschlussdaten aus 
dem Firmenbuch herangezogen und die im Schätzverfahren errechneten Daten überprüft bzw. korri-
giert.  

Die Bearbeitung und Plausibilisierung der Daten für die Unternehmen kann erst stattfinden, wenn die 
Daten für die rechtlichen Einheiten überprüft und plausibilisiert sind. Alle statistischen Unternehmen 
sowie ihre übergeordneten Unternehmensgruppen werden – analog zur Prüfung auf Ebene der rechtli-
chen Einheit – einer Plausibilitätsprüfung, in welcher zwingende und mögliche Fehlerpunkte abgeklärt 
werden müssen, unterzogen. Dabei sind in der Aufarbeitungsapplikation spezifische Plausibilitätsregeln 
definiert, die eine widerspruchsfreie Konsolidierung von nicht-additiven Merkmalen (z.B. Umsatzerlöse) 
für komplexe statistische Unternehmen gewährleisten sollen. Für die komplexen Unternehmen, die dem 
manuellen Profiling unterliegen, wird zudem versucht, die internen Leistungsströme zwischen den zuge-
hörigen rechtlichen Einheiten manuell zu modellieren bzw. nachzuvollziehen. Mit Hilfe dieses Modells 
können im Regelfall relevante Unplausibilitäten identifiziert und aufgearbeitet werden. 
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Für die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen werden die Daten elektronisch an die Statistik Aus-
tria übermittelt und alle für die Leistungs- und Strukturerhebung erforderlichen Merkmale errechnet, 
überprüft und in weiterer Folge ebenfalls einer spezifischen Plausibilitätsprüfung unterzogen. 

Plausibilität/Validierung der Makrodaten 

Nach der Erfassung und abschließenden Prüfung sämtlicher Mikrodaten (sowohl der primär erhobenen 
Daten als auch der zugeschätzten Daten sowie der Unternehmen) wird im Rahmen der Makroplaus eine 
Analyse der Datenaggregate durchgeführt. Im Zuge dieser Makroanalysen werden insbesondere atypi-
sche Datenausprägungen, Umstrukturierungen, Aktivitätsänderungen oder Meldeausfälle untersucht. 
Folgende Analysetabellen (inkl. Datenvisualisierungen) werden u.a. herangezogen: 

• Branchenspezifische Analyse der Ergebnisse, 
• Vergleich der Daten der Unternehmen mit den rechtlichen Einheiten, um Verschiebungen zwischen 

den Wirtschaftsbereichen, Größenklassen und Regionen analysieren und bewerten zu können, 
• Durchführung von Vorjahresvergleichen und Dokumentation von branchenspezifischen Entwicklun-

gen, 
• Analyse der Auswirkungen von Aktivitätsänderungen auf das Ergebnis, 
• Analyse von Quoten und Kennzahlen (z.B. Beschäftigte/Personalaufwand, Erlös-, Aufwands- und In-

vestitionsquoten, etc.), 
• Auflistung fehlender Unternehmen, 
• Durchführung von Zeitreihenvergleichen sowie Überprüfung der Kohärenz zu anderen internen und 

externen Statistiken (u.a. Konjunkturstatistik, Bankenstatistik, Versicherungsaufsichtsstatistik). 

Für die Analyse der Daten steht eine speziell für Zwecke der LSE konzipierte Datenvisualisierungsappli-
kation zur Verfügung. Diese Applikation ermöglicht ein rasches Erkennen von untypischen wirtschaftli-
chen Entwicklungen oder auch von Fehlern, die im Rahmen der Aufarbeitungsprozesse übersehen wur-
den. Mit Hilfe der Analyseapplikation werden die Ergebnisse der LSE eingehend überprüft und eventu-
elle Aufarbeitungsfehler in den Mikrodaten nachkorrigiert bzw. branchenspezifische Entwicklungen aus-
führlich dokumentiert. 

Nach Vorliegen eines geprüften, authentischen Datenbestandes werden diese Einzeldaten aggregiert 
und im Anschluss unter Berücksichtigung der Geheimhaltungsbestimmungen die Publikation der Ergeb-
nisse für die diversen Publikationsmedien vorbereitet. 

2.2.4 Imputation (bei Antwortausfällen bzw. unvollständigen Datenbeständen) 

Unit-Non Response 

Durchschnittlich kommen etwa 3-5% der meldepflichtigen rechtlichen Einheiten im Rahmen der LSE 
ihrer gesetzlichen Meldepflicht nicht nach und fallen bei der Erstellung der Grundgesamtheit in den zu 
ergänzenden Datenbereich. Grundsätzlich können Meldeausfälle mithilfe des in Punkt 2.2.6 beschriebe-
nen Schätzmodells im Rahmen der modellbasierten Datenergänzung imputiert werden, insbesondere 
wenn es sich um Einheiten nahe den Meldeschwellen handelt.  
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Bei größeren Einheiten kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Einbindung der historischen 
Struktur einer statistischen Einheit in der Regel zu besseren Imputationsergebnissen führt. Da in der LSE 
für größere Meldeausfälle in der Regel Daten aus früheren Erhebungen vorliegen, kann die Mikrodaten-
erstellung für diese Unternehmen durch Fortschreibung der unternehmensspezifischen Vorjahresstruk-
tur unter Einbindung der für das Berichtsjahr sekundärstatistisch verfügbaren Eckdaten (Umsatzerlöse, 
Vorleistungen, Beschäftigte, Bruttolöhne und -gehälter) aus Verwaltungsquellen erfolgen. Für den Pro-
duzierenden Bereich können darüber hinaus bestimmte Erlöskomponenten, die Beschäftigten, die Brut-
tolöhne und -gehälter und die Arbeitsstunden aus den Ergebnissen der KJP übernommen werden. Als 
zusätzliche Informationsquelle können auch verfügbare Jahresabschlussdaten herangezogen werden. 

Näheres auch unter Punkt 3.2.2.3.  

Item-Non Response 

Die Item-Non Response bezieht sich auf die Nichtbeantwortung einzelner Fragebogenpositionen, wel-
che trotz Rückfragen bei den betroffenen Respondent:innen nicht eruiert werden konnten. Werden feh-
lende Daten nach Rücksprache nachgemeldet, so handelt es sich hierbei um keine Item-Non Response. 

Da die Merkmalsstruktur innerhalb der verschiedenen Branchen sehr divergiert, wird die Item-Non 
Response in Abhängigkeit vom Wirtschaftsbereich individuell behandelt, d.h. ein generelles Imputati-
onsmodell im mathematisch-statistischen Sinn kommt nicht zur Anwendung. Beim Fehlen essentieller 
Fragebogenpositionen, wie z.B. Personalaufwand, Materialaufwand, Handelswareneinsatz, bezogene 
Leistungen, Betriebsaufwand etc., ohne die eine Errechnung von Wirtschaftskennzahlen (z.B. Produkti-
onswert, Wertschöpfung) nicht möglich ist, handelt es sich um eine Item-Non Response im herkömmli-
chen Sinn. Die fehlenden Werte werden wie folgt ermittelt: 

• Heranziehung von Verwaltungsquellen (insbesondere Lohnzetteldaten für den Personalaufwand, 
Beilagen zur EST/KÖST für die Vorleistungen), 

• Ergänzung über Informationen aus der monatlichen KJP, 
• Verwendung von zusätzlich vorhandenen Informationen (z.B. Jahresabschlüsse aus dem Firmen-

buch, Homepage), 
• Schätzung auf Grundlage von Vorperiodenmeldungen oder branchenspezifischer Quoten, wenn 

möglich in Abhängigkeit von gemeldeten Daten (so werden beispielsweise der Personalaufwand in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Beschäftigten und der Durchschnittsverdienste in der Branche ge-
schätzt). 

Fehlende Positionen, die nicht für die Berechnung der makroökonomischen Größen relevant sind, wie 
z.B. übrige betriebliche Erträge, Zinserträge, Erlöse aus durchgeführten Lohnarbeiten werden nicht im-
putiert. Ihr Wert wird als Null angenommen. Welche Imputationsmethode in den konkreten Fällen zur 
Anwendung kommt, ist im Einzelfall zu entscheiden. Die Wahl liegt zumeist im Ermessen der jeweiligen 
Sachbearbeiter:innen aus den Erfahrungen mit dem Unternehmen sowie der jeweiligen Branche, wel-
cher die Einheit zuzuordnen ist. Die angewandten Methoden haben den Vorteil, dass diese sehr indivi-
duell auf ein bestimmtes Unternehmen unter Berücksichtigung aller vorhandenen Informationen abge-
stimmt sind. 
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2.2.5 Hochrechnung (Gewichtung) 

Es erfolgt keine Hochrechnung im klassischen Sinne; nicht erhobene Einheiten sowie Meldeausfälle wer-
den modellbasiert ergänzt (siehe Punkt 2.2.6). 

2.2.6 Erstellung des Datenkörpers, (weitere) verwendete Rechenmodelle, statistische 
Schätzmethoden 

Die Primärdaten werden in Form einer Vollerhebung mit variablen, nach Branchen unterschiedlichen 
Abschneidegrenzen (Konzentrationsstichprobe) erstellt. Zur Darstellung der Grundgesamtheit erfolgt 
eine modellbasierte Datenergänzung (MDE) der rechtlichen Einheiten unterhalb der Schwellenwerte 
unter Einbeziehung der Daten primärstatistisch erhobener Einheiten des jeweiligen Berichtsjahres sowie 
mit Hilfe von Register-, Statistik- und Verwaltungsdaten. 

Datenbasis für die modellbasierte Datenergänzung der rechtlichen Einheiten 

• Alle wirtschaftlich aktiven rechtlichen Einheiten des URS im Erfassungsbereich der LSE (Abschnitte 
B bis S ohne O und S9425 der ÖNACE 2008) im Berichtszeitraum dienen als Auswahlrahmen und Ba-
sis für die Verknüpfung zu den Verwaltungsquellen (inkl. Gliederungskriterien für die regionale und 
ÖNACE-Zuordnung); 

• Ergebnisse aus der Primärerhebung des Berichtsjahres (gesamter Merkmalskatalog); 
• Daten des DV des Berichtsjahres für die unselbständig Beschäftigten, gegliedert nach Qualifikatio-

nen (Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, geringfügig Beschäftigte) und Geschlecht; 
• Daten der SVS und der Kammern der freien Berufe des Berichtsjahres für die selbständig Beschäf-

tigten gegliedert nach Geschlecht  
Umsatzerlöse, Vorleistungen sowie weitere Detailpositionen (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Akti-
vierung von Eigenleistungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen) aus der Beilage zur Einkommens-
teuer- bzw. Körperschaftsteuererklärung (Beilage zur EST/KÖST) für das Berichtsjahr bzw. Vorjahr; 

• UST/UVA-Daten (Jahressteuererklärungen für das Berichtsjahr bzw. Vorjahr, monatliche bzw. quar-
talsweise UVA des Berichtsjahres) der Finanzbehörden; 

• Lohnzetteldaten des Berichtsjahres der Finanzbehörden (Bruttolöhne und -gehälter und Beschäf-
tigte gegliedert nach Qualifikation und Geschlecht, gesetzliche Sozialbeiträge, Teilzeitbeschäftigte); 

• Daten aus der KJP des Berichtsjahres (bestimmte Erlöskomponenten, Beschäftigte, Personalauf-
wand, Arbeitsstunden); 

• Daten aus der Erhebung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs (ZABIL) für die Ermitt-
lung der Umsatzerlöse nach der Gebietsansässigkeit der Kunden für das Berichtsjahr; 

• Informationen aus der LSE für die Vorjahre für Analysen und Zeitreihenvergleiche. 

                                                           

25 Die Gruppen K641, K649 und die Abteilung K65 müssen nicht modellbasiert ergänzt werden, weil die Informatio-
nen großteils von der OeNB und FMA zur Verfügung stehen bzw. aus Verwaltungsdaten übernommen werden kön-
nen. 
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Erstellung der Eckdaten 

Als Eckdaten werden jene Merkmale bezeichnet, die für die nicht erhobenen Einheiten aus Verwaltungs-
quellen übernommen werden können (Umsatzerlöse, Vorleistungen, Beschäftigte, Bruttolöhne und -
gehälter). Die Einbindung der Eckdaten erfolgt über die im URS bestehenden Verknüpfungen zu den 
Verwaltungsquellen. Wenn für ein Merkmal mehrere Verwaltungsquellen zur Verfügung stehen, werden 
diese nach einer definierten Hierarchie übernommen, sodass jene Datenquelle verwendet wird, die 
nach den Definitionen der LSE am besten geeignet ist (z.B. haben die Beilagen zur EST/KÖST Vorrang 
gegenüber den UST-Daten oder Berichtsjahresdaten Vorrang gegenüber Vorjahresdaten). 

Die Umsatzerlöse der Unternehmen unterhalb der Schwellenwerte, welche im Berichtsjahr 2021 14,6% 
des Gesamtumsatzes repräsentierten, setzen sich z.B. wie folgt zusammen: 45,5% der Umsatzerlöse 
konnten aus der Beilage zur EST/KÖST für das Berichtsjahr entnommen werden; für 42,1% wurden die 
jährlichen Umsatzsteuerdaten bzw. die monatlichen/quartalsweisen Umsatzsteuervoranmeldungen des 
Berichtsjahres herangezogen; eine branchenspezifische Fortschreibung auf Basis der Primärerhebungs-
daten, der Beilage der EST/KÖST, bzw. der UST aus dem Vorjahr wurde für 7,1% der Umsatzerlöse ver-
wendet; die verbleibenden Umsatzerlöse 5,3% mussten substituiert oder aus der KJP übernommen wer-
den. 

95,0% der Bruttolöhne und -gehälter konnten im Rahmen der MDE aus den Lohnzetteldaten übernom-
men werden, die übrigen Bruttolöhne und -gehälter wurden aus der KJP übernommen. 

Im Detail wurde wie folgt vorgegangen: 

Umsatzerlöse und Vorleistungen: 

• Aktuelle EST/KÖST-Meldungen konnten für 63,3% der rechtlichen Einheiten herangezogen werden; 
sofern aus der EST/KÖST Vorleistungen verfügbar waren, wurden die Vorleistungen insgesamt so-
wie weitere Detailmerkmale26 aus dieser Datenquelle berechnet. Da im sonstigen Betriebsaufwand 
in der EST/KÖST auch Finanzerträge/Finanzaufwendungen bzw. Positionen enthalten sind, die gem. 
den derzeit gültigen LSE-Definitionen nicht zu erfassen sind, wurde ein von der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung angewendeter branchenspezifischer Abschlag verwendet, um die Definitio-
nen der LSE bestmöglich abzubilden. 

• Für jene Einheiten, für die keine aktuellen EST/KÖST-Meldungen verfügbar waren, aber die bereits 
über die KJP erhoben worden waren, wurden die Umsatzerlöse aus der KJP bezogen (0,1% der 
rechtlichen Einheiten unterhalb der Schwellenwerte). 

                                                           

26 Die Merkmale Umsatz, Zinsaufwand, Abschreibungen, Verkauf Sachanlagen und aktivierte Eigenleistungen wer-
den direkt übernommen; bei allen übrigen Merkmalen (insbesondere Vorleistungspositionen wie Material und 
Handelswareneinsatz, bezogene Dienstleistungen, Aufwand für Mieten und Leasing, unternehmensfremde Ar-
beitskräfte oder sonstiger Betriebsaufwand) handelt es sich um Schätzungen durch Aufgliederung des zusammen-
gefassten EST/KÖST-Wertes über Branchenmittel der LSE-Melder. 
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• Für jene Einheiten, für die auch keine Daten aus der KJP verfügbar waren, wurden die aktuellen 
UST-Meldungen für das Berichtsjahr übernommen (4,4% der rechtlichen Einheiten unterhalb der 
Schwellenwerte). 

• Für jene rechtlichen Einheiten, für die keine aktuellen UST-Meldungen verfügbar waren, wurde der 
Jahreswert aus den aggregierten monatlichen bzw. quartalsweisen UVA-Meldungen erstellt (17,9% 
der Unternehmen unterhalb der Schwellenwerte). Dabei wurden zuvor fehlende Monats- bzw. 
Quartalsmeldungen unter Berücksichtigung der individuellen Unternehmensentwicklung und der 
zugehörigen Branchenentwicklung imputiert. 

• Lagen für eine Einheit weder eine EST/KÖST, KJP, UST, noch genügend UVA-Monatsmeldungen für 
das Berichtsjahr vor, so wurde der erforderliche Jahresumsatz über den Vorjahresumsatz (Primärer-
hebung, EST/KÖST des Vorjahres, UST des Vorjahres) mittels der individuellen Unternehmensent-
wicklung und zugehörigen Branchenentwicklung auf das Berichtsjahr fortgeschrieben (10,5% der 
rechtlichen Einheiten unterhalb der Schwellenwerte). 

• Im Einzelfall wurden auch verwendete UVA-Meldungen des Berichtsjahres durch fortgeschriebene 
Vorjahresumsätze ersetzt, wenn aufgrund von Vorperiodenvergleichen davon ausgegangen werden 
konnte, dass für ein Unternehmen in der Regel unvollständige oder aufgrund von steuerlichen Org-
anschaften keine UVA-Meldungen vorlagen oder definitorische Abweichungen zu den Umsatzerlö-
sen gemäß Gewinn- und Verlustrechnung festgestellt wurden. 

• Wenn weder für das Berichtsjahr noch Vorjahr Umsatzdaten vorlagen, so wurde der Jahresumsatz 
anhand der Anzahl an Beschäftigten eines Unternehmens und den branchenspezifischen Umsatzer-
lösen pro Beschäftigtem:r substituiert. Wenn gar keine Umsatz-Datenquelle zutraf und ein Unter-
nehmen auch keine Beschäftigten hatte, wurde per definitionem ein Umsatz-Wert von 1 zugewie-
sen (3,5% der rechtlichen Einheiten). 

Beschäftigte, Bruttolöhne und -gehälter: 

• Die Merkmale zu unselbständig Beschäftigten wurden aus der Primärerhebung, der Konjunktursta-
tistik im Produzierenden Bereich und den DV-Daten bezogen (mit Priorität dieser Datenquellen ge-
mäß der genannten Reihenfolge), sowie bzgl. der Teilzeitbeschäftigten auch aus den Lohnzettelda-
ten. Bei Einheiten ohne Beschäftigtenmeldung vom DV – wohl aber mit Steuerdaten – wurde auf-
grund des nahezu vollständigen Verknüpfungsgrades mit dem DV angenommen, dass diese Unter-
nehmen ausschließlich selbständig Beschäftigte hatten (diese Konstellation wiesen 37,5% der Ein-
heiten unterhalb der Schwellenwerte auf. 

• Die Merkmale zu selbständig Beschäftigten wurden aus der Primärerhebung, den Daten der SVS 
und der Kammern der freien Berufe, der Konjunkturstatistik im Produzierenden Bereich und den 
URS-Daten bezogen (mit Priorität dieser Datenquellen gemäß der genannten Reihenfolge). Bei Be-
darf kam es zu Korrekturen über die Rechtsform27. 

• Bei Unternehmen mit vorliegender DV-Meldung und fehlenden Lohnzetteldaten oder unplausiblen 
Werten wurde das unternehmensspezifische Lohn- und Gehaltsvolumen über die DV-Beschäftigten 

                                                           

27 Einzelunternehmen wurde z.B. immer ein:e selbständig Beschäftigte:r zugewiesen, Gesellschaften nach bürgerli-
chen Recht zwei; auch Geschäftsführer:innen von GmbHs, welche sozialversicherungsrechtlich als selbständig Be-
schäftigte geführt werden, zählen zu den selbständig Beschäftigten. 



 

46 

eines Unternehmens anhand branchenspezifischer medianer Jahreslöhne und -gehälter gewichtet 
bzw. fehlende Meldungen imputiert. 

Abbildung 9 zeigt die den Anteil der verwendeten Datenquellen an den Eckdaten des jeweiligen Merk-
mals im Rahmen der modellbasierten Datenergänzung am Beispiel der LSE 2021.  

Abbildung 9: Erstellung der Eckdaten nach Datenquellen 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik 2021. 

Durch die Verfügbarkeit dieser Statistik- und Verwaltungsdaten für die nicht befragten Einheiten und 
der Primärdaten der befragten Unternehmen der LSE können die Eckwerte „Umsatzerlöse“, „Vorleistun-
gen“, „Beschäftigte“ sowie „Bruttolöhne und -gehälter“ im Prinzip als „voll erhobene“ Merkmale be-
trachtet werden. Nach Erstellung und Vervollständigung dieser Eckdaten erfolgte die modellbasierte Da-
tenergänzung der sonstigen Merkmale. 

Berechnung der sonstigen Merkmale 

Alle Merkmale nicht primärstatistisch erfasster Einheiten, welche nicht aus Verwaltungsquellen über-
nommen werden können, werden auf Mikroebene modellbasiert über Zusammenhänge zwischen den 
einzelnen Merkmalen geschätzt. 
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Für die Parameterschätzung der Modelle zu den Haupt- und Detailmerkmalen werden vorwiegend jene 
primärstatistisch erhobenen Einheiten herangezogen, die den zu schätzenden Einheiten hinsichtlich 
Wirtschaftstätigkeit und Unternehmensgröße am ähnlichsten sind. Die Auswahl erfolgt dabei bottom-
up, beginnend auf der tiefstmöglichen ÖNACE-Gliederungsebene (Fünfsteller bzw. Unterklasse), um die 
unterschiedlichen Merkmalsstrukturen der verschiedenen Wirtschaftszweige zu berücksichtigen. Da die 
größten Einheiten eines Wirtschaftszweigs oftmals abweichende Merkmalsstrukturen haben, werden 
nur die jeweils kleinsten 70 % der Einheiten gemessen an den Umsatzerlösen berücksichtigt. Bei nicht 
ausreichender Primärbesetzung wird auf die jeweils übergeordnete ÖNACE-Ebene gewechselt. Dadurch 
stehen zwar zusätzliche Unternehmen für die Parameterschätzung zur Verfügung, jedoch nimmt auch 
die Ähnlichkeit der Wirtschaftstätigkeiten zwischen den Unternehmen ab. Folglich muss ein Kompromiss 
zwischen diesen Einflüssen gefunden werden. Auf der ÖNACE-Fünf- und -Vierstellerebene (Unterklassen 
bzw. Klassen) wird eine Mindestanzahl von 15 primärstatistisch erhobenen Unternehmen für die Para-
meterschätzung definiert. Mit Erreichen der ÖNACE-Dreisteller- und -Zweistellerebene (Gruppen bzw. 
Abteilungen) wird die benötigte Mindestanzahl jedoch auf sechs bzw. ein Unternehmen herabgesetzt 
um den weiteren Wechsel auf eine noch höhere ÖNACE-Gliederungsebene nach Möglichkeit zu vermei-
den. Weiters findet eine gewichtete Parameterschätzung statt, bei der jeder Wechsel auf die überge-
ordnete ÖNACE-Gliederungsebene die Herabgewichtung der auf dieser Ebene zusätzlich verfügbaren 
Unternehmen um den Faktor 0,5 im Vergleich zur vorherigen Ebene bedingt, um den Einfluss branchen-
fernerer Unternehmen auf die Modellparameter zu reduzieren. 

Die Schätzung von Hauptmerkmalen (wie z.B. Erlöse und Erträge, Waren- und Dienstleistungskäufe, La-
gerbestand, gesetzliche Pflichtbeiträge oder Bruttoinvestitionen) erfolgt über die Regressoren „Vollzeit-
einheiten der unselbständig Beschäftigten“, „Umsatzerlöse“ bzw. „Bruttolöhne und -gehälter“ mittels 
robuster Regression, die Schätzung der Detailmerkmale (zur tieferen Aufgliederung von Hauptmerk-
malen) mittels robuster Anteilsrechnung28. Mit den auf Basis der Erhebung geschätzten Modellparame-
tern und den sekundärstatistisch übernommenen Verwaltungsdaten kann auch für die nicht erhobenen 
Unternehmen der gesamte Merkmalskatalog ermittelt werden. Die Darstellungsmerkmale (wie z.B. Pro-
duktionswert oder Bruttowertschöpfung) werden aus den Detailmerkmalen errechnet. 

Darüber hinaus können für einen Teil der Unternehmen bestimmte Erlöskomponenten und beschäftig-
tenbezogene Informationen aus den Ergebnissen der KJP übernommen werden. 

Für die Ergänzung des primärstatistischen Datenkörpers ist in ausgewählten Handels- und Dienstleis-
tungsbereichen auch die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Güterklassen, also nach den vorgegebe-
nen Kategorien der Grundsystematik der Güter (ÖCPA 2015) erforderlich, um neben der Ergebnisdar-
stellung nach dem Aktivitätsansatz auch eine Ergebnisdarstellung nach dem Güteransatz zu ermögli-
chen. Grundsätzlich ist eine plausible ÖCPA-Zuordnung über die wirtschaftliche Aktivität einer Einheit 
möglich. Die Parameterschätzungen für die Aufgliederung erfolgt mittels robuster Anteilsrechnung aus-
schließlich auf Ebene der ÖNACE-2008-Unterklassen. Die Einbindung beschränkt sich dadurch im We-
sentlichen auf Gütercodes, die dem Kriterium des „wirtschaftlichen Ursprungs” folgen (deren Codierung 

                                                           

28 Aufgrund der Tatsache, dass wirtschaftsstatistische Daten stets mit Ausreißern gekoppelt sind, ist die Anwen-
dung robuster Methoden zur Gewährleistung einer stabilen Qualität der Modellanpassung unerlässlich. 
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auf Ebene der 4- und 5- Steller mit der betreffenden ÖNACE-2008-(Unter)Klasse übereinstimmt). Es 
werden nur die jeweils kleinsten 70 % der primärstatistisch erhobenen Unternehmen gemessen an den 
Umsatzerlösen berücksichtigt. Sollte in einer ÖNACE-2008-Unterklasse gar kein Unternehmen primär-
statistisch erhoben worden sein, so wird die Aufgliederung mittels Expertenrating des Fachbereichs 
durchgeführt. 

Des Weiteren wurde auch der Umsatz nach der Gebietsansässigkeit der Kunden in ausgewählten 
Dienstleistungsbereichen aus der Grundgesamtheit der Erhebung des grenzüberschreitenden Dienstleis-
tungsverkehrs übernommen. 

Berechnung der Umweltmerkmale 

Die Umweltmerkmale werden primärstatistisch als Zufallsstichprobe nur von einem Teil der Einheiten 
über den Schwellenwerten erhoben. Für die restlichen Unternehmen über den Schwellenwerten, sowie 
allen Unternehmen unterhalb den Schwellenwerten, werden die Umweltmerkmale als Haupt- und De-
tailmerkmale modellbasiert und methodisch analog zu den anderen Merkmalen ergänzt. 

Berechnung der vorläufigen Ergebnisse  

Die EU-Vorgaben sehen die Bereitstellung von vorläufigen Ergebnissen für die Variablen „Zahl der Un-
ternehmen“, „Beschäftigte“ und „Umsatz“ innerhalb von 10 Monaten nach Ablauf des Berichtszeitrau-
mes vor. Die vorläufigen Ergebnisse werden daher jeweils Ende Oktober des dem Berichtsjahr folgenden 
Jahres an Eurostat übermittelt. Die vorläufigen Ergebnisse werden in einem ersten Schritt auf Ebene der 
rechtlichen Einheiten ermittelt. Als Basis für die Berechnung von vorläufigen Ergebnissen wird analog 
den endgültigen Ergebnissen die Grundgesamtheit aus dem URS zugrunde gelegt, wobei die Eckdaten 
für die Beschäftigten nach den o.g. Methoden erstellt werden. Die bis zum Zeitpunkt der Erstellung der 
vorläufigen Ergebnisse überprüften bzw. validen Primärdaten fließen in die Ergebnisse ein. Darüber hin-
aus erfolgen im Einzelfall Korrekturen durch den Fachbereich, welche speziell bei großen Einheiten 
durch das Heranziehen von Informationen aus bereits verfügbaren Jahresabschlüssen vorgenommen 
werden. Zudem fließen auch die Ergebnisse der Konjunkturstatistik in die Analyse der Daten ein. Für das 
Berichtsjahr 2022 konnten z.B. etwa 14 300 Primärmeldungen oder mittels Expertenrating bearbeitete 
Unternehmen   übernommen werden. Dies entsprach Anteilen von 42,6 % an den Beschäftigten und 
58,5 % am Umsatz. 

Nach der Erstellung der vorläufigen Ergebnisse auf Ebene der rechtlichen Einheit werden die Ergebnisse 
auf Basis des statistischen Unternehmens berechnet. Bei komplexen statistischen Unternehmen aus Un-
ternehmensgruppen mit manuellem Profiling wird der relative Konsolidierungseffekt aus den Endergeb-
nissen der LSE des Vorjahres auf die vorläufigen Ergebnisse für das Berichtsjahr umgelegt. Die Imple-
mentierung automatischer Konsolidierungsverfahren im Rahmen der vorläufigen Ergebnisse ist ab dem 
Berichtsjahr 2023 geplant. 

Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der vorläufigen Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den 
endgültigen Ergebnissen nach Abschnitten der ÖNACE 2008 auf Basis der Unternehmen. 
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Tabelle 6: Unternehmen: Vergleich mit den endgültigen Ergebnissen 2021 nach Abschnitten der 
ÖNACE 2008 

Abschnitte der ÖNACE 2008 
Endgültige Ergebnisse 

Abweichung in % zu den 
vorläufigen Ergebnissen 

UNT BESCH UMS UNT BESCH UMS 

 Insgesamt (B-N, P-S, ohne S94) 605 135 3 517 377 893 310 371 2,2 2,1 2,4 

B Bergbau 368 6 098 2 303 953 0,8 -0,4 1,1 

C Herstellung von Waren 31 523 674 132 220 275 254 1,3 1,3 1,7 

D Energieversorgung 4 116 31 704 67 690 977 3,3 1,6 2,3 

E Wasserversorgung und Abfallentsorgung 2 906 22 591 7 280 096 4,7 6,3 7,8 

F Bau 42 065 343 244 60 936 175 0,6 1,6 2,6 

G Handel 97 009 710 702 305 533 941 1,3 0,9 1,1 

H Verkehr 16 344 205 599 44 503 262 0,9 0,7 0,9 

I Beherbergung und Gastronomie 48 075 274 676 14 237 796 0,4 1,5 2,0 

J Information und Kommunikation 30 398 141 591 29 239 205 1,8 2,5 3,2 

K Finanz- und Versicherungsleistungen 14 329 125 275 47 432 213 2,0 0,7 0,7 

L Grundstücks- und Wohnungswesen 30 855 64 384 25 288 670 0,9 2,2 6,2 

M Freiberufliche/techn. Dienstleistungen 98 910 304 988 39 659 669 1,7 1,1 0,9 

N Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 26 015 265 445 24 198 980 2,3 -0,5 -0,5 

P Erziehung und Unterricht 22 508 45 485 1 752 847 5,3 7,4 10,7 

Q Gesundheits- und Sozialwesen 80 298 232 734 17 448 273 3,5 14,8 22,4 

R Kunst, Unterhaltung und Erholung 29 837 57 853 3 842 585 6,6 4,0 4,1 

S Sonst. Dienstleistungen (ohne S94) 43 028 83 534 2 862 446 4,6 3,0 1,5 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik 2021. UNT = Anzahl der Unternehmen, BESCH = Beschäf-
tigte im Jahresdurchschnitt, UMS = Umsatzerlöse in 1 000 EUR. 

Die endgültigen Ergebnisse zeigen bei den Unternehmen um 2,2 %, bei den Beschäftigten um 2,1 % und 
bei den Umsatzerlösen um 2,5 % höhere Werte als die vorläufigen Ergebnisse. Wie die Ergebnisse zei-
gen, eignet sich das Berechnungsmodell grundsätzlich sehr gut für die Ermittlung von vorläufigen Ergeb-
nissen im Rahmen der LSE. Durch Effekte, die zum Zeitpunkt der Erstellung der vorläufigen Ergebnisse 
noch nicht bekannt sind (z.B. Aktivitätsänderungen, Umstrukturierungen) kann es in einzelnen Wirt-
schaftsbereichen zu größeren Abweichungen kommen, wobei die Abweichungen natürlich auch von der 
betrachteten Detailtiefe der Ergebnisse abhängen. Für das Berichtsjahrjahr 2021 sind die Abweichungen 
zwischen den vorläufigen und den endgültigen Ergebnissen etwas höher als in den früheren Berichtsjah-
ren, weil keine Primärdaten berücksichtigt werden konnten bzw. in den neu erfassten 
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Wirtschaftsbereichen noch Korrekturen in der Abgrenzung Markt/Nichtmarkt bzw. Anpassungen im URS 
durchgeführt wurden. 

Ermittlung der Ergebnisse für das Unternehmen 

Bei der Darstellung der Ergebnisse auf Ebene des Unternehmens werden bei Unternehmensgruppen 
wesentliche interne Lieferungen und Leistungen zwischen rechtlichen Einheiten desselben Unterneh-
mens in den Ergebnissen der LSE nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse werden wie folgt ermittelt: 

• Datengewinnung und modellbasierte Datenergänzung erfolgen auf Ebene der rechtlichen Einheit.  
• Rechtliche Einheiten wirtschaftlich bedeutender Unternehmensgruppen melden die internen Lie-

ferungen und Leistungen zwischen nationalen rechtlichen Einheiten im Rahmen der Primärmeldun-
gen oder stellen alternativ auf freiwilliger Basis eine Matrix der internen Lieferungen und Leistun-
gen zur Verfügung. Die zu diesen Unternehmensgruppen zugehörigen 1260 rechtlichen Einheiten 
repräsentierten in Bezug auf die LSE 2021 nur 0,2% der Gesamtpopulation, jedoch 12,5% der Be-
schäftigten im Jahresdurchschnitt, 24,4% des Umsatzes, 18,2% der Bruttowertschöpfung sowie 
27,2% des Produktionswerts. 

• Für unabhängige rechtliche Einheiten und Unternehmensgruppen mit nur einer wirtschaftlich akti-
ven rechtlichen Einheit gab es keine Änderungen (d.h. rechtliche Einheit = statistisches Unterneh-
men). 

• Summierung der additiven Merkmale wie z.B. Beschäftigte der rechtlichen Einheiten für alle Unter-
nehmen sowie der nicht additiven Merkmale (wie z.B. Umsatzerlöse oder Waren und Dienstleis-
tungskäufe) für Unternehmen mit mehr als einer wirtschaftlich aktiven rechtlichen Einheit von mitt-
leren und kleinen Unternehmensgruppen29. 

• Konsolidierung der nicht additiven Merkmale von Unternehmen der größten Unternehmensgrup-
pen unter Verwendung der Meldung der internen Lieferungen und Leistungen, von konsolidierten 
Jahresabschlüssen der Gruppe sowie Einzelabschlüssen der rechtlichen Einheiten. Rechtliche Einhei-
ten, die Leistungen für mehrere Unternehmen erbringen, wurden nicht gesplittet, sondern schwer-
punktmäßig zugeordnet. 

                                                           

29 Eine automatische Konsolidierung wird ab dem Berichtsjahr 2022 durchgeführt. 
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Abbildung 10: Unternehmen versus Rechtliche Einheiten – Hauptergebnisse 2021 nach aggregierten 
Wirtschaftsbereichen in Prozent 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA. –  Leistungs- und Strukturstatistik 2021; Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen. 

2.2.7 Sonstige qualitätssichernde Maßnahmen 

Neben einer laufenden Schulung der Mitarbeiter:innen vor allem im Sinne praxisbezogener, dem be-
trieblichen Rechnungswesen entsprechender Bewertung der Meldungen und laufend aktualisierter Ar-
beitsanweisungen, ist vor allem der laufende Kontakt mit den Respondent:innen in Form von Motivati-
ons- und Aufklärungsaktionen hinsichtlich des Zieles und des Zwecks wirtschaftsstatistischer Erhebun-
gen (Respondent:innenbetreuung) als unverzichtbare Komponente zu nennen. 

Eine IT-unterstützte Vollzähligkeitskontrolle ebenso wie auch laufende Konsultationen und der Erfah-
rungsaustausch mit Mitarbeiter:innen anderer Fachbereiche (wie Konjunkturstatistik, Außenhandelssta-
tistik, VGR, URS sowie Sozialstatistik, Umweltstatistik oder F&E) im Hinblick auf ex post Qualitätssiche-
rung einschließlich der Nutzung weiterer sekundärer Quellen (wie Jahresabschlüsse etc.) bildet die 
Grundlage für ein möglichst kohärentes Datengerüst.  

Zudem erfordert die Verwendung von Verwaltungsquellen eine laufende Aktualisierung der Verknüp-
fungen der rechtlichen Einheiten des URS zu den Verwaltungsquellen. Eine bestmögliche Zusammenar-
beit mit den Inhaber:innen der Verwaltungsdaten sowie auch mit allen verantwortlichen Stellen von Sta-
tistik Austria ist von essentieller Bedeutung, um die Verwaltungsdaten richtig bewerten zu können. 

2.3 Publikation (Zugänglichkeit) 

2.3.1 Vorläufige Ergebnisse 

Vorläufige Ergebnisse für Unternehmen auf der dreistelligen Ebene (Gruppen) der NACE Rev. 2 und Be-
schäftigtengrößenklassen sind binnen 10 Monaten (t+10) nach Ende des Referenzjahres an Eurostat zu 
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übermitteln. Die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse mit den Merkmalen Anzahl der Einheiten, 
Beschäftigte und Umsatzerlöse - getrennt nach Unternehmen und rechtlichen Einheiten - erfolgt auf der 
Homepage von Statistik Austria. Die vorläufigen Ergebnisse werden bei Verfügbarkeit durch die endgülti-
gen Ergebnisse ersetzt. 

2.3.2 Endgültige Ergebnisse 

Die endgültigen Ergebnisse sind binnen 18 Monaten (t+18) nach Ende des Referenzjahres in der ent-
sprechenden Gliederung (Datenserien) und im geforderten Datenformat an Eurostat zu übermitteln und 
parallel dazu national, in dem gemäß §12 der Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022 vorge-
schriebenen Umfang, in den dafür vorgesehenen Medien zu veröffentlichen. 

2.3.3 Revisionen 

Geplante Revisionen finden nicht statt - ungeplante ad hoc Revisionen bereits publizierter Ergebnisse 
waren bis dato noch nicht erforderlich. 

2.3.4 Publikationsmedien 

Die Daten werden ab dem Berichtsjahr 202130 in folgenden Publikationsmedien publiziert: 

STATcube - Statistische Datenbank 

In der statistischen Datenbank STATcube stehen die Ergebnisse in eingeschränktem Umfang kostenlos 
sowie detailliert kostenpflichtig für angemeldete Nutzer:innen für interaktive Abfragen in Tabellen- 
und/oder Grafikform zur Verfügung. Die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 werden in neue Daten-
würfel eingelagert. Die Leistungs- und Strukturdaten sind in STATcube wie folgt zu finden: 

• Produktion und Dienstleistungen > Leistungs- und Strukturdaten > Alle Wirtschaftsbereiche  
− Leistungs- und Strukturstatistik ab 2021, Unternehmen 
− Leistungs- und Strukturstatistik ab 2021, rechtliche Einheiten 
− Leistungs- und Strukturstatistik ab 2021, Arbeitsstaetten 

• Produktion und Dienstleistungen > Wirtschaftskennzahlen 

Die diversen Datenwürfel für die früheren Berichtjahre sind zu finden in: 

• Produktion und Dienstleistungen > Leistungs- und Strukturdaten > Alle Wirtschaftsbereiche  
− Leistungs- und Strukturstatistik 2002 - 2007 
− Leistungs- und Strukturstatistik ab 2008 

                                                           

30 Eine Standardpublikation gibt es ab dem Berichtsjahr 2021 nicht mehr; die in der Standardpublikation verfügba-
ren Tabellen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die weiteren Publikationsmedien sind ident mit den vo-
rangegangenen Berichtsjahren. 

https://www.statistik.at/datenbanken/statcube-statistische-datenbank
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Statistische Nachrichten 

In den Statistischen Nachrichten werden die Entwicklungen in der Leistung und Struktur der österreichi-
schen Wirtschaft im Artikel „Leistungs- und Strukturstatistik, Produktion und Dienstleistungen (üblicher-
weise Heft August)“ veröffentlicht. Für das Berichtsjahr 2021 gab es zwei weitere Artikel: Ein Artikel gibt 
einen Überblick über die konzeptionellen Änderungen31 und ein weiterer Artikel gibt analytische Hinter-
grundinformationen für die Interpretation der konzeptionellen Änderungen32. 

Homepage der Statistik Austria 

Hauptergebnisse und Wirtschaftskennzahlen über die LSE sind auf der Homepage von Statistik Austria in 
Statistiken > Industrie, Bau, Handel, Dienstleistungen > Leistungs- und Strukturdaten zu veröffentlicht. 

Wirtschaftsatlas Österreich 

Im Wirtschaftsatlas Österreich besteht die Möglichkeit, sich einfach, schnell und übersichtlich einen 
Überblick über die Struktur der österreichischen Wirtschaft sowie zum europäischen Wirtschaftsgesche-
hen zu verschaffen. 

Statistisches Jahrbuch Österreichs 

Das jährlich erscheinende Statistische Jahrbuch Österreichs gibt als umfassendes Nachschlagewerk Auf-
schluss über sämtliche Bereiche amtlicher Statistiken (Demographie, Bevölkerung, Wirtschaft und Sozia-
les). Hauptergebnisse der LSE werden in den einzelnen branchenspezifischen Kapiteln (Kapitel 14, 18, 
19, 20, 21, 22, 23) veröffentlicht. 

Übermittlung der Daten an Eurostat 

Nach den EU-Vorgaben über die zu erstellenden Datenserien, das technische Format und die Qualität 
sind die Ergebnisse spätestens 18 Monate33 nach dem Ende des jeweiligen Berichtsjahres mittels 
eDAMIS an Eurostat zu übermitteln. Qualitätsindikatoren und der Metadatenreport werden bis spätes-
tens 20 Monate nach dem Ende des Berichtsjahres von Eurostat verlangt. Die Daten werden in die Eu-
rostat Datenbank „Eurobase“ eingelagert34 und mittels diverser Medien publiziert. Länderergebnisse 
werden im Oktober (t+21), EU-Aggregate im November (t+22) veröffentlicht. 

                                                           

31 Leistungs- und Strukturstatistik 2021, Konzeptionelle Änderungen, in: Statistik Austria, "Statistische Nachrich-
ten", Heft 5/2023, S408ff 
32 Leistungs- und Strukturstatistik 2021, Analyse der Ergebnisse und Hintergrundinformationen, in: Statistik Austria, 
"Statistische Nachrichten", Heft 11/2023, S883ff 
33 Die vorläufigen Ergebnisse werden 10 Monate nach dem Ende des Berichtsjahres an Eurostat übermittelt und 
publiziert. 
34 Zu finden sind die Daten in Detaillierte Datensätze > Industrie, Handel und Dienstleistungen > Struktur und Dyna-
mik von Unternehmen > Strukturelle Unternehmensstatistik 

https://www.statistik.at/services/tools/services/publikationen
https://www.statistik.at/statistiken/industrie-bau-handel-und-dienstleistungen/leistungs-und-strukturdaten
https://www.statistik.at/services/tools/tools/wirtschaftsatlas
https://www.statistik.at/services/tools/services/publikationen
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/data/database
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Somit stehen diese für nationale und internationale Nutzer:innen zur Verfügung und dienen zur Berech-
nung von Aggregaten und Indikatoren auf europäischer Ebene. Zusätzliche statistische Informationen 
sind auf der Homepage von Eurostat zugänglich. 

Sonderauswertungen 

Falls die Darstellungen der Ergebnisse in den beschriebenen kommerziellen Publikationsmedien nicht 
ausreichen, können auch individuelle, kostenpflichtige Sonderauswertungen bestellt werden. Kunden-
spezifisch aufbereitete Datenserien werden unter anderem für die Wirtschaftskammer Österreich sowie 
für viele weitere Kund:innen (universitätsnahe Forschungseinrichtungen, Marktforschungsinstitute, Un-
ternehmen etc.) erstellt. 

Austrian Mico Data Center 

Die Mikrodatensätze der LSE werden dem Austria Micro Data Center (AMDC) zur Verfügung gestellt und 
stehen somit der Forschung für tiefgreifende Analysen zur Verfügung. 

Wichtiger Hinweis: Die Ergebnisse für das statistische Unternehmen sind bis einschließlich des Berichts-
jahres 2020 ausschließlich auf der Homepage, in den Statistischen Nachrichten und in der Standardpub-
likation verfügbar; ab dem Berichtsjahr 2021 in allen gewohnten Publikationsmedien. Von Eurostat wer-
den ausschließlich Ergebnisse auf Basis des Unternehmens publiziert. National werden weiterhin zusätz-
lich Ergebnisse auf Ebene der rechtlichen Einheit publiziert. Betriebsergebnisse stehen ab dem Berichts-
jahr 2021 nicht mehr zur Verfügung. 

2.3.5 Behandlung vertraulicher Daten 

Gemäß § 19 Abs. 2 und 3 des BStatG 2000 idgF sind Statistiken grundsätzlich in solcher Weise zu veröf-
fentlichen, dass ein Rückschluss auf Angaben über bestimmte oder bestimmbare Betroffene ausge-
schlossen werden kann, es sei denn, dass die Betroffenen an der Geheimhaltung der Angaben kein 
schutzwürdiges Interesse haben. Ist ein Rückschluss auf Betroffene nicht vermeidbar, darf eine Veröf-
fentlichung nur nach vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Betroffenen vorgenommen 
werden. Informationen, die der Statistik Austria auf Grund einzelner Meldungen zur Kenntnis gelangen, 
sind daher streng vertraulich zu behandeln und finden ausschließlich für Zwecke der „amtlichen Statis-
tik“ Verwendung. 

Die Veröffentlichung von Ergebnissen erfordert auf nationaler Ebene folgende Maßnahmen: 

Aktive primäre Geheimhaltung 

Die Statistiken werden so veröffentlicht, dass ein Rückschluss auf Angaben über bestimmte oder be-
stimmbare Betroffene nicht möglich ist. Datenzellen, die Informationen von weniger als drei Meldeein-
heiten beinhalten, dürfen nicht publiziert werden, außer es liegt der Statistik Austria eine schriftliche 
Zustimmungserklärung aller Betroffenen vor. 
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Aktive sekundäre (defensive) Geheimhaltung 

Um zu verhindern, dass durch Differenzbildung gegenüber Summen (Aggregaten) auf die durch primäre 
Geheimhaltung unterdrückten Angaben geschlossen werden kann, ist es in vielen Fällen auch notwen-
dig, Aggregate mit mehr als drei Meldeeinheiten zu unterdrücken. In der Regel sind von der defensiven 
Geheimhaltung, auch Gegenlöschung genannt, Daten der nächst höheren Besetzungszahl betroffen.  

Sind national erhobene, jedoch vertrauliche Daten an Eurostat zu übermitteln, gilt die Verordnung des 
Rates der EU über die Vertraulichkeit, d.h., dass die Daten an Eurostat übermittelt werden müssen, um 
europäische Ergebnisse darstellen zu können. Die vertraulichen Daten sind jedoch kenntlich zu machen 
(zu „flaggen“); diese dürfen ausschließlich für die Berechnung europäischer Aggregate verwendet wer-
den, jedoch auch auf europäischer Ebene nicht veröffentlicht werden. Durch die Anwendung der euro-
päischen Geheimhaltungsregeln kann es in einzelnen Fällen vorkommen, dass national publizierte Zellen 
bei Eurostat geheim gehalten werden. 

Zur Ermittlung der geheim zu haltenden Datenzellen wird ein heuristischer Algorithmus angewendet. 
Die Berechnung selbst erfolgt dabei mittels eines von Statistik Austria entwickelten Programms zur Ge-
währleistung der höchsten Anforderungen an die statistische Geheimhaltung. 

Einen Überblick über die geheim zu haltenden Aggregate in der LSE gibt Beilage 4. 

3 Qualität 

3.1 Relevanz 

Eine Statistik ist relevant, wenn die Bedürfnisse der Nutzer:innen bestmöglich erfüllt werden können. 
Die Daten der LSE dienen folgenden nationalen und internationalen Verwendungszwecken: 

• Informationen über die Struktur, Tätigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und die Wirtschaftsleistung der 
Unternehmen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene sind die Grundlage zur Beobach-
tung des europäischen Binnenmarktes; die Daten haben unmittelbare Bedeutung für die Gemein-
schaftspolitik (u.a. werden durch die Harmonisierung der BSP - Eigenmittelberechnungen die Höhe 
der Beitragszahlungen festgelegt), 

• Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gemäß dem Europäischen System Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) auf nationaler und regionaler Ebene (Festlegung der Förde-
rungen im Rahmen der Regionalpolitik der EU), 

• Berechnung harmonisierter und vergleichbarer Indikatoren zum besseren Verständnis der Wirt-
schaftsleistung und der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in der EU, 

• Sicherung der Kontinuität und Konsolidierung der Unternehmenspolitik in der EU, insbesondere 
auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 

• Erstellung von Input-Output-Tabellen, 
• Erstellung von F&E-, Preis- sowie von Umweltstatistiken, 

https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage4_gehstruktur.pdf
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• Lieferung von Grundlageninformationen für die Unternehmen und Interessensvertretungen zum 
Verständnis der Märkte und zum Vergleich ihrer Tätigkeit und Leistung in ihren Wirtschaftszweigen, 

• Grundlageninformationen für die Entscheidungsträger:innen der Wirtschaftspolitik (z.B. Ministe-
rien, Landesregierungen und Vertreter:innen der Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen), für 
Wirtschaftsanalysen und -prognosen sowie für die Marktforschung, 

• Grundlage für die Auswahl meldepflichtiger Einheiten, Basis für statistische Modellberechnungen 
und Bereitstellung von Basisinformationen für andere Wirtschaftsstatistiken (insbesondere die un-
ternehmensdemografischen Statistiken, die Auslandsunternehmenseinheitenstatistik oder die um-
weltökonomischen Gesamtrechnungen). 

Die Leistungs- und Strukturstatistiken entsprechen nicht nur den nationalen, sondern auch den interna-
tionalen (vor allem europäischen) Anforderungen an eine harmonisierte strukturelle Unternehmenssta-
tistik. Regelmäßige Gespräche/Arbeitsgruppensitzungen mit nationalen Expert:innen und Entschei-
dungsträger:innen garantieren die Berücksichtigung allfällig neuer Bedürfnisse, soweit keine gesetzliche 
Notwendigkeiten und Restriktionen entgegenstehen. Ebenso findet jährlich ein Fachbeirat für Unterneh-
mens- und Außenhandelsstatistik statt, in welchem die angewandten Konzepte, Neuerungen und Ab-
läufe zur Kenntnis gebracht und zur Diskussion gestellt werden. Bei größeren konzeptionellen Änderun-
gen, wie dies im Berichtsjahr 2021 der Fall war, finden in der Regel auch Arbeitsgruppensitzungen statt, 
um die Änderungen im Detail zu diskutieren und mit allen Entscheidungsträger:innen abzustimmen. 

In der Regel können die Nutzer:innenbedürfnisse sehr gut abgedeckt werden. Allfällige Datendefizite 
ergeben sich aus der Diskrepanz zwischen gewünschter regionaler und wirtschaftszweigklassifikatori-
scher Detailtiefe, datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie aus der Tatsache, dass in der LSE nur der 
Marktbereich erfasst ist. Da Bilanzdaten nicht zu den Standardmerkmalen der LSE gehören und in elekt-
ronisch weiter verarbeitbarer Form nur aus den Saldenlistemeldungen bzw. vereinzelt aus dem Firmen-
buch verfügbar sind und somit nicht für alle Unternehmen zur Verfügung stehen, kann die Abgrenzung 
eines KMU nur anhand der Umsatzerlöse und der Beschäftigten erfolgen. Zusätzlich könnten mit Hilfe 
der Bilanzdaten weitere wichtige Wirtschaftskennzahlen berechnet werden. Eine breitere Nutzung der 
Meldeschiene LSE-Saldenliste ist allerdings eine Voraussetzung dafür, um diesbezüglich über einen ex-
perimentellen Charakter hinausgehende Daten bereitstellen zu können. Zusätzlich analysiert Statistik 
Austria im Rahmen der Strategie 2025 die Daten der eBilanzen - insbesondere inwieweit diese Daten in 
elektronisch verarbeitbarer Form zur Verfügung stehen bzw. für wie viele Einheiten der LSE aufgrund 
der gesetzlichen Offenlegungspflichten, welche Informationen vorhanden sind. Ergebnisse liegen zum 
Zeitpunkt der Erstellung der Standard-Dokumentation noch nicht vor. 

3.2 Genauigkeit 

3.2.1 Stichprobenbedingte Effekte, Repräsentativität 

Gemäß den EU-Vorgaben können die Mitgliedstaaten die erforderlichen Daten nach dem Grundsatz der 
verwaltungstechnischen Vereinfachung durch eine Kombination von verschiedenen Quellen (verbindli-
che Erhebungen, andere Quellen, die in Bezug auf Genauigkeit und Qualität zumindest gleichwertig sind 
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oder statistische Schätzverfahren) beschaffen. Die Mitgliedstaaten gewährleisten durch geeignete Maß-
nahmen, dass die übermittelten Daten die Struktur der Grundgesamtheit widerspiegeln. 

Da im Rahmen der LSE keine Zufallsstichprobe, sondern eine Vollerhebung mit variablen Schwellenwer-
ten herangezogen wird, ist die Angabe eines klassischen Stichprobenfehlers nicht möglich. Als Maß für 
die Qualität müssen verschiedene Faktoren betrachtet werden wie z.B. modellbedingte Effekte (siehe 
Punkt 3.2.2.6 Modellbedingte Effekte) oder die Qualität der für die nicht erhobenen Einheiten verwen-
deten Register- und Verwaltungsdaten (siehe Punkt 3.2.2.1 Qualität der verwendeten Datenquellen), 
aber auch insbesondere der Deckungsgrad durch die Primärerhebung in den einzelnen Wirtschaftsberei-
chen. 

Deckungsgrad 

Der Deckungsgrad durch die Konzentrationsdaten in % der Grundgesamtheit wurde anhand der Haupt-
merkmale berechnet und in Abbildung 11 grafisch dargestellt. Je höher der Abdeckungsgrad, desto we-
niger Einfluss haben die in Punkt 3.2.2.1 Qualität der verwendeten Datenquellen und Punkt 3.2.2.6 Mo-
dellbedingte Effekte angeführten nicht-stichprobenbedingten Effekte auf das Ergebnis. Die MDE auf 
Mikroebene ermöglicht die Darstellung aller Unternehmen der Grundgesamtheit mit dem Effekt einer 
deutlichen Verbesserung in der Qualität und des Deckungsgrades von regionalen Ergebnissen. Insbeson-
dere zu beachten ist, dass mittlerweile für alle Hauptmerkmalskategorien auf Ebene der rechtlichen Ein-
heit (mit Ausnahme der Investitionen) Eckdaten aus Verwaltungsdaten zur Verfügung stehen. Dadurch 
haben die modellbedingten Effekte bei diesen Merkmalen vergleichsweise geringe Effekte auf das Er-
gebnis. 

Abbildung 11: Primärabdeckung der Umsatzerlöse nach Abschnitten der ÖNACE 2008 und Bundeslän-
dern 
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Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik 2021 

Im Berichtsjahr 2021 wurden rund 38 100 Unternehmen für die Primärerhebung ausgewählt. Die rund 
36 600 Meldungen (= Versandmasse ohne Meldeausfälle), die 5,9% der Grundgesamtheit repräsentie-
ren, deckten 85,4% der Umsatzerlöse und 72,9% der unselbständig Beschäftigten ab. Der im Produzie-
renden Bereich erforderliche Deckungsgrad von 90% des Gesamtumsatzes wird in Summe erreicht. Bei 
einer detaillierten Betrachtung einzelner ÖNACE-Abschnitte und Abteilungen (siehe auch Beilage 1) 
muss jedoch festgestellt werden, dass die erforderliche 90% Repräsentativität nicht in allen Wirtschafts-
bereichen erfüllt wird. Darüber hinaus finden sich auch regionale Unterschiede in der Abdeckung. 

In den Dienstleistungsbereichen gibt es grundsätzlich eine gute primärstatistische Abdeckung in den Be-
reichen „Handel“, „Verkehr“, „Information und Kommunikation“ sowie „Sonstige wirtschaftliche Dienst-
leistungen“. Traditionell gering ist die Abdeckung im Bereich „Beherbergung und Gastronomie“ sowie in 
den neu erfassten Wirtschaftsbereichen, insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen (Abschnitt Q 
der ÖNACE 2008) und bei den Sonstigen Dienstleistungen (Abschnitt S der ÖNACE 2008). Allerdings kön-
nen aufgrund der kleinbetrieblichen Struktur und der Homogenität dieser Wirtschaftsbereiche die Mo-
delle für die Ergänzung der Unternehmen unterhalb der Schwellen sehr gut für die Abbildung der Grund-
gesamtheit angewendet werden. Darüber hinaus sind für alle Eckdaten (mit Ausnahme der Investitio-
nen) auch Verwaltungsdaten verfügbar. 

Der Deckungsgrad erweist sich im Zeitverlauf in den Wirtschaftsbereichen als äußerst stabil. 

3.2.2 Nicht-stichprobenbedingte Effekte 

3.2.2.1 Qualität der verwendeten Datenquellen 

Die Ergebnisse der LSE setzen sich neben den Daten der primärstatistisch erhobenen rechtlichen Einhei-
ten auch aus Verwaltungs- und Statistikdaten zusammen, deren Qualität für die Beurteilung möglicher 
nicht-stichprobenbedingter Effekte wichtig ist. Die verwendeten Datenquellen können wie folgt beur-
teilt werden: 

https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage1_deckungsgrad.pdf
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• Konjunkturstatistik im Produzierenden Bereich (KJP): Die Qualität der Daten kann – abgesehen von 
konzeptionellen Unterschieden (Inländer- vs. Inlandskonzept) - als hoch angesehen werden. Inwie-
weit die Daten der KJP mit den Daten der LSE übereinstimmen, ist Beilage 5 zu entnehmen. 

• Erhebungen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs (ZABIL): Die Qualität der Daten 
kann als hoch bewertet und für die Ermittlung der Umsatzerlöse nach der Gebietsansässigkeit der 
Kunden in ausgewählten Dienstleistungsbereichen unmittelbar herangezogen werden, sofern die 
betroffenen Einheiten in beiden Erhebungen meldepflichtig sind. 

• Dachverband der Sozialversicherungsträger (DV): Die DV-Daten werden in der LSE als primäre Da-
tenquelle für die modellbasiert zu ergänzenden Einheiten und als Kontrollvariable für die Detailda-
ten zu den unselbständig Beschäftigten des Produzierenden Bereichs, welche aus der Konjunktur-
statistik übernommen werden, verwendet. Für alle übrigen Einheiten der Primärmasse, insbeson-
dere im Dienstleistungsbereich und solche, die nicht in der KJP meldepflichtig sind, werden die De-
taildaten zu den unselbständig Beschäftigten (Gliederung nach der Stellung im Beruf und dem Ge-
schlecht, geringfügig Beschäftigte) auch für die Primärmasse direkt vom DV übernommen und ledig-
lich die Zahl der unselbständig Beschäftigten insgesamt, Beschäftigte in Vollzeiteinheiten und die 
Zahl der Teilzeitbeschäftigten erfragt. Es werden nur jene DV-Qualifikationen berücksichtigt, die den 
Definitionen der LSE entsprechen. Die Beschäftigten werden als jährlicher Durchschnittswert - ent-
sprechend dem Wirtschaftsjahr - berechnet. Die rechtlichen Einheiten des URS sind mittels einer 
Beziehungsdatei mit den Daten aus den Verwaltungsquellen verknüpft. Mehr als 99% der unselb-
ständig Beschäftigten können den zugehörigen Unternehmen zugeordnet werden. Bei den DV-Da-
ten stimmen knapp 70% der Beschäftigten mit den vorhandenen primärstatistischen Daten überein 
bzw. werden direkt vom DV übernommen. Die Erweiterung der Bandbreite um Abweichungen von 
+/-1 Beschäftigte, erhöht diesen Prozentsatz auf über 78%. Umstrukturierungen und zeitliche Un-
terschiede bei der Neuzuordnung der DV-Beschäftigten sind zumeist für größere Abweichungen 
verantwortlich. Die Qualität und Vollständigkeit der DV-Daten können grundsätzlich als sehr gut be-
urteilt werden.  

• Daten der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) und der Kammern der freien Berufe 
für die selbständig Beschäftigten: Diese Daten (ca. 60% der selbständig Beschäftigten) werden seit 
dem Berichtsjahr 2012 verwendet, soweit diese einem Unternehmen der LSE eindeutig zugeordnet 
werden konnten – es wird dieselbe Zuordnung wie bei der Registerzählung angewandt. Bei jenen 
Unternehmen, zu denen keine Verwaltungsdaten zu den selbständig Beschäftigten vorliegen, wer-
den die selbständig Beschäftigten wie bisher über die modellbasierte Datenergänzung auf Basis der 
Rechtsform der rechtlichen Einheit berechnet. Für primär erhobene Unternehmen dienen diese Da-
ten als Kontrollvariable. 

• Lohnzetteldaten der Finanzbehörden: Mit dem Berichtsjahr 2008 erfolgte erstmals die Einbindung 
der Lohnzetteldaten35 aus der Lohnsteuerdatenbank des Bundesministeriums für Finanzen für die 
Erstellung der Bruttolöhne und -gehälter für Unternehmen unterhalb der Schwellenwerte. Seit 2013 
werden die Daten auch für Plausibilitätsprüfungen im Rahmen der Primärerhebung verwendet. 

                                                           

35 Der Einbeziehung der Lohnzetteldaten ging ein MEETS-Projekt (Modernisation of European Economic and Trade 
Statistics) voraus, in welchem die Einbindung dieser Datenquelle ausführlich analysiert wurde. (vgl. Final Report 
„Feasibility study of implementing wage tax data in structural business statistics“). 

https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage5_abdeckung.pdf
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Neben den Bruttolöhnen und -gehältern werden auch Informationen über die Teilzeitbeschäftigung 
aus den Lohnzetteldaten übernommen bzw. die gesetzlichen Sozialbeiträge daraus errechnet. Die 
Qualität und Vollständigkeit der Lohnzetteldaten können als hoch angesehen werden. Seit dem Be-
richtsjahr 2013 werden die Lohnzetteldaten mit den DV-Daten auf Personenebene verknüpft, so-
dass hinsichtlich der Bruttolöhne und -gehälter eine eindeutigere Zuordnung nach Beschäftigungs-
verhältnissen erfolgen kann, insbesondere dann, wenn die Qualifikation innerhalb eines Jahres ver-
ändert wurde (z.B. Lehrling 🡺 Arbeiter:in). Somit können die Bruttolöhne- und -gehälter im Rah-
men der MDE gänzlich aus dieser Datenquelle übernommen werden. 

• Umsatzerlöse aus der Beilage zur Einkommenssteuer- bzw. Körperschaftssteuererklärung (Beilage 
zur EST/KÖST): Diese Datenquelle wird seit dem Berichtsjahr 2011 verwendet; die Qualität dieser 
Daten ist sehr gut – leider lagen die Daten bis zum Berichtsjahr 2013 nur für das jeweilige Vorjahr 
vor. Ab dem Veranlagungsjahr 2014 wurde für die Beilagen zur EST/KÖST eine gesonderte Datenlie-
ferung der jeweils verfügbaren Erklärungen für das jeweils aktuelle Berichtsjahr vereinbart, sodass 
seit dem Berichtsjahr 2014 für einen Großteil der Grundgesamtheit auf die Daten des aktuellen Be-
richtsjahres zurückgegriffen werden kann. Während für das Berichtsjahr 2013 noch 71,7% der Um-
satzerlöse der modellbasiert zu ergänzenden Unternehmen aus den Umsatzsteuerdaten übernom-
men werden mussten, können mittlerweile etwa die Hälfte der Umsatzerlöse aus der Beilage der 
EST/KÖST für das Berichtsjahr übernommen werden. Somit ist diese Datenquelle die prioritäre Da-
tenquelle für die Ermittlung der Umsatzerlöse im Rahmen der MDE. 

• Erweiterte Verwendung der Beilagen zur EST/KÖST: Seit dem Berichtsjahr 2018 wurde die Verwen-
dung dieser Datenquellen wesentlich erweitert - sofern aus der EST/KÖST Vorleistungen verfügbar 
waren, wurden die Vorleistungen insgesamt sowie weitere 16 Detailmerkmale36 aus dieser Daten-
quelle berechnet. Da im sonstigen Betriebsaufwand in der EST/KÖST auch Finanzerträge/Finanzauf-
wendungen bzw. Positionen enthalten sind, die gem. den LSE-Definitionen nicht zu erfassen sind, 
wurde ein von der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung angewendeter branchenspezifischer Ab-
schlag verwendet, um die Definitionen der LSE bestmöglich abzubilden. Somit stehen auch für die 
Vorleistungen und teilweise für das Lager Verwaltungsdaten zur Verfügung. Diese Daten sind auch 
eine wichtige Kontrollvariable im Rahmen der Primärerhebung. 

• Umsatzsteuerdaten der Finanzbehörden: Im Rahmen der Bearbeitung der eingelangten Primärmel-
dungen werden Umsatzsteuerdaten als Kontrollvariable für die gemeldeten Umsatzerlöse herange-
zogen. Für die Unternehmen unterhalb der Schwellenwerte werden je nach Verfügbarkeit die Um-
satzerlöse aus den UST des Berichtsjahres, die aggregierten monatlichen bzw. quartalsweisen UVA 
bzw. die valorisierten Werte aus den UST des Vorjahres herangezogen, sofern keine Daten für das 
Berichtsjahr aus der EST/KÖST vorliegen. Probleme hinsichtlich der Verwendbarkeit bereiten Kon-
zernmeldungen (Gruppenbesteuerung), komplexe Unternehmensstrukturen sowie definitorische 
Unterschiede in einzelnen Branchen. Die von der Finanzbehörde übernommenen Umsatzerlöse 

                                                           

36 Die Merkmale Umsatz, Zinsaufwand, Abschreibungen, Verkauf Sachanlagen und Eigenleistungen werden direkt 
übernommen; bei allen übrigen Merkmalen (insbesondere Vorleistungspositionen wie Material- und Handelswa-
reneinsatz, Dienstleistungsbezug, Aufwand für Mieten und Leasing, unternehmensfremde Arbeitskräfte oder sons-
tiger Betriebsaufwand) handelt es sich um Schätzungen durch Aufgliederung des zusammengefassten EST/KÖST-
Wertes über Branchenmittel der LSE-Melder. 
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entsprechen nicht zur Gänze dem Umsatzbegriff der LSE. Bei den (beobachtbaren) kleineren Einhei-
ten sind die Abweichungen zu den Umsätzen aus Primärmeldungen jedoch eher gering. Größere 
Differenzen (gemessen am Umsatz) treten ausschließlich bei größeren Einheiten bzw. Unterneh-
mensgruppen auf, welche vorwiegend primärstatistisch erhoben werden. Durch die Verwendung 
der EST/KÖST für einen Großteil der Einheiten konnte dieser Effekt allerdings erheblich reduziert 
werden. 

• Statistikdaten der FMA und der OeNB: Die Bereiche „Versicherungen“ und „Pensionskassen“ wer-
den im Rahmen der LSE aus den Statistikdaten der FMA erstellt. Im Rahmen der LSE im Bereich „Er-
bringung von Finanzdienstleistungen“ werden Daten aus der Bankenstatistik der OeNB genutzt. Die 
Zuordnung der Einheiten zur ÖNACE wird gemäß einer Vereinbarung mit der OeNB mittels techni-
schen Abgleiches einmal jährlich überprüft. Die Qualität dieser Verwaltungsquellen kann grundsätz-
lich als sehr gut eingestuft werden. Rechtliche Einheiten, die in diesen Wirtschaftsbereichen klassifi-
ziert sind, aber nicht der Aufsicht unterliegen, werden aus den genannten Register- und Verwal-
tungsdaten erstellt. 

• Die Gruppen K642 und K643, welche ab dem Berichtsjahr 2021 erstmals in der LSE erfasst werden, 
werden ausschließlich mit den genannten Verwaltungsdaten und modellbasierter Datenergänzung 
berechnet. 

3.2.2.2 Abdeckung (Fehlklassifikationen, Unter-/Übererfassung) 

Fehlklassifikationen oder eine potentielle Unter- oder Übererfassung sind Grundlagenfehler und ste-
hen in direktem Zusammenhang mit der Aktualität und Qualität des URS. Das URS enthält alle für die 
LSE relevanten statistischen Einheiten d.s. wirtschaftlich aktive Unternehmen und rechtliche Einheiten 
sowie deren Standorte (Arbeitsstätten). Die Grundgesamtheit sowie der Auswahlrahmen für die Primä-
rerhebung in der LSE wird über das URS definiert. 

Bis zum Berichtsjahr 2020 wurden im URS nur Unternehmen und rechtliche Einheiten erfasst, deren Jah-
resumsatz über 10 000 Euro lag oder die eine unselbständig beschäftigte Person aufwiesen, die im Fir-
menbuch registriert waren, oder die für die VGR von Belang waren. Mit dem Berichtsjahr 2021 wurde 
das URS um wirtschaftlich aktive Einheiten erweitert, die weniger als 10 000 EUR Jahresumsatz37 auf-
wiesen. Dies war erforderlich, um eine vollständige Kohärenz mit den unternehmensdemografischen 
Statistischen herzustellen bzw. um die Definitionen der EBS-Verordnung vollständig zu erfüllen. Somit 
sind in der LSE ab dem Berichtsjahr 2021 auch wirtschaftlich aktive Einheiten mit weniger als 10 000 EUR 
Jahresumsatz enthalten. 

Für die LSE sind folgende Grundlagenfehler möglich: 

• „Nicht meldepflichtige Einheiten“ in der Auswahlmasse: Dazu zählen Unternehmen, bei denen im 
Zuge der Erhebung festgestellt wird, dass diese nicht wirtschaftlich aktiv sind, nicht zum Erfassungs-
bereich der LSE gehören oder deren Umsatzerlöse unterhalb der Meldeschwellen liegen. Diese 

                                                           

37 Im URS wird eine Einheit in einem Zeitraum als wirtschaftlich aktiv geführt, wenn diese Beschäftigte hat oder in 
den Verwaltungsquellen ein messbarer Umsatzerlös von 500 EUR oder mehr vorhanden ist. 
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verringern in der Regel die Anzahl der meldepflichtigen Einheiten in der LSE. Für das Berichtsjahr 
2021 wurde bei etwa 150 rechtlichen Einheiten der Auswahlmasse festgestellt, dass diese nicht 
meldepflichtig sind, wobei je nach Tatbestand (z.B. eine Einheit konnte nachweisen, dass sie zwar 
wirtschaftlich aktiv war, aber die Schwellen nicht erreicht hat oder eine Einheit konnte nachweisen, 
dass sie im beobachteten Zeitraum nicht mehr wirtschaftlich aktiv war) eine Einbeziehung in die 
MDE erfolgte oder nicht.  

• Falsche Aktivitätszuordnung: Insbesondere Neuzugänge werden im URS auf Grund fehlender Infor-
mation fallweise nicht korrekt klassifiziert. Eine Qualitätssicherung der Aktivitätszuordnung findet 
durch die regelmäßigen Klassifikationsmitteilungen oder eine Überprüfung der Klassifikation von 
Neuzugängen vor deren endgültiger Einlagerung in das URS statt. Zudem hat das Erfordernis eines 
ÖNACE-Codes für die Beantragung von z.B. COVID-Hilfen oder eines Energiekostenzuschusses die 
Qualität der Zuordnungen insbesondere bei Klein- und Kleinstunternehmen verbessert. Auf Grund 
der ausgeprägten Synergieeffekte und der hohen Kohärenz zwischen der ex ante Konjunkturstatistik 
und der ex post LSE liegt die Quote der falschen Aktivitätszuordnungen oder Änderungen in der 
schwerpunktmäßigen Tätigkeit im Rahmen der Primärerhebungen bei unter einem Prozent der in 
der Erhebungsmasse erfassten Unternehmen des Produzierenden Bereichs (vor allem bei Neuzu-
gängen). Im Berichtsjahr 2021 war in der Primärmasse bei 537 rechtlichen Einheiten, in der Sekun-
därmasse bei etwa 300 rechtlichen Einheiten eine Aktivitätsänderung erforderlich, in der Sekundär-
masse hatten insgesamt 3 305 Einheiten eine andere Aktivitätszuordnung im Vergleich zum Vor-
jahr38. 

• Nichtmarktproduzenten (Definition gemäß ESVG): In die LSE werden nur Marktproduzenten einbe-
zogen. Zur Abgrenzung von Einheiten wird die sog. 50% Regel herangezogen. Marktproduzenten 
haben 50% ihrer Produktionskosten (u.a. Vorleistungen, Löhne und Gehälter, Abschreibungen) 
durch Umsatzerlöse zu decken. Seit dem Berichtsjahr 2014 erfolgt die Abgrenzung gemäß ESVG 
2010. Eine diesbezügliche Neuabgrenzung hatte zur Folge, dass ab 2014 Einheiten die bislang als 
Marktproduzenten in der Wirtschaftsstatistik erfasst waren, ab 2014 dem Sektor Staat zugeordnet 
wurden. Grundsätzlich wird die Abgrenzung nach dem ESVG 2010 in der LSE übernommen. Ausge-
nommen sind Einheiten, welche im jeweiligen 4-Steller der ÖNACE 2008 einen Marktanteil von min-
destens 20% haben und welche zusätzlich sehr nahe am 50%-Kriterium liegen. Hier werden im Sinne 
der Aussagekraft von wirtschaftsstatistischen Ergebnissen Einzelfallentscheidungen getroffen. In 
den neu erfassten Wirtschaftsbereichen, insbesondere in den Abschnitte P - R der ÖNACE 2008 ist 
der Nichtmarktanteil besonderes hoch.  

Weitere Informationen zur Qualität des URS sind dessen Standard-Dokumentation zu entnehmen. 

3.2.2.3 Antwortausfall (Unit-Non Response, Item-Non Response) 

Unit-Non Response 

Die Maßzahl für die Unit-Non Response ist die Ausfallsquote an meldepflichtigen Einheiten in den einzel-
nen Branchen. Die Ausfallsquote betrug 2021 3,9%. Diese Einheiten fließen nicht in die primärstatische 

                                                           

38 Erfassungsbereich Abschnitte B bis N, S95, ohne Gruppen K62.2 und K64.3 der ÖNACE 2008 

https://www.statistik.at/datenbanken/unternehmensregister/statistisches-unternehmensregister-urs
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Erhebungsmasse ein, sondern werden mittels modellbasierter Datenergänzung berechnet - bei größeren 
Einheiten erfolgt im Anschluss an die modellbasierte Datenergänzung eine Korrektur der Werte anhand 
verfügbarer Jahresabschlüsse. 

Item-Non Response 

Die Item-Non Response stellt die Nichtbeantwortung einzelner Merkmale dar. Fehlende Positionen wer-
den entweder 

• telefonisch oder mittels eMail erfragt 
• aus Verwaltungsdaten ergänzt oder 
• mittels branchenspezifischer Quoten geschätzt. 

Für die Erhebungsmerkmale Beschäftigte, Bruttolöhne und -gehälter, Umsatzerlöse und für die aus den 
Beilagen der EST/KÖST verfügbaren Vorleistungen ist die Item-Non Response mit „Null“ anzusetzen, da 
für diese Merkmale über die Verwaltungsquellen bezogen und für entsprechende Merkmalsausprägun-
gen geschätzt werden. Für Personalaufwendungen dient im Produzierenden Bereich zudem auch die KJP 
als Datenquelle. Keine Verwaltungsdaten gibt es derzeit für die Investitionen und das Arbeitsvolumen 
(Unselbständig Beschäftigte in Vollzeiteinheiten und geleistete Arbeitsstunden). Hier dient u.a. die Ar-
beitskostenerhebung als Datenquelle für erforderliche Schätzungen. 

3.2.2.4 Messfehler (Erfassungsfehler) 

Bei Erfassungsfehlern handelt es sich um Fehler im Anschluss an die Datenerhebung. Infolge der auto-
matisierten Übernahme der Daten aus den elektronischen Meldemedien in die Aufarbeitungsapplikatio-
nen sind Erfassungsfehler nahezu auszuschließen.  

Erfassungsfehler sind von Messfehlern zu unterscheiden, die im Erhebungsinstrumentarium ihre Ursa-
che haben, wenn z.B. die Definitionen der Erhebungsmerkmale nicht exakt mit den betrieblichen Auf-
zeichnungen übereinstimmen bzw. nicht korrekte, den Definitionen entsprechende Angaben gemacht 
werden. Neben einer qualifizierten Überprüfung durch die Sachbearbeiter:innen wird mit Hilfe von Plau-
sibilitätsprogrammen versucht, Messfehler bestmöglich zu erkennen bzw. zu minimieren. Bei der An-
wendung des Web-Fragebogens tritt am häufigsten ein Stellenwertfehler auf, wenn die Respondent:in-
nen ihre Werte nicht wie angefordert in tausend, sondern in Euro-Beträgen angeben.  

Spezifische Messfehler 

Wenn die Definitionen der Merkmale mangels inhaltlicher Kongruenz mit den Vorschriften den öster-
reichischen Rechnungslegungsvorschriften nicht direkt ableitbar sind, kann dies zu vermehrten Fehlan-
gaben führen. Mit dem Berichtsjahr 2021 wurden die Definitionen der LSE-Merkmale möglichst an die 
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Rechnungslegungsvorschriften angepasst39, sodass die genannten spezifischen Messfehler deutlich re-
duziert werden konnten. Durch Kontaktaufnahmen mit den Respondent:innen wird darüber hinaus ver-
sucht, Messfehler, sofern aus den Daten erkennbar, zu korrigieren. Grundsätzlich kann allerdings davon 
ausgegangen werden, dass bei primär erhobenen Unternehmen die Genauigkeit der Merkmale davon 
abhängig ist, ob sich diese direkt aus den Jahresabschlüssen ableiten lassen oder ob die betreffenden 
Merkmale aus den einzelnen Konten gesondert für Zwecke der LSE errechnet werden müssen. Mit der 
neuen Meldeschiene LSE-Saldenliste können die Messfehler, die auf unterschiedlichen Definitionen be-
ruhen, weiter reduziert werden, weil diese auf der vollständigen Gewinn- und Verlustrechnung aufbaut 
und somit die Eckdaten mit dieser übereinstimmen müssen. Durch die freiwillige Bereitstellung der Ein-
zelkonten ist es zudem möglich, die Konten entsprechend den zu Grunde liegenden Definitionen den 
Merkmalen der LSE zuzuordnen. Durch Überprüfung der Zuordnung und Rücksprache mit den Respon-
dent:innen kann die korrekte Zuordnung auch für die Folgeperioden fixiert werden, sofern sich bei den 
Konten nichts ändert. Einzige Einschränkung dabei ist, dass Konten nicht geteilt werden können und so-
mit den Positionen der LSE nach dem Schwerpunktprinzip zugeordnet werden müssen. 

Weitere „Messfehler“ entstehen dadurch, dass zwar das Kalenderjahr erfragt wird, rechtliche Einheiten 
jedoch ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr haben können, und die Ergebnisse dieses 
Wirtschaftsjahres in die Daten einfließen. Seit dem Berichtsjahr 2021 wird jenes Wirtschaftsjahr erfragt, 
bei dem die Mehrzahl der Monate40 im betreffenden Berichtsjahr liegen. Im Falle von Rumpfwirtschafts-
jahren ist nur für den verkürzten Zeitraum zu berichten. Eine Umrechnung der Daten auf das Kalender-
jahr erfolgt grundsätzlich nicht. Eine Ausnahme wird in Einzelfällen bei wirtschaftlich sehr bedeutenden 
Einheiten gemacht. Durchschnittlich haben etwa ein Viertel der meldepflichtigen Unternehmen abwei-
chende Wirtschaftsjahre oder Rumpfwirtschaftsjahre. Im Rahmen der MDE werden die Daten aber aus-
schließlich für das Kalenderjahr berücksichtigt. Zu berücksichtigen ist, dass abweichende Wirtschafts-
jahre, insbesondere in Zeiten von Krisen (wie zuletzt bei COVID) Auswirkungen auf die korrekte Messung 
der Ergebnisse haben können, insbesondere bei größeren Einheiten mit abweichenden Wirtschaftsjah-
ren oder in Wirtschaftsbereichen mit überdurchschnittlich vielen abweichenden Wirtschaftsjahren (wie 
z.B. bei den Seilbahnen). 

Spezifische Messfehler können auch durch die Verwendung von Verwaltungsquellen entstehen, sofern 
die Definitionen der Erhebungsmerkmale nicht mit den Definitionen oder Einheiten aus den Verwal-
tungsquellen übereinstimmen. Vom DV werden nur unselbständig Beschäftigte jener Qualifikationen 
übernommen, die den Definitionen der LSE entsprechen. Weiters wird bei den Unternehmen über den 
Schwellenwerten die Zahl der unselbständig Beschäftigten insgesamt als Kontrollvariable erhoben. Aus 
den Umsatzsteuerdaten werden die steuerbaren Umsätze für die Unternehmen unterhalb der 

                                                           

39 So wird beispielsweise nicht mehr der Handelswarenbezug oder der Materialbezug, sondern der aus 
der Rechnungslegung verfügbare Einsatz erfragt und mit Hilfe des Lagers auf den Bezug umgerechnet. 
Auch die Ausnahmen insbesondere bei den Merkmalen „Übrige betriebliche Erträge“ oder „Sonstige be-
triebliche Aufwendungen“ wurden deutlich reduziert. 

40 Davor war es jenes Wirtschaftsjahr, welches im Berichtsjahr geendet ist, womit teilweise (bei einem Bilanzstich-
tag von Jänner bis März) nur wenige Monate im Berichtsjahr gelegen sind. 
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Schwellenwerte (in den Umsatzsteuerdaten kommen primär Kalenderjahre und nicht „Wirtschaftsjahre“ 
zur Anwendung) übernommen. Diverse Umsatzanalysen im Vorfeld zeigten, dass die Ursachen für die 
Abweichungen vom Primär- und Verwaltungsdaten vielfältig sind und z.B. auf unterschiedliche Definitio-
nen, Gruppenbesteuerung, nicht steuerbaren Auslandsumsätzen, unterschiedlichen Rechnungsabschlüs-
sen, abweichenden Wirtschaftsjahren, Verkauf von gebrauchtem Sachanlagevermögen, Umstrukturie-
rungen etc. basieren können. Die Analysen haben ergeben, dass die Abweichungen bei großen und mitt-
leren Unternehmen, welche ohnedies primär erhoben werden, deutlich mehr Gewicht haben als bei 
Klein- und Kleinstunternehmen. Durch einen hohen Abdeckungsgrad der Unternehmen über den 
Schwellenwerten sowie durch eine deutlich bessere Verknüpfbarkeit von Klein- und Kleinstunternehmen 
mit Verwaltungsquellen können diese Messfehler minimiert werden. Die Auswertung des Abdeckungs-
grades nach Bundesländern zeigt, dass die einzelnen Bundesländer ausreichend abgedeckt sind. 

Die Verwendung der Lohnzetteldaten gestaltet sich bei Problemen mit der Verknüpfung der statisti-
schen Einheiten und der periodengleichen Zuordnung von Beschäftigten und Lohnzetteldaten bei Einhei-
ten mit hoher Beschäftigtenfluktuation sowie bei Umstrukturierungen bzw. bei komplexen Einheiten als 
schwierig. Entsprechend aufbereitete Daten dienen jedoch für kleinere Einheiten als adäquater Ersatz 
für eine Modellrechnung und können darüber hinaus bei inhomogenen Wirtschaftsbereichen mit stark 
divergierender Verdienststruktur und Wirtschaftsbereichen mit hoher Teilzeitbeschäftigung als wesentli-
che Quelle zur Verbesserung der Datenqualität betrachtet werden. Um die Messfehler bei der Verwen-
dung der Lohnzetteldaten zu minimieren, werden die „Rohdaten“ aufbereitet, indem die unselbständig 
Beschäftigten des DV mit den Lohnzetteldaten auf Personenebene verknüpft werden - mit dem ange-
wandten Verfahren ist es auch möglich, als fehlerhaft identifizierte Meldungen zu korrigieren und feh-
lende bzw. unvollständige Werte zu imputieren. 

Die Beilagen zur EST/KÖST werden als Datenquelle für die Umsatzerlöse (diesbezüglich gibt es keine 
Messfehler) sowie mittlerweile auch für die Vorleistungen verwendet. Hinsichtlich der Summe der Vor-
leistungen, kann es zu einem Messfehler kommen, weil in den Beilagendateien bei den Vorleistungen 
auch Positionen enthalten sind, die nicht zu den Vorleistungen der LSE zählen - daher kommt ein bran-
chenspezifischer Abschlag, welcher auch in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung verwendet wird, 
zur Anwendung. Zusätzlich sind die einzelnen Positionen der Vorleistungen in der LSE nicht mit den Posi-
tionen in den Beilagendateien kompatibel. Wenn keine 1:1-Zuordnung möglich ist, wird eine branchen-
spezifische Verteilung auf die Vorleistungspositionen der LSE mittels Modells durchgeführt. Während 
der Gesamtwert der Vorleistungen mit den tatsächlichen Vorleistungen der Einheit kompatibel ist, kann 
es bei der Aufteilung auf die einzelnen Detailpositionen zu Messfehlern kommen. 

Tabelle 7: Zuordnung der Vorleistungen der Beilagen der EST/KÖST zu den Vorleistungen der LSE 

Merkmal Beilage EST/KÖST* Zuordnung 

Handelswareneinsatz kz9100 1:2 

Materialeinsatz kz9100 1:2 

Aufwand für bezogene Dienstleistungen KZ9110 1:4 

Aufwand für vergebene Unteraufträge KZ9110 1:4 

file:///%5C%5CDatenU%5CU%5CUnternehmensstruktur%5CBereichsintern%5CLSE%5CStandarddokumentation%5C2021%5CBeilagen%5CBeilage%201_Deckungsgrad.xlsx
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Merkmal Beilage EST/KÖST* Zuordnung 

Aufwand für unternehmensfremde Arbeitskräfte KZ9110 1:4 

Aufwand für vergebene Lohnarbeit KZ9110 1:4 

Aufwand für Mieten und Leasing von Gebäuden KZ9180 1:2 

Aufwand für Mieten und Leasing von Maschinen und 
Transportmitteln 

KZ9180 1:2 

Aufwand für Ausgangsfrachten kz9230, kz9150, kz9160, 
 kz9170, kz9190, kz9200 

4:6 

Aufwand für vergebene Reparaturen kz9230, kz9150, kz9160, 
 kz9170, kz9190, kz9200 

4:6 

Aufwand für Brenn- und Treibstoffe  kz9230, kz9150, kz9160,  
kz9170, kz9190, kz9200 

4:6 

Sonstige betriebliche Aufwendungen kz9230, kz9150, kz9160,  
kz9170, kz9190, kz9200 

4:6 

Q: STATISTIK AUSTRIA. –  Leistungs- und Strukturstatistik, Beilagen E1a und K1a zur EST/KÖST 

Messfehler im Zusammenhang mit der verwendeten statistischen Einheit 

Die unterschiedliche Zusammensetzung des Datenkörpers (Unternehmen, rechtliche Einheiten und Ar-
beitsstätten) ist bei detaillierten Analysen auf regionaler Ebene zu berücksichtigen. Durch die Zuord-
nung der Unternehmen bzw. auch der rechtlichen Einheiten zum jeweiligen Hauptstandort sind diese 
Einheiten vor allem in Wirtschaftsbereichen mit hoher Konzentration bzw. Großunternehmen mit vielen 
Filialen am wenigsten für regionale Analysen geeignet. Die Arbeitsstätteninformationen eignen sich für 
Regionalanalysen am besten - allerdings ist auf Arbeitsstättenebene nur eine eingeschränkte Merkmals-
vielfalt vorhanden. Durch den Wegfall der Betriebsebene mit dem Berichtsjahr 2021 wurden die Merk-
male auf Arbeitsstättenebene um die Merkmale „Unselbständig Beschäftigte“, „Umsatz“, „Vorleistun-
gen“ und „Wertschöpfung“ erweitert, sodass auch auf dieser Ebene detaillierte und verbesserte Daten 
für Regionalanalysen zur Verfügung stehen. Im Vergleich zur Ebene der Betriebe sind diese Daten besser 
regional zuordenbar. 

Daten, die auf dem statistischen Unternehmen beruhen, sind aufgrund des hohen Konzentrationsgrades 
für detaillierte Regionalanalysen weniger geeignet als Daten der rechtlichen Einheiten. Bei komplexen 
statistischen Unternehmen werden die Unternehmensdaten aus zwei oder mehreren rechtlichen Einhei-
ten zusammengefasst, konsolidiert und dem Hauptstandort der sogenannten „Hauptrechtlichen Einheit“ 
des jeweiligen statistischen Unternehmens zugeordnet. Insbesondere die rechtlichen Einheiten bzw. Ar-
beitsstätten der wirtschaftsstatistisch bedeutendsten statistischen Unternehmen verteilen sich meist 
auf zahlreiche Standorte und Bundesländer, weshalb in diesen Fällen mit substantiellen regionalen Ver-
tragungen zu rechnen ist. 
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Abbildung 12: Regionalverteilung der Beschäftigten und Umsatzerlöse nach Bundesländern 

 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik 2021. 

Für strukturelle Analysen der österreichischen Wirtschaft anhand von Beschäftigten- oder Umsatzgrö-
ßenklassen, wie etwa die Identifikation und Beobachtung von KMUs (kleine und mittlere Unterneh-
men), bringen Daten auf Basis des statistischen Unternehmens eine realitätsnähere Abbildung. Daten, 
die für das Unternehmen als rechtliche Einheit ermittelt wurden, stellen auf die rechtliche Einheit (z.B. 
Kapital- oder Personengesellschaft) und somit auf die (gesellschafts-)rechtliche Wirtschaftsstruktur ab. 
Die Abgrenzung nach rein rechtlichen Kriterien ist jedoch dann problematisch, wenn einzelne Funktio-
nen eines Unternehmens bzw. einer Unternehmensgruppe aus rein administrativen, steuerlichen oder 
sonstigen Gründen auf eigene Rechtsträger:innen ausgelagert werden. Diese werden dann aufgrund der 
rechtlichen Selbständigkeit als eigenständige Unternehmen betrachtet, selbst wenn sie ausschließlich 
Hilfstätigkeiten (z.B. Management oder Corporate Services) für verbundene rechtliche Einheiten erbrin-
gen und selbst nicht am freien Markt in Erscheinung treten. In der Folge werden in Wirtschaftsstatisti-
ken auf Basis der rechtlichen Einheiten weit mehr KMUs identifiziert, als tatsächlich vorhanden sind. 
Meist sind diese im Dienstleistungssektor, da diesem die Mehrzahl der klassischen Hilfstätigkeiten zuge-
ordnet sind. Im Zuge der Abgrenzung der statistischen Unternehmen wird deshalb, neben der rechtli-
chen, auch die organisatorische Autonomie der betrachteten Einheiten berücksichtigt. Können mehrere 
rechtliche Einheiten nur gemeinsam im Verbund die Leistung bzw. das Produkt am freien Markt anbie-
ten, werden diese zu einem einzigen statistischen Unternehmen zusammengefasst. Als Konsequenz wird 
die Wirtschaftsleistung aller Einheiten wieder in der eigentlichen Kerntätigkeit gebündelt 41. Vor allem 
bei den größten und wirtschaftsstatistisch bedeutendsten Unternehmensgruppen verbleiben nach 

                                                           

41 Die rechtliche Struktur des statistischen Unternehmens, also ob einzelne Hilfstätigkeiten auf eigene Rechtsträ-
ger:innen ausgelagert werden oder nicht, spielt dadurch keine Rolle mehr. So wird z.B. das Personal der Manage-
mentgesellschaft eines Bauunternehmens wieder dem Bereich Bau (ÖNACE Abschnitt F) zugeordnet und nicht 
dem Dienstleistungssektor (ÖNACE Abschnitt M). 



 

68 

Zusammenfassung der rechtlichen Einheiten zu statistischen Unternehmen kaum KMUs, weil einzelne 
Konzerngesellschaften bei diesen in der Regel nicht autonom agieren können.  

Effekte durch die Konsolidierung für das statistische Unternehmen 

Neben den bereits erläuterten Auswirkungen auf die regionalen und strukturellen Gegebenheiten der 
LSE, kommt es durch die Darstellung der Ergebnisse auf Ebene des statistischen Unternehmens und die 
damit verbundene Zusammenfassung von mehreren rechtlichen Einheiten zu komplexen Unternehmen 
auch zur Konsolidierung von nicht additiven LSE-Merkmalen. Während additive Merkmale wie die An-
zahl der Beschäftigten insgesamt oder auch die Bruttowertschöpfung einfach aufsummiert werden kön-
nen, müssen nicht-additive Merkmale, allen voran die Erlös- und Aufwandspositionen, um interne Trans-
aktionen zwischen den zugehörigen rechtlichen Einheiten des jeweiligen Unternehmens bereinigt wer-
den, um Doppelzählungen zu eliminieren. Es erfolgt deshalb, ähnlich dem Konsolidierungsverfahren im 
Rahmen der Rechnungslegung, eine diesbezügliche Bereinigung. Die Konsolidierung erfolgt im Zuge der 
Aufarbeitung der LSE grundsätzlich anhand eines automatischen Regelwerks 42. Für die wirtschaftsstatis-
tisch bedeutendsten komplexen Unternehmen wird die Konsolidierung jedoch manuell durch das Profi-
ling-Team der Statistik Austria vorgenommen.  

Die Ergebnisse auf Basis des Unternehmens unterscheiden sich von den Ergebnissen auf Basis der recht-
lichen Einheit im Wesentlichen aufgrund von vier Effekten, die jeweils in unterschiedlichem Ausmaß wir-
ken und sich zum Teil auch überlagern: 

• Die erste und zugleich bedeutendste Ursache ist auf rechtliche Einheiten zurückzuführen, die über-
wiegend konzerninterne Hilfstätigkeiten 43 erbringen. Die Wirtschaftsleistung dieser Einheiten wird 
im Kontext des Unternehmens nicht mehr separat erfasst, sondern der eigentlichen Kerntätigkeit, 
für die die Hilfstätigkeiten letztendlich erbracht wurden, zugerechnet. Da die meisten klassischen 
Hilfstätigkeiten im Bereich Dienstleistungen zugeordnet sind, zeigt sich dort im Vergleich zu den Er-
gebnissen auf Basis der rechtlichen Einheiten tendenziell eine geringere Wirtschaftsleistung. 

• Der zweite Effekt wird durch Großhandelseinheiten verursacht, in denen der Rohstoffeinkauf bzw. 
Warenverkauf des Gesamtkonzerns gebündelt und zentral gemanagt wird. Die Erfassung der Wirt-
schaftsleistung dieser rechtlichen Einheiten erfolgt ebenfalls bei der eigentlichen Kerntätigkeit. 

• Eine weitere Ursache für Vertragungen zwischen Wirtschaftsbereichen sind vertikal integrierte Or-
ganisationsstrukturen in Konzernen. Diese sind dann gegeben, wenn die Erzeugnisse einer rechtli-
chen Einheit konzernintern bloß als Vorprodukt für den Herstellungsprozess einer weiteren rechtli-
chen Einheit des Konzerns dienen. 

                                                           

42 Bis zur LSE 2021 erfolgte ausschließlich eine manuelle Konsolidierung für die ca. 80 wirtschaftsstatistisch bedeu-
tendsten Unternehmensgruppen. Für alle anderen Unternehmensgruppen erfolgte die Ermittlung der LSE-Merk-
male für die zugehörigen statistischen Unternehmen durch Aufsummieren der jeweiligen Einzelwerte der den sta-
tistischen Unternehmen zugeordneten rechtlichen Einheiten. Die Anwendung der automatischen Konsolidierung 
erfolgt ab der LSE 2022. 
43 Hilfstätigkeiten sind Tätigkeiten, die in nahezu jedem Unternehmen vorhanden sein müssen und nicht für den 
externen Markt erbracht werden (z.B. Management, Personalverrechnung oder IT-Service). 
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• Schlussendlich gibt es auch Verschiebungen aufgrund von „horizontaler Integration“. Diese liegt 
vor, wenn mehrere rechtliche Einheiten der gleichen Produktions- bzw. Dienstleistungsstufe in einer 
Organisationseinheit (z.B. Geschäftssegment) gebündelt werden. Weisen nicht alle rechtlichen Ein-
heiten die gleiche Haupttätigkeit auf, kommt es zu einer Verschiebung der Wirtschaftsleistung in 
jene, die den höchsten Aktivitätsgrad (Beschäftigte) aufweist. 

3.2.2.5 Aufarbeitungsfehler 

Hinsichtlich Aufarbeitungsfehler siehe auch Punkt 2.2.3 Plausibilitätsprüfung, Prüfung der verwendeten 
Datenquellen. Die mit Hilfe der Plausibilitätsprogramme bzw. die im Rahmen der Makroanalysen er-
kannten unplausiblen oder fehlerhaften Daten werden korrigiert. Die Aufarbeitungsfehler werden somit 
durch eine entsprechende Gestaltung der Plausibilitätsprogramme minimiert. Zu diesem Zweck werden 
die Plausibilitätsprogramme laufend den neuen Bedürfnissen angepasst, um so eine gute Qualität der 
Ergebnisse zu gewährleisten. Für das Berichtsjahr 2021 erfolgte auf Basis der Erfahrungen der Vorjahre 
und bedingt durch eine Neuprogrammierung der Aufarbeitungsapplikation eine komplette Überarbei-
tung der Plausibilitätsregeln. Auch die Applikation für die grafische Darstellung der Daten auf Makro-
ebene wurde überarbeitet und wesentlich erweitert, sodass eine noch effizientere Datenbearbeitung 
und Fehleranalyse möglich ist. 

Imputationsfehler treten z.B. auf, wenn das Aufarbeitungspersonal fehlende Datenzellen mittels eines 
subjektiv plausiblen Wertes ergänzt, der sich im Zuge der Plausibilisierung der Mikro- /Makrodaten als 
offenkundig außerhalb eines Limits (Minimum / Maximum) befindlich herausstellt. Erkannte Fehler wer-
den im Zuge der Plausibilitätsprüfung nochmals überprüft und gegebenenfalls korrigiert. 

3.2.2.6 Modellbedingte Effekte 

Durch das Zusammenwirken verschiedener Abstrahierungen bei der modellbasierten Ergänzung der 
rechtlichen Einheiten unterhalb der Schwellenwerte können modellbedingte Effekte auftreten, die je-
doch bei ausreichender Primärabdeckung zumeist vernachlässigbar sind. Zu unterscheiden sind im We-
sentlichen drei Haupteffekte: 

• Fehler durch Modellbildung mittels z.B. linearer Regression (Modellierungsfehler) 
• Fehler durch die Übertragung der basierend auf den Primärdaten gewonnenen Modellparameter 

auf die nicht im Modell beobachtbaren kleineren statistischen Einheiten (systematischer Fehler auf-
grund struktureller Unterschiede innerhalb eines Wirtschaftsbereichs) 

• Unschärfen durch die Berechnung der Modellparameter auf übergeordneten Wirtschaftsebenen 
bei zu geringer Primärbesetzung (systematischer Fehler aufgrund struktureller Unterschiede zwi-
schen den Wirtschaftsbereichen). 

In primärstatistisch schwach besetzten, nicht homogenen Wirtschaftsteilbereichen ist folglich von stär-
keren modellbedingten Effekten auszugehen, die nur durch ausreichende Primärabdeckung oder qualifi-
ziertes Expertenrating bereinigt werden können. Beim Expertenrating handelt es sich um Einschätzun-
gen und Modifizierungen einzelner Werte durch Fachexperten der Wirtschaftsstatistik aufgrund ihrer 
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Kenntnisse branchenspezifischer Eigenheiten und Kriterien, die beim Vorliegen bekannter systemati-
scher Abweichungsmechanismen automatisch in der Aufarbeitungsapplikation vorgenommen werden. 

Zur Quantifizierung der Effekte wäre die Durchführung einer Erhebung basierend auf einer kleinen Kon-
trollstichprobe notwendig, anhand derer die Differenzen der modellhaften Berechnung zur Realität ab-
geschätzt werden können. Die Realisierung einer solchen ex-Post Erhebung kann aufgrund der existie-
renden gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen jedoch nicht durchgeführt werden. 

3.3 Aktualität und Rechtzeitigkeit 

Grundsätzlich stellt die Aktualität des URS die entscheidende Determinante für die Qualität der LSE dar. 
Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Rechtzeitigkeit und Aktualität der Daten bezieht sich auf die 
Wahl der Instrumente zur Dateneinholung, der Festlegung von Einsendeterminen sowie der Einhaltung 
eines detaillierten Ablaufplanes. Dieser Aspekt ist klar zu definieren, da hier ausgehend von einer fixen 
Planung ein Soll-Ist-Vergleich möglich ist. Als rechtzeitig („In Time“) kann man ein statistisches Produkt 
dann ansehen, wenn der Fertigstellungstermin (Publikation, Präsentation) einen mit dem Auftragge-
ber:innen bzw. in den Rechtsgrundlagen festgelegten Termin nicht überschreitet. Dabei sind insbeson-
dere sowohl der nationale Veröffentlichungszeitpunkt wie auch die Deadline zur Datenübermittlung an 
Eurostat maßgebliche Kriterien.  

Generell ist festzuhalten, dass für die LSE in der Regel alle geforderten Veröffentlichungs- und Übermitt-
lungsfristen eingehalten werden können. Die Verfügbarkeit der für die Meldung der Daten erforderli-
chen Informationen in den meldepflichtigen Einheiten sowie die Verfügbarkeit von Verwaltungsdaten 
bedingen den gegenwärtigen Veröffentlichungstermin von 18 Monaten nach dem Ende des jeweiligen 
Berichtsjahres für die endgültigen und detaillierten Ergebnisse. 

3.4 Vergleichbarkeit 

3.4.1 Zeitliche Vergleichbarkeit 

Sowohl die Mikrodaten als auch die Makroergebnisse werden mit Vorjahresergebnissen analytisch - so 
umfassend wie möglich - in Beziehung gesetzt und analysiert. Durch gesetzliche, konzeptionelle und me-
thodische Änderungen gibt es folgende Einschränkungen in der zeitlichen Vergleichbarkeit: 

Nach der Implementierung der EU-Vorgaben in der Unternehmensstatistik mit den Nichtlandwirtschaft-
lichen Bereichszählungen 1995 und den darauf basierenden Stichprobenerhebungen für die Berichts-
jahre 1997 bis 2001, gab es mit dem Berichtsjahr 2002 die erste größere methodische Änderung. Bis 
einschließlich des Berichtsjahres 2001 wurden nicht erhobene Einheiten hochgerechnet; seit 2002 er-
folgt eine modellbasierte Ergänzung der nicht erhobenen Einheiten. Durch die weitere Vervollständi-
gung des URS der Statistik Austria infolge von Abgleichen mit Verwaltungsquellen, der Änderung des 
Schätzmodells für Unternehmen unterhalb der Schwellenwerte sowie der erstmaligen Gliederung der 
Ergebnisse nach der ÖNACE 2003 ist eine Vergleichbarkeit der Berichtsjahre 2001 und 2002 vor allem 
hinsichtlich der Anzahl der Einheiten in manchen Teilbereichen aber nur eingeschränkt möglich.  
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Die zeitliche Vergleichbarkeit ab dem Berichtsjahr 2008 mit den Vorperiodenergebnissen der Jahre 2002 
– 2007 ist durch die Implementierung der SBS-Recast-Verordnung, der Änderung der nationalen Leis-
tungs- und Strukturstatistik-Verordnung und die damit u.a. einhergehende erstmalige Gliederung der 
Ergebnisse nach der neuen Systematik der Wirtschaftstätigkeiten, der ÖNACE 2008, nicht uneinge-
schränkt möglich. Neben den Änderungen in der Zuordnung und Codierung der Wirtschaftsbereiche 
kam es 2008 auch zu einer Ausweitung des Erfassungsbereichs sowie zu geringfügigen Änderungen im 
Merkmalskatalog. Um den Nutzer:innen einen Vergleich der Leistungs- und Strukturstatistik 2008 mit 
den Vorperiodenergebnissen zu ermöglichen, wurden für das Berichtsjahr 2008 wichtige Merkmalskate-
gorien im Rahmen einer „doppelten Berichterstattung“ nach der ÖNACE 2003 und der ÖNACE 2008 
veröffentlicht. Darüber hinaus wurde in der Statistik Austria eine Rückrechnung der Leistungs- und 
Strukturstatistik nach der ÖNACE 2008 durchgeführt. Im Zuge dieses Projekts wurden die Ergebnisse bis 
einschließlich des Berichtsjahres 2005 auf Mikroebene auf die ÖNACE 2008 umgeschlüsselt. Die Jahre 
vor 2005 können mit Hilfe von Konversionsfaktoren mittels eines Makroansatzes auf die ÖNACE 2008 
umgeschlüsselt werden. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich der Erfassungsbereich der Leis-
tungs- und Strukturstatistik nach der ÖNACE 2008 geändert hat. Das bedeutet, dass sämtliche ÖNACE 
Aggregate mit Konversionen außerhalb des Erfassungsbereichs C-K der ÖNACE 2003 nicht oder nur ein-
geschränkt dargestellt werden können, da diese Aktivitäten in den LSE-Daten vor 2008 nicht enthalten 
sind bzw. im Zuge der Rückrechnung auch nicht ergänzt wurden. Die methodischen Ansätze und die ver-
fügbaren Daten sind in einem separaten Ergebnisbericht44 im Detail erläutert. 

Die Änderungen in der Novelle der Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung, welche erstmals für das 
Berichtsjahr 2013 zur Anwendung kam, hatte keinen Einfluss auf die zeitliche Vergleichbarkeit der Er-
gebnisse.  

In der LSE werden in Hinblick auf die Verbesserung der Qualität der Ergebnisse laufend Analysen hin-
sichtlich der Verwendung neuer Verwaltungsquellen bzw. der verbesserten Nutzung bereits verfügba-
rer Verwaltungsquellen durchgeführt. Die fallweise Implementierung dieser Verwaltungsdaten in die 
Praxis kann kleinere Zeitreihenbrüche in Teilbereichen oder für spezifische Merkmale zur Folge haben, 
schränkt jedoch die generelle Vergleichbarkeit mit den Vorperiodenergebnissen für die Hauptaggregate 
nicht ein. Diesbezüglich wird auf die erweiterte Verwendung der Beilagen zur EST/KÖST verwiesen, die 
ab dem Berichtsjahr 2018 für einen Großteil der Einheiten anstelle der MDE verwendet werden. Zwar 
wird für eine Aufteilung von 1:n oder n:m- Beziehungen nach wie vor eine Aufteilung aufgrund der An-
teilswerte aus der MDE vorgenommen, die jeweiligen Eckwerte stammen jedoch aus der Verwaltungs-
quelle.  

Mit dem Berichtsjahr 2018 stehen erstmals auch Daten für das „statistische“ Unternehmen zur Verfü-
gung. Diese Zusatzdaten schränken aber die zeitliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse für die rechtlichen 
Einheiten, die Betriebe und die Arbeitsstätten nicht ein. 

                                                           

44 Kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden 
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Im Berichtsjahr 2021 wurden in der LSE umfangreichere konzeptionelle Änderungen45 implementiert -
die wesentlichsten Änderungen mit Konsequenzen für die Vergleichbarkeit im Zeitverlauf waren: 

• Erweiterung des Erfassungsbereichs um die Abschnitte P-R, die Abteilung S96 und die Gruppen 
K64.2 und K64.3 der ÖNACE 2008, 

• Angleichung der Grundgesamtheit an die unternehmensdemografischen Statistiken (Einbeziehung 
von Unternehmen mit weniger als 10 000 EUR Umsatzerlösen), 

• Aufwertung der Arbeitsstätten als Ersatz für die Betriebsebene - als statistische Einheiten werden 
ab dem Berichtsjahr 2021 das statistische Unternehmen, die rechtliche Einheit und die Arbeitsstät-
ten geführt sowie 

• Anpassung und Vereinheitlichung des Merkmalskatalogs sowie bestmögliche Angleichung der Defi-
nitionen an die Rechnungslegungsvorschriften. 

In Tabelle 8 ist die Verfügbarkeit von Zeitreihen aus der Leistungs- und Strukturstatistik dargestellt. 

Tabelle 8: Zeitreihen, Konzepte und Verwendung von Verwaltungsdaten 

Berichtsjahre Zeitreihen, Konzepte und Verwendung von Verwaltungsdaten 

ab 2021 Implementierung der Erfordernisse der EBS-Verordnung und nationale konzeptionelle Änderungen - 
die wichtigsten Änderungen sind: 
Erweiterung des Erfassungsbereichs um die Abschnitte P-R, die Abteilung S96 und die Gruppen K64.2 
und K64.3 der ÖNACE 2008, 
Angleichung der Grundgesamtheit an die unternehmensdemografischen Statistiken (Einbeziehung von 
Unternehmen mit weniger als 10 000 EUR Umsatzerlösen), 
Aufwertung der Arbeitsstätten als Ersatz für die Betriebsebene - als statistische Einheiten werden ab 
dem Berichtsjahr 2021 das statistische Unternehmen, die rechtliche Einheit und die Arbeitsstätten ge-
führt sowie 
Anpassung und Vereinheitlichung des Merkmalskatalogs sowie bestmögliche Angleichung der Definiti-
onen an die Rechnungslegungsvorschriften. 

2018 bis 2020 Die Ergebnisse werden zusätzlich zu den Ergebnissen auf Ebene der rechtlichen Einheiten, Betriebe 
und Arbeitsstätten auf Basis des statistischen Unternehmens dargestellt; ebenfalls seit 2018: Erwei-
terte Verwendung der Beilagen zur EST/KÖST u.a. auch für die Vorleistungen 

2008*) bis 2018 ÖNACE 2008, Abschnitte B-N und die Abteilung S95 (ausg. Gruppen K64.2 und K64.3) 
Seit 2008: Verwendung der Lohnzetteldaten 
Seit 2011: Verwendung der Umsatzerlöse aus der Beilage zur Einkommensteuer- bzw. Körperschaft-
steuererklärung (EST/KÖST) 
Seit 2012: Verwendung der selbständig Beschäftigten vom DV und Kammern der freien Berufe;  
Seit 2014: Abgrenzung Markt/Nichtmarkt nach dem ESVG 2010 

2002 bis 2007 ÖNACE 2003, Konzentrationsstichprobe „Cut off Survey“ und modellbasierte Datenergänzung mit Ver-
wendung von Register- und Verwaltungsdaten 
Abschnitte C-K der ÖNACE 2003 (für das Berichtsjahr 2002 kam die ÖNACE 1995 zur Anwendung, wo-
bei die Abweichungen zwischen ÖNACE 2003 und ÖNACE 1995 geringfügig sind) 

                                                           

45 Leistungs- und Strukturstatistik 2021, Konzeptionelle Änderungen, in: Statistik Austria, "Statistische Nachrich-
ten", Heft 5/2023, S408ff 
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Berichtsjahre Zeitreihen, Konzepte und Verwendung von Verwaltungsdaten 

seit 2002: Verwendung der unselbständig Beschäftigten des DV; Jahresumsatzsteuermeldungen bzw. 
der Umsatzsteuervoranmeldungen der Finanzbehörde 

1997 bis 2001 ÖNACE 1995, Stichprobe mit freier Hochrechnung auf die Grundgesamtheit für die Abschnitte C-K der 
ÖNACE 1995 

1996 keine Leistungs- und Strukturstatistik in Österreich 

1995 ÖNACE 1995, Nichtlandwirtschaftliche Bereichszählung: Vollerhebung über alle Wirtschaftsbereiche 
der Abschnitte C-K und M-O der ÖNACE 1995 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – eigene Darstellung. *im Berichtsjahr 2008 wurde eine doppelte Berichterstattung (nach 
der ÖNACE 2003 und 2008) auf Hauptaggregatsebene durchgeführt. 

3.4.2 Internationale und regionale Vergleichbarkeit 

Die EBS-Verordnung sowie in der entsprechenden für die LSE relevanten allgemeinen Durchführungsver-
ordnung der EBS-Verordnung sind die Definitionen der Merkmale vorgeschrieben, die in den einzelnen 
Mitgliedsländern bereitzustellen sind. Dadurch wird ein höchstmögliches Maß an Vergleichbarkeit auf 
europäischer Ebene in den Daten der strukturellen Unternehmensstatistik (Structural Business Statis-
tics) erreicht. Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips werden die Daten in den Mitgliedstaaten unterschied-
lich erstellt – die Konzepte reichen von Zufallsstichproben mit freier Hochrechnung, bis zu einer Kombi-
nation aus Erhebungen und Verwaltungsdaten, modellbasierten Verfahren oder auch die ausschließliche 
Verwendung von Verwaltungsdaten. Zudem kann die Erfassung der statistischen Einheiten in den Unter-
nehmensregistern unterschiedlich sein. Obwohl die Definitionen und die grundsätzlichen Qualitätskrite-
rien in den europäischen Rechtsgrundlagen vorgegeben sind, können die unterschiedlichen Methoden 
die Vergleichbarkeit der Ergebnisse beeinträchtigen.  

Eine nationale regionale Vergleichbarkeit (z.B. zwischen Bundesländern) ist uneingeschränkt gegeben. 

3.4.3 Vergleichbarkeit nach anderen Kriterien 

In der LSE gibt es je nach Wirtschaftsbereich (Produktion und Dienstleistungen, Finanzdienstleistun-
gen, Versicherungen, Pensionskassen) aufgrund spezifischer Rechnungslegungsvorschriften sowie un-
terschiedlicher EU- bzw. VGR-Erfordernisse unterschiedliche Merkmalskataloge - insbesondere bei den 
Erlös- und Aufwandstrukturen (siehe Beilage 2). Aus diesem Grund ist eine uneingeschränkte Vergleich-
barkeit aller Detaildaten der Produktions- und Dienstleistungsbereiche mit den Finanzdienstleistungsbe-
reichen (K64 und K65 der ÖNACE 2008) nicht gegeben. Der Merkmalskatalog für die Standardmerkmale 
für alle übrigen erfassten Wirtschaftsbereiche ist einheitlich - abgesehen von Spezialmerkmalen wie z.B. 
Umweltmerkmalen oder die Gliederung der Umsatzerlöse nach der CPA oder der Gebietsansässigkeit 
der Kunden. 

Jene Merkmalskategorien, welche für alle Wirtschaftsbereiche zur Verfügung stehen, wie z.B. die Be-
schäftigten, die Personalaufwendungen, Umsatzerlöse oder die Investitionen, sind uneingeschränkt ver-
gleichbar. Darüber hinaus ist eine Vergleichbarkeit der wichtigsten makroökonomischen Aggregate (wie 

https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage2_erhebungsmerkmale.pdf
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z.B. Produktionswert oder Bruttowertschöpfung), welche aus den Leistungs- und Strukturdaten berech-
net werden, gegeben. 

3.5 Kohärenz 

3.5.1 Kohärenz mit der Konjunkturstatistik 

Für den Produzierenden Bereich ist seit dem Berichtsjahr 2002 die primärstatisch erhobene Masse der 
LSE - abgesehen von Schwankungen auf Grund von Zu- und Abgängen in der Erhebungsmasse bedingt 
durch die zeitliche Verschiebung der beiden Erhebungen sowie auf Grund von nachträglich erfolgten 
Korrekturen bzw. rückwirkenden Umstrukturierungen oder Fehlklassifikationen - nahezu ident mit jener 
der Konjunkturstatistik. Grundsätzlich ist seitdem das Konzept der modellbasierten Datenergänzung 
auch in der KJP realisiert worden46. Kohärenz zwischen der Darstellung von Konjunktur- und Leistungs- 
und Strukturstatistik ist weitestgehend gegeben. Beilage 5 enthält für den Produzierenden Bereich eine 
Gegenüberstellung von rechtlichen Einheiten, Beschäftigten, Umsatzerlösen und Löhnen und Gehältern 
für 2021. Diskrepanzen bzw. Abweichungen zwischen den beiden Statistiken resultieren im Wesentli-
chen aufgrund konzeptioneller Unterschiede. Beispielsweise kommt in der LSE das Inländerkonzept zum 
Tragen, während in der KJE die Daten nach dem Inlandskonzept aufgearbeitet werden. Weiterführende 
Erklärungen zu den teilweise vorhandenen Diskrepanzen zwischen den beiden Statistiken sind direkt aus 
der Beilage zu entnehmen. 

Eine Überprüfung der Kohärenz der Daten aus der Konjunkturstatistik Handel und Dienstleistungen mit 
den Ergebnissen der LSE wird jährlich durchgeführt. Grundsätzlich zeigen die Daten unter Berücksichti-
gung eventuell unterschiedlicher Berichtsperioden und etwaiger rückwirkender Umstrukturierungen 
eine gute Kohärenz. Die Kohärenz zu den Daten der Konjunkturstatistik mit jenen aus der LSE wird aller-
dings durch die definitorischen Unterschiede (u.a. nicht steuerbare Auslandsumsätze, steuerfreie Um-
sätze) zwischen Umsatzerlösen in der Gewinn- und Verlustrechnung und steuerbaren Umsatzerlösen aus 
den Umsatzsteuerdaten beeinflusst. Ebenso wirken sich methodische Unterschiede („Stichprobe“ für die 
Umsatzerlöse in der Konjunkturstatistik und im Prinzip „Vollerhebung“ in der LSE) in der Erstellung der 
Statistiken auf die Kohärenz der Daten aus. Weitestgehende Kohärenz, abgesehen von rückwirkenden 
Umstrukturierungen bzw. Änderungen in der ÖNACE-Zuordnung, zeigt sich anhand der Ergebnisse aus 
der LSE bei den Beschäftigten, wobei zu berücksichtigen ist, dass in der Konjunkturstatistik sämtliche 
HV-Qualifikationen einbezogen sind, während es in der LSE Ausnahmen (wie z.B. die freien Dienstneh-
mer:innen) gibt. 

Tabelle 9 zeigt einen Vergleich der nominellen Veränderungsraten 2020 zu 2021 in der LSE und der Kon-
junkturstatistik Handel und Dienstleistungen. 

                                                           

46 vgl. dazu Standard-Dokumentation „Konjunkturstatistik im Produzierenden Bereich“ 

https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage5_abdeckung.pdf
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Tabelle 9: Vergleich der Veränderungsraten 2020 zu 2021 in der LSE und der Konjunkturstatistik Han-
del und Dienstleistungen (rechtliche Einheiten) 

ÖNACE 2008 

Umsatzerlöse Beschäftigte 

Veränderung in % zum Vorjahr 

KJE LSE KJE LSE 

G Handel 11,2 13,8 0,6 4,8 

G45 Kfz-Handel und -reparatur 12,0 14,4 -0,6 2,4 

G46 Großhandel 14,9 16,4 0,4 3,7 

G47 Einzelhandel 5,1 7,6 1,1 6,0 

DL Dienstleistungen 4,8 5,0 1,4 5,5 

H Verkehr 7,7 7,4 0,2 1,0 

I Beherbergung und Gastronomie -8,4 -13,1 -1,2 0,7 

J Information und Kommunikation 4,8 6,8 3,0 9,9 

M Freiberufliche/techn. Dienstleistungen (ohne 70.1, 72, 75) 7,2 6,3 0,1 10,2 

N Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen (ohne 77, 81.1, 81.3) 12,0 13,0 6,5 8,5 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik 2020 und 2021, Konjunkturstatistik Handel und Dienst-
leistungen 2020 und 2021, nominelle Veränderungsraten. 

Wie aus Tabelle 9 ersichtlich ist, weisen die beiden Statistiken eine gute Kohärenz auf. Die Unterschiede 
sind entsprechend den durchgeführten Analysen in den o.g. definitorischen und methodischen Unter-
schieden begründet. Die etwas höheren Unterschiede bei den Beschäftigten sind insbesondere darauf 
zurückzuführen, dass in der LSE ab dem Berichtsjahr 2021 Einheiten mit weniger als 10 000 EUR Umsatz-
erlösen berücksichtigt werden, die in der Konjunkturstatistik keine Berücksichtigung finden. 

3.5.2 Kohärenz mit der österreichischen Versicherungs- und Pensionskassenstatistik 

Eine Überprüfung der Kohärenz mit den Daten aus der österreichischen Versicherungs- und Pensions-
kassenstatistik wird jährlich durchgeführt. Die Daten zeigen eine nahezu vollständige Kohärenz, da die 
Daten direkt aus diesen Quellen für die LSE übernommen werden. 

3.5.3 Kohärenz mit der Bankenstatistik der Oesterreichischen Nationalbank 

Im Rahmen der LSE im Bereich „Finanzdienstleistungen“ werden Daten aus der Bankenstatistik der 
OeNB sowie primär erhobene Daten der OeNB für Zwecke der LSE bei den Unternehmen gemeinsam 
genutzt. Die Zuordnung der Einheiten zur ÖNACE wird gemäß einer Vereinbarung mit der OeNB mittels 
technischen Abgleiches einmal jährlich überprüft. Dieser Abgleich ermöglicht die Abgrenzung jener 
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Einheiten, die nicht an die OeNB meldepflichtig sind. Abgesehen davon, dass in der LSE auch Einheiten 
erfasst, die von der OeNB nicht beaufsichtigt werden, zeigen die Daten eine vollständige Kohärenz. 

3.5.4 Kohärenz mit der Statistik über den Gütereinsatz im Produzierenden Bereich  

Über die Erhebungsmerkmale „Einsatz von Brenn- und Treibstoffen sowie von elektrischer Energie und 
Fernwärme“ und „Einsatz von Material zur Be- und Verarbeitung“ besteht ein Konnex der LSE zu den 
Summen an eingesetzten Gütern im Berichtszeitraum für die in der Gütereinsatzstatistik (GES) erfassten 
Wirtschaftsbereiche. Im Hinblick auf die Kohärenz der beiden Statistiken ist folgendes zu beachten: 

• Die Erfassung des eingesetzten Materials erfolgt in der GES bei jener Einheit, wo dieses tatsächlich 
eingesetzt (verbraucht) wird; in der LSE kann das in Konzernen auch eine Einheit sein, in welcher 
das Material verbucht ist. 

• In der GES wird immer jenes Wirtschaftsjahr erfasst, welches im Berichtsjahr endet – in der LSE soll 
grundsätzlich jenes Wirtschaftsjahr herangezogen werden, in welchem die Mehrzahl der Monate im 
Berichtsjahr liegen. 

• In der GES ist nicht die Grundgesamtheit dargestellt, sondern ausschließlich die auf Basis der ge-
setzlichen Meldeschwellen ausgewählten Großbetriebe. 

• Die Vergleichbarkeit ist ab dem Berichtsjahr 2021 einschränkt, weil in der LSE die Betriebsebene 
nicht mehr geführt wird. 

3.5.5 Kohärenz mit der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 

Im Rahmen der LSE wird eine Vielzahl von Merkmalen zur Verfügung gestellt, die für die Erstellung der 
VGR benötigt werden und deren Erfragung sich aus der Verordnung (EG) Nr. 549/2013 idgF. respektive 
ESVG 2010 ableitet. Diese Daten dienen 

• der Erstellung der Produktionskonten auf detaillierter Ebene, 
• als Basis für die Berechnung der Werte zu konstanten Preisen, 
• als Dateninput für Kapitalstock- und Abschreibungsberechnungen, 
• zur Überprüfung der Vollständigkeit und Plausibilität der in Summe gemeldeten Werte für Produk-

tion, Vorleistungen und Investitionen. 

In der VGR auf nationaler und regionaler Ebene ist gemäß dem ESVG-Lieferprogramm die örtliche fachli-
che Einheit die zugrundeliegende statistische Einheit für die Beschreibung von Produktionsvorgängen47. 

                                                           

47 Aufgrund der konzeptionellen Umstellungen in der Erhebung durch die geänderten Rechtsgrundlagen (EBS-VO) 
war es notwendig die Ergebnisse der LSE 2021 zu adaptieren und an die VGR-Erfordernisse anzupassen. Insbeson-
dere der Wegfall der Betriebsebene erforderte Anpassungen, um die Konsistenz in den VGR-Zeitreihen zu wahren. 
Dazu wurden die erhobenen Betriebsstrukturen aus der LS 2020 auf die LS 2021 übertragen und bei der Berech-
nung von Output und den Vorleistungen berücksichtigt. Die VGR integriert die Umstellungen in der LSE 2021 im 
Rahmen der Benchmarkrevision 2024 und veröffentlicht konsistente überarbeitete Zeitreihen von 1995-2023 Ende 
September 2024. 
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Ausgangspunkt für die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts ist daher der Betrieb. Da einige notwen-
dige Informationen zur Ermittlung der Produktions- und Güterkonten nur auf Unternehmens- und nicht 
auf Betriebsebene gegeben sind, muss mittels statistischer Aufbereitungsverfahren die Informationslü-
cke zwischen Unternehmensinformation und Betriebsinformation geschlossen werden. 

Um die Vollständigkeit der VGR sicherzustellen, durchlaufen die Daten folgende drei Ergänzungspro-
zesse: 

• Mittels eines Vergleichs der Umsätze laut Erhebung mit den steuerbaren Umsätzen laut Mehrwert-
steuertest werden Zuschätzungen für diejenigen Unternehmen vorgenommen, für welche keine Da-
ten vorhanden sind. 

• Es gibt definitorische Unterschiede zwischen den Konzepten der VGR und jenen der Unternehmens-
buchhaltung. Aus diesem Grund müssen der Produktionswert und die Vorleistungen bereinigt wer-
den. So werden z.B. die als sonstiger Betriebsaufwand gemeldeten Bruttoversicherungsprämien in 
das Service-Charge-Konzept überführt sowie steuerähnliche Abgaben, Transfers (z.B. Mitgliedsbei-
träge) oder Geschäftsführerhonorare aus den Vorleistungen eliminiert. Die Betriebserlöse werden 
z.B. insofern bereinigt, als dass alle Handelswarenerlöse durch Abzug des Handelswareneinsatzes 
auf ein Spannenkonzept gebracht werden. Analoges gilt für solche Aktivitäten, bei denen der Pro-
duktionswert als Spanne definiert ist, wie etwa bei Kreditinstituten und Versicherungen, Glücks-
spiel, u.ä.  

• Oftmals weisen die von Unternehmen gemeldeten Daten aus steuerlichen Gründen Verzerrungen 
auf. Für solche nicht-deklarierte Einkommen aus versteckten wirtschaftlichen Aktivitäten („Ohne-
Rechnung-Geschäfte“) werden Schätzungen vorgenommen. Weiters werden Zuschläge für Schwarz-
arbeit und Eigenleistungen gemacht, ebenso für Trinkgelder sowie für illegale Produktion. 

3.5.6 Kohärenz mit der Umsatzsteuer- bzw. Umsatzsteuervoranmeldungsstatistik 

Analysen bezüglich der Steuerdaten ergeben bei einfach strukturierten rechtlichen Einheiten eine sehr 
gute Kohärenz. Bei komplexen Strukturen sind die Steuerdaten nur nach einem intensiven Profiling (und 
das oftmals nur bis zur nächsten Umstrukturierung geltend) zuordenbar, sodass Steuerdaten für diese 
nur bedingt und dann nur bezogen auf den gesamten Bereich der gewerblichen Wirtschaft herangezo-
gen werden können. 

Beim Vergleich der Ergebnisse der LSE mit den Umsatzsteuerstatistiken sind folgende Aspekte in Be-
tracht zu ziehen: 

• Bei primär erhobenen Unternehmen werden die Umsatzerlöse aus den Unternehmensabschlüssen 
herangezogen; Einfluss auf die Vergleichbarkeit der Ergebnisse haben daher Abweichungen zu den 
steuerbaren Umsätzen aus den Umsatzsteuerklärungen aufgrund unterschiedlicher Definitionen, 
nicht steuerbare Auslandsumsätze sind in die Steuerklärungen nicht einbezogen, abweichende 
Wirtschaftsjahre etc. 

• Bei jenen Unternehmen, die modellbasiert errechnet werden, werden die Umsatzerlöse, welche 
auch als Regressoren in das Modell einfließen, direkt aus den Steuererklärungen entnommen; ab-
weichende Definitionen haben, wie Analysen ergeben haben, bei den Unternehmen unterhalb der 
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Schwelle kaum Einfluss auf das Ergebnis; die Verwendung der Beilagen zur EST/KÖST hat diese Ef-
fekte nochmals wesentlich reduziert. 

• Im Falle von Organschaften wird die Steuererklärung (Gruppenbesteuerung) von der Organmutter 
für alle Organtöchter erstattet; in der LSE sind die Umsatzerlöse den jeweiligen operativen Organ-
töchtern zugeordnet. 

3.5.7 Kohärenz mit der Statistik über die Unternehmensdemographie 

Mit dem Berichtsjahr 2021 wurde die Statistik der allgemeinen Unternehmensdemografie (UDEMO) 
vollständig mit der LSE harmonisiert. Bei letzterer werden ab diesem Zeitpunkt auch Einheiten erfasst, 
die weniger als 10 000 Euro Umsatz im Jahr aufweisen, sowie die dort bisher ausgeschlossenen ÖNACE 
Bereiche P–R und S96. Beide Statistiken setzen nunmehr auf dem URS als alleiniger Datenbasis auf. Es 
gibt demnach jeweils nur mehr eine kohärente Anzahl für die drei Merkmale „Aktive Unternehmen“, 
„Beschäftigte bei aktiven Unternehmen“ und „Unselbständig Beschäftigte bei aktiven Unternehmen“. 
Der Jahresdurchschnitt der (unselbständig) Beschäftigten wird bei der UDEMO – auch um hier kohärent 
zur LSE zu sein, als Jahresdurchschnitt berechnet (wie auch von Eurostat diesbezüglich neu vorgegeben 
48). Dieselbe Berechnungsmethode wird auch für die (unselbständig) Beschäftigten bei Unternehmens-
neugründungen, -schließungen und überlebenden Unternehmen bzw. die Einteilung in eine bestimmte 
Beschäftigtengrößenklasse angewendet. 

Somit ist ab dem Berichtsjahr 2021 eine vollständige Kohärenz des aktiven Unternehmensbestands und 
der entsprechenden Beschäftigtendaten zwischen der Statistik der allgemeinen Unternehmensdemogra-
fie und der Leistungs- und Strukturstatistik gegeben. 

3.5.8 Kohärenz mit Inward FATS 

Da Inward-FATS dieselben Definitionen sowohl hinsichtlich der statistischen Einheiten, ihrer Merkmale 
und Stratifizierungsmerkmale, als auch der zeitlichen Abgrenzung verwendet wie die LSE, besteht für 
deckungsgleiche Bereiche der beiden Statistiken vollständige Kohärenz. 

3.5.9 Kohärenz mit der Außenhandelsstatistik 

Im Zuge von Analysearbeiten werden die Daten der österreichischen Außenhandelsstatistik mit Daten 
der LSE verknüpft, um wertvolle Zusatzinformationen und Besonderheiten für Außenhandel treibende 
Unternehmen des Erfassungsbereichs der LSE aufzuzeigen. Da es keine Überschneidungen von Erhe-
bungsmerkmalen der beiden Statistiken gibt, kann man hier nicht von Kohärenz im engeren Sinn 

                                                           

48 Bis zum Berichtsjahr 2020 wurde bei der UDEMO gemäß den Vorgaben im Eurostat-OECD Handbuch (S. 41) die 
Jahresbeschäftigtensumme mittels Division der Anzahl der Beschäftigten durch die Anzahl der Monate, in dem das 
Unternehmen aktiv war ("operating period"), berechnet, wodurch insbesondere auch den geschaffenen Beschäfti-
gungseffekten in Saisonbetrieben Rechnung getragen werden sollte. Dieser Ansatz konnte jedoch umgekehrt die 
Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze in einem Jahr künstlich erhöhen und nicht den tatsächlichen Beitrag in einem 
Jahr zeigen, weswegen Eurostat diesbezüglich seine Leitlinien geändert hat. 
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sprechen. Allerdings sind die Erkenntnisse der Analysearbeiten für die Beurteilung der Ergebnisse von 
grundlegender Bedeutung.  

Im Folgenden werden die Unterschiede in den Erhebungskonzepten beschrieben, die für die Interpreta-
tion der Ergebnisse von Bedeutung sind. 

Tabelle 10: Gegenüberstellung der Konzepte Außenhandelsstatistik und LSE 

 Außenhandelsstatistik 2021 Leistungs- und Strukturstatistik ab 2021 

Erfassungsbereich Alle Wirtschaftsbereiche  ÖNACE 2008-Abschnitte B-S (o. O, S94) 

Beobachtungs-/ 
Erhebungseinheit 

Grenzüberschreitende Warentransaktionen 
von Unternehmen bzw. Zollanmelder:innen bei 
der Zollverwaltungsbehörde; 
Erhebungseinheit: 
INTRASTAT: innergemeinschaftlicher Markt-
teilnehmer:in (natürliche oder juristische Per-
son) mit UID-Nummer 
EXTRASTAT: Zollanmelder:in liefert die han-
delsstatistischen Angaben bei der Durchfüh-
rung der Zollförmlichkeiten 

Das Unternehmen, die dazugehörigen 
rechtlichen Einheiten (inkl. Betriebe ge-
werblicher Art von Körperschaften öf-
fentlichen Rechts) und deren Arbeitsstät-
ten (örtliche Einheit). 

Erhebungsumfang;  
Darstellungsmerkmale 

Alle grenzüberschreitenden Warenverkehre 
mit Ausnahme des laut Kommissionsverord-
nung angeführten Warenverkehrs (Befreiungs-
liste) inklusive der in INTRASTAT durchgeführ-
ten Zuschätzung unterhalb der Assimilations-
schwelle und der Zuschätzung von Non-
Response. 

Leistungs- und Strukturdaten (siehe 
Punkt 2.1.10) 

Erhebungsform 

Vollerhebung mit Schwellenwerten; 
INTRASTAT: jährliche Ausfuhr- oder Einfuhr-
werte von mind. 750.000 € (seit 2015) 
EXTRASTAT: sämtliche Transaktionen, bis auf 
mündlich deklarierte, unter der statistischen 
Schwelle von 1.000 € 

Vollerhebung mit Schwellenwerten; Un-
ternehmen unterhalb des Schwellenwer-
tes werden mittels Informationen aus 
dem URS und Verwaltungsquellen mo-
dellbasiert ergänzt. (siehe Punkt 2.1.6) 

Zahl der Auskunftspflichtigen 
(2021) 

INTRASTAT: 
Ausfuhren: 6 880*; Einfuhren: 12 044* 
EXTRASTAT: 
Ausfuhren: 18 318*; Einfuhren: 32 344* 

ca. 38 000 rechtliche Einheiten 

Verwendete Klassifikationen 
Warennummer: Kombinierte Nomenklatur 
(KN) 
Ländercode: ISO-Code 

ÖNACE 2008 

Periodizität monatlich jährlich 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Leistungs- und Strukturstatistik 2021 und Außenhandelsstatistik 2021. - * Die Zahl der 
Auskunftspflichtigen für Einfuhren und Ausfuhren ist nicht additiv, da Unternehmen in beiden Warenstromrichtun-
gen auskunftspflichtig sein können; weitere Informationen finden sich im Internet unter www.statistik.at > Doku-
mentationen > Außenhandel. 

https://www.statistik.at/statistiken/internationaler-handel/internationaler-warenhandel/importe-und-exporte-von-guetern
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Bei der Interpretation der Ergebnisse muss auf folgende Unterschiede Rücksicht genommen werden, 
wie z.B.: 

• Zur Lohnveredelung eingeführte und danach wieder ausgeführte Güter werden in der Außenhan-
delsstatistik als Bruttoströme berücksichtigt, während in der LSE nur der Wert der Lohnveredelung 
(Nettoströme) ausgewiesen wird. 

• In der Außenhandelsstatistik kommt ein fakturierter Ansatz in CIF- und FOB-Bewertungen zur An-
wendung; in der LSE werden die buchhalterischen Aufzeichnungen herangezogen. 

• Anders als in der Außenhandelsstatistik können die Daten der LSE bei Rumpf- oder abweichenden 
Wirtschaftsjahren abweichend vom Kalenderjahr gemeldet werden. 

• Ausfuhren eines Unternehmens können im Unterschied zu den Handelswarenerlösen der LSE auch 
z.B. den Verkauf oder sonstiges grenzüberschreitendes Verbringen von gebrauchten Sachanlagen 
darstellen. 

• Einfuhren eines Unternehmens können im Unterschied zum Betriebsaufwand der LSE auch Brutto-
investitionen in Sachanlagen beinhalten. 

3.5.10 Kohärenz mit der Arbeitskostenerhebung 2020 

Während in der LSE alle Größenklassen erfasst werden, sind in der Arbeitskostenerhebung (AKOE) örtli-
che Einheiten (Arbeitsstätten) von Unternehmen mit weniger als 10 unselbständig Beschäftigten nicht 
enthalten. Weiters ist die wichtigste Darstellungseinheit der LSE das Unternehmen (rechtliche Einheit), 
während dies in der AKOE entsprechend den gesetzlichen Vorgaben die örtliche Einheit ist. Um sowohl 
diese Erfassungsdifferenz als auch den Einheiteneffekt auszuschließen, wird eine Sonderauswertung der 
LSE 2020 für örtliche Einheiten von rechtlichen Einheiten mit 10 und mehr unselbständig Beschäftigten 
dargestellt. Zu berücksichtigen ist, dass in der LSE auf Ebene der Arbeitsstätten die Selbständigen in der 
Zahl der Beschäftigten enthalten sind. 

Der Vergleich der AKOE 2020 mit der LSE 2020 (siehe Tabelle 11) ergibt somit für die AKOE um insge-
samt 5,4 % niedrigere Löhne und Gehälter pro Arbeitnehmer:in als in der LSE. In der Beherbergung und 
Gastronomie (I) waren die Abweichungen mit -11,8 % am höchsten, gefolgt vom Bereich Wasserversor-
gung (E) mit -9,9 %. 

Tabelle 11: Kohärenz mit Arbeitskostenerhebung 

Wirtschaftstätigkeit 
(ÖNACE 2008) 

Löhne und Gehälter pro  
Arbeitnehmer:in (D11/A1) 

AKOE 20201 LSE 20202 Abweichung3 

in EUR in % 

B Bergbau 47 482  52 603  -9,7 

C Herstellung von Waren 44 565  48 147  -7,4 

D Energieversorgung 64 497  69 854  -7,7 
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Wirtschaftstätigkeit 
(ÖNACE 2008) 

Löhne und Gehälter pro  
Arbeitnehmer:in (D11/A1) 

AKOE 20201 LSE 20202 Abweichung3 

in EUR in % 

E Wasserversorgung und Abfallentsorgung 39 112  43 417  -9,9 

F Bau 38 927  43 177  -9,8 

G Handel 32 938  34 221  -3,7 

H Verkehr 38 280  39 505  -3,1 

I Beherbergung und Gastronomie 19 480  22 078  -11,8 

J Information und Kommunikation 56 964  59 798  -4,7 

K Finanz- und Versicherungsleistungen 61 314  62 486  -1,9 

L Grundstücks- und Wohnungswesen 42 242  45 085  -6,3 

M Freiberufliche/techn. Dienstleistungen 51 060  50 256  1,6 

N Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 27 361  28 520  -4,1 

B–N 39 538  41 778  -5,4 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Arbeitskostenerhebung 2020, Leistungs- und Strukturstatistik 2020.1) Örtliche 
Einheiten von Unternehmen mit 10 und mehr unselbständig Beschäftigten. – 2) Örtliche Einheiten von 
Unternehmen mit 10 und mehr unselbständig Beschäftigten. Löhne und Gehälter pro Beschäftigten 
(inkl. Selbständige). – 3) AKOE minus LSE in Prozent der LSE. 

Ein wesentlicher Grund für diese Differenzen liegt in der unterschiedlichen Definition von Löhnen und 
Gehältern. Die Löhne und Gehälter der LSE enthalten auch die Lohn- und Gehaltsfortzahlung im Krank-
heitsfall (D.1221) und die gesetzlichen Zahlungen an ausscheidende Arbeitnehmer:innen (D.1223), wäh-
rend diese in der AKOE unter Arbeitgeber-Sozialbeiträgen erfasst werden. In Tabelle 11 werden diese 
genannten Bestandteile in die Löhne und Gehälter der AKOE einbezogen, wodurch die Abweichung der 
AKOE 2020 insgesamt auf -0,9 % sinkt. Dennoch bleiben die Abweichungen innerhalb der Wirtschafts-
zweige wie beispielsweise mit -7,8 % in der Beherbergung und Gastronomie (I) und -6,4 % im Bauwesen 
(F) bemerkenswert. Die Löhne und Gehälter in den Bereichen Freiberufliche, wissenschaftliche und tech-
nische Dienstleistungen (M, +5,2 %), Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (K, +3.4 %) sowie Ver-
kehr (H, +2,3 %) sind bei diesem Vergleich in der AKOE 2020 höher als in der LSE 2020. In der LSE wird 
die vom Arbeitsmarktservice (AMS) gezahlte Kurzarbeitsbeihilfe nicht abgezogen, obwohl diese Zu-
schüsse mehrere Arbeitskostenkomponenten verringern. Dies kann die höheren Unterschiede in einigen 
Branchen und insbesondere in der Beherbergung und Gastronomie (I) erklären. Darüber hinaus kom-
men die Informationen für die AKOE meist aus der Personalverrechnung und jene für die LSE aus der Ge-
winn- und Verlustrechnung bzw. Bilanz; letztere entsprechen eher den Rechnungslegungsvorschriften 
als den Definitionen der AKOE. Einzelne Unternehmen gaben bei Rückfragen an, dass bei der AKOE (rich-
tigerweise) keine Geschäftführer:innenbezüge angegeben wurden, während diese in den LSE-Löhnen 
und Gehältern enthalten waren.  
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Eine weitere Ursache für Abweichungen ist die unterschiedliche Methode der Datenerstellung: Wäh-
rend die AKOE als Stichprobenerhebung mit Hochrechnung durchgeführt wird, ist die LSE eine Kombina-
tion aus primärstatistischer Erhebung und Ergänzung der nicht erhobenen Einheiten durch Register-, 
Verwaltungs- sowie anderen Statistikdaten. 

Tabelle 12: Kohärenz mit der AKOE 2020 nach Definitionsbereinigung 

Wirtschaftstätigkeit 
(ÖNACE 2008) 

Löhne und Gehälter inkl. Fortzahlung und Abfertigungen  
pro Arbeitnehmer:in 

((D11 + D1221 + D1223)/A1) 

AKOE 20201 LSE 20202 Abweichung3 

in EUR in % 

B Bergbau 49 906 52 603 -5,1 

C Herstellung von Waren 46 888 48 147 -2,6 

D Energieversorgung 68 462 69 854 -2,0 

E Wasserversorgung und Abfallentsorgung 41 029 43 417 -5,5 

F Bau 40 398 43 177 -6,4 

G Handel 34 540 34 221 0,9 

H Verkehr 40 416 39 505 2,3 

I Beherbergung und Gastronomie 20 366 22 078 -7,8 

J Information und Kommunikation 58 918 59 798 -1,5 

K Finanz- und Versicherungsleistungen 64 595 62 486 3,4 

L Grundstücks- und Wohnungswesen 44 247 45 085 -1,9 

M Freiberufliche/techn. Dienstleistungen 52 879 50 256 5,2 

N Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 28 694 28 520 0,6 

B–N 41 422 41 778 -0,9 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Arbeitskostenerhebung 2020, Leistungs- und Strukturstatistik 2020. 
1) Örtliche Einheiten von Unternehmen mit 10 und mehr unselbständig Beschäftigten. – 2) Örtliche Ein-
heiten von Unternehmen mit 10 und mehr unselbständig Beschäftigten. Löhne und Gehälter pro Be-
schäftigten (inkl. Selbständige). – 3) AKOE minus LSE in Prozent der LSE. 

3.5.11 Kohärenz mit der Arbeitsstättenzählung 

In Tabelle 13 werden die Ergebnisse der LSE 2021 mit den Ergebnissen der Arbeitsstättenzählung auf 
Ebene der rechtlichen Einheiten verglichen. 
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Tabelle 13: Kohärenz mit der AZ 

Wirtschaftstätigkeit 
(ÖNACE 2008) 

Rechtliche 
Einheiten 

LSE 

Beschäf-
tigte 
LSE 

Rechtliche 
Einheiten 

AZ 

Beschäf-
tigte 
AZ 

Diff. in % 
Rechtliche 
Einheiten 

Diff. in % 
Beschäf-

tigte 

INSGESAMT 
618 584 3 590 

035 
615 361 4 088 202 0,5 -12,2 

B Bergbau 368 6 098 361 6 217 1,9 -1,9 

C Herstellung von Waren 31 523 674 132 31 146 662 485 1,2 1,8 

D Energieversorgung 4 116 31 704 1 809 27 279 127,5 16,2 

E Wasserversorgung und Abfallent-
sorgung 

2 906 22 591 1 487 19 564 95,4 15,5 

F Bau 42 065 343 244 42 689 345 305 -1,5 -0,6 

G Handel 97 009 710 702 88 568 691 623 9,5 2,8 

H Verkehr 16 344 205 599 17 382 222 761 -6,0 -7,7 

I Beherbergung und Gastronomie 48 075 274 676 45 501 279 287 5,7 -1,7 

J Information und Kommunikation 30 398 141 591 27 732 141 720 9,6 -0,1 

K Finanz- und Versicherungsleistun-
gen 

14 329 125 275 16 215 129 106 -11,6 -3,0 

L Grundstücks- und Wohnungswesen 30 855 64 384 19 198 57 320 60,7 12,3 

M Freiberufliche/techn. Dienstleis-
tungen 

98 910 304 988 113 198 328 976 -12,6 -7,3 

N Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 26 015 265 445 25 917 285 973 0,4 -7,2 

P Erziehung und Unterricht 22 508 45 485 16 444 216 711 36,9 -79,0 

Q Gesundheits- und Sozialwesen 80 298 232 734 103 162 517 163 -22,2 -55,0 

R Kunst, Unterhaltung und Erholung 29 837 57 853 22 194 72 614 34,4 -20,3 

S Sonst. Dienstleistungen (o. S94) 43 028 83 534 42 358 84 098 1,6 -0,7 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Arbeitsstättenzählung 2021 (AZ), Leistungs- und Strukturstatistik 2021. 

Die Unterschiede zwischen den beiden Statistiken sind u.a. auf folgende konzeptionelle Unterschiede 
zurückzuführen: 

• In der AZ sind die Arbeitsstätten die zentralen Einheiten – relevant sind Arbeitsstätten denen Be-
schäftigte zugeordnet werden können. Haben Arbeitsstätten keine Beschäftigten werden sie nicht 
berücksichtigt. Einheiten aus dem Wirtschaftsbereich L68209 (Sonstige Vermietung und Verpach-
tung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen) ohne Firmenbuchbe-
zug werden aus der AZ ausgeschlossen, was den Unterschied im Abschnitt L erklärt. 
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• In der LSE werden Beschäftigte als Jahresdurchschnitt gemessen - die AZ ist grundsätzlich stichtags-
bezogen (31.10) und zählt die Beschäftigten in der Referenzwoche um den 31.10., für 2021 war 
diese von 25. bis 31.10.2021. 

• Die LSE wird gänzlich auf Basis des URS erstellt - für die LSE ist ebenfalls das URS die Basis. Die Basis 
aus dem URS wird für die AZ aber um Fremdschlüssel aus dem URV und anderen Fremdregistern 
angereichert.  

• In der LSE werden ausschließlich im URS als wirtschaftlich aktiv gekennzeichnete Einheiten erfasst - 
in der AZ wird das gesamte URS inkl. öffentlichem Bereich und Non-Profit-Einheiten als Basis ver-
wendet. Dies ist die Erklärung dafür, dass in der LSE in einigen Bereichen weniger Einheiten erfasst 
sind. 

• Einheiten wie Schulen, Energieversorger, Wasserversorger oder Bauhöfe etc. werden in der AZ als 
Arbeitsstätten den Gemeinden bzw. dem Bund zugeschlagen. Dies erklärt den Unterschied in den 
Abschnitten D und E der ÖNACE 2008. 
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4 Ausblick 

Produktionstechnische Aspekte 

Für das Berichtsjahr 2021 wurden in der Produktion der Daten folgende Änderungen umgesetzt: 

• Die Implementierung der Vorgaben der EBS-Verordnung sowie die nationalen konzeptionellen Än-
derungen erforderten eine Anpassung des Produktionssystems sowie eine Adaptierung der Arbeits-
abläufe für die LSE (siehe auch Ausführungen zur Saldenliste und inhaltliche Aspekte). 

• Die Angleichung des Merkmalskatalogs zwischen Produktion und Dienstleistungen inkl. möglichste 
Angleichung der Merkmalsdefinitionen an die Rechnungslegungsvorschriften bedingen Steigerun-
gen in der Effizienz der Dateneinholung und der Datenbearbeitung. 

• „LSE- Saldenliste“: Zur Entlastung der Unternehmen (verpflichtende Anwendung für Kapitalgesell-
schaften, für andere Rechtsformen ist die Anwendung der Saldenliste freiwillig) ist die Schaffung 
dieser Schnittstelle zwischen den Kontensalden in der Buchhaltung und den Merkmalen der LSE im-
plementiert worden. Die LSE-Meldung kann nach einer Erstzuordnung automatisiert als xml gene-
riert und mittels eines von Statistik Austria zur Verfügung gestellten WebService übermittelt wer-
den. Voraussetzung für die Anwendung ist die Schaffung der technischen Voraussetzungen in der 
Buchhaltungssoftware durch Softwareunternehmen. 

• Die produktionstechnischen Anpassungen sowie inhaltliche Änderungen und technische Vorgaben 
machten es erforderlich, ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Aufarbeitungsapplikation einzusetzen, 
welche an zu diesem Zeitpunkt übliche technische Standards für die Datenbearbeitung angepasst 
ist. 

• Noch flexiblere Anpassung der Meldeschwellen, um jährlich konstant maximal etwa 38 000 rechtli-
che Einheiten primär erheben zu können. 

Nach der umfangreichen Umstellung für das Berichtsjahr 2021 liegt der Fokus ab dem Berichtsjahr 2022 
auf einer weiteren Automatisierung und Optimierung der Arbeitsabläufe. Zudem wird das Ziel verfolgt, 
die Anwendung der Meldeschiene LSE-Saldenliste noch auszuweiten.  

Inhaltliche Aspekte 

Mit dem Berichtsjahr 2021 wurden die Erfordernisse der EBS-Verordnung und der Leistungs- und Struk-
turstatistik-Verordnung 2022 umgesetzt. Folgende konkrete Änderungen wurden implementiert: 

• Ausweitung der LSE auf marktwirtschaftliche Tätigkeiten gegenwärtig noch nicht erfasster Wirt-
schaftsbereiche (Abschnitte P, Q, R und S96 der ÖNACE 2008) sowie noch nicht erfasste Finanz-
dienstleistungsbereiche, 

• Herstellung der Kohärenz der LSE mit den unternehmensdemografischen Statistiken, indem die ge-
genwärtig verwendete 10 000 EUR Umsatzschwelle für die Einbeziehung von Einheiten ab dem Be-
richtsjahr 2021 nicht mehr angewendet wird, 

• Vereinheitlichung des Merkmalskatalogs zwischen den Bereichen Produktion und Dienstleistungen; 
Anpassung des Merkmalskatalogs an neue Vorgaben und Anpassung der Definitionen möglichst an 
die Rechnungslegungsvorschriften, Umweltmerkmale werden weiterhin in der LSE erfasst, 
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• Streichen der Betriebe bei gleichzeitiger Aufwertung der Arbeitsstättenebene (Erfassung der Um-
satzerlöse bzw. modellbasierte Berechnung der Vorleistungen und der Wertschöpfung, getrennte 
Darstellung der unselbständig Beschäftigten), 

• Arbeitsgemeinschaften werden zur Vermeidung von Doppelzählungen grundsätzlich nicht mehr als 
eigene statistische Einheit erfasst – Werte sind bei den, an der ARGE beteiligten Unternehmen zu 
erfassen. 

Für die folgenden Berichtsjahre soll der Merkmalskatalog und der Erfassungsbereich für die LSE kon-
stant bleiben, um wiederum längere vergleichbare Zeitreihen zu erhalten. Die nächste größere Umstel-
lung wird die NACE Revision sein - mit dem Berichtsjahr 2025 ist nach derzeitigem Wissenstand die 
NACE Rev. 2.1 bzw. die ÖNACE 2025 zu implementieren. Für das Berichtsjahr 2025 ist eine doppelte Be-
richterstattung nach der NACE Rev. 2 und NACE Rev 2.1 vorgesehen. Inwieweit es Rückrechnungen ge-
ben wird ist zum Zeitpunkt der Erstellung der Standard-Dokumentation noch nicht fixiert. 

Ein weiteres Ziel der LSE ist, die Nutzung von Verwaltungsdaten laufend zu verbessern und zu optimie-
ren, wobei die eine automatisierte Verwendung von eBilanzen getestet wird. Eine breitere Anwendung 
der Meldeschiene LSE-Saldenliste ist jedoch erforderlich, um Daten auch - abseits von experimentellen 
Daten - veröffentlichen zu können. 

Publikationstechnische Aspekte 

Im Fokus weiterer Entwicklungsarbeiten steht die laufende Weiterentwicklung des elektronischen Pub-
likationsangebots sowie die Verringerung bzw. der gänzliche Verzicht des Angebots an gedruckten Pub-
likationen. Mit der Publikation der Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 wird sich das neue Einheiten-
konzept (insbesondere das statistische Unternehmen als zentrale Darstellungseinheit – rechtliche Ein-
heiten werden aber weiterhin in vollem Umfang publiziert) in den publizierten Ergebnissen niederschla-
gen. 

5 Abkürzungsverzeichnis 

AGES Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
AKOE Arbeitskostenerhebung 
AMDC Austrian Micro Data Center 
AMS Arbeitsmarktservice 
ARGE Arbeitsgemeinschaft 
AZ Arbeitsstättenzählung 
BGBl Bundesgesetzblatt 
BIP Bruttoinlandsprodukt 
bPV berufsmäßige Parteienvertretung 
BSP Bruttosozialprodukt 
BStatG Bundesstatistikgesetz 
CPA Statistische Güterklassifikation in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen in der 

Europäischen Gemeinschaft (Classification of products by activities) 
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CIF Preis, einer Ware zum Zeitpunkt der Einfuhr inklusive Kosten (Cost), Versicherun-
gen (Insurance) und Fracht (Freight) 

DV Dachverband der Sozialversicherungsträger 
EBS European Business Statistics 
eDAMIS Datenübermittlungsmodul an Eurostat 
EG Europäische Gemeinschaft 
EISIG Aufarbeitungsapplikation für die LSE 
eQuest elektronsicher Fragebogen 
EST Einkommensteuererklärung 
ESVG Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
EVU Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
EU Europäische Union 
Eurostat Statistisches Amt der Europäischen Union 
EXTRASTAT Grenzüberschreitende Warentransaktionen mit Drittstaaten 
FAO Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
FAQ Frequently asked questions 
FATS Foreign Affiliates Statistics (Statistik der Auslandsunternehmenseinheiten) 
F&E Forschung und Entwicklung 
FMA  Finanzmarktaufsicht 
FOB Preis einer Ware frei an Bord (engl.: Free On Board) 
GewO Gewerbeordnung 
INTRASTAT Grenzüberschreitende Warentransaktionen innerhalb der EU 
ISO-Code Standard für die Kodierung von geografischen Einheiten (Ländern) 
IT Informationstechnologie 
ISIC Internationale Standardklassifikation der Wirtschaftszweige der Vereinten Natio-

nen 
IWF Internationaler Währungsfonds 
KJP Konjunkturstatistik im Produzierenden Bereich 
KMU Kleine und mittlere Unternehmen 
KN Kombinierte Nomenklatur 
KÖST Körperschaftssteuerklärung 
KStG Körperschaftsteuergesetz 
LSE Leistungs- und Strukturstatistik/Leistungs- und Strukturerhebung 
LZ Lohnzetteldaten 
MDE Modellbasierte Datenergänzung 
MEETS Modernisation of European Economic and Trade Statistics 
NACE Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft 

(Statistical classification of economic activities in the European Communities) 
NUTS Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
ÖCPA Österreich Version der CPA 
OeNB Österreichische Nationalbank 
ÖNACE Österreichische Version der NACE 
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PDF Plattformunabhängiges Dateiformat 
Rev. Revision 
RsB Rückscheinbrief 
Saldenliste Meldeschiene für die LSE, insbesondere für Kapitalgesellschaften 
SBS Strukturelle Unternehmensstatistik (Structural Business Statistics) 
SBS-Recast-VO EU-Verordnung über die strukturelle Unternehmensstatistik (Neufassung) 
STAT Statistik Austria 
STATcube Statistische Datenbank 
SVS Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen 
UDEMO Unternehmensdemografische Statistiken 
UID Umsatzsteueridentifikationsnummer 
UN/UNO United Nations (Vereinte Nationen) 
URS Statistisches Unternehmensregister (BStG § 25a) oder auch Unternehmensregister 

für Zwecke der Statistik 
URV Unternehmensregister für Zwecke der Verwaltung 
UST Umsatzsteuerjahreserklärungen 
UVA Umsatzsteuervoranmeldungen 
VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
VO Verordnung 
VStV Verwaltungsstrafverfahren 
WebService Schnittstelle für den automatischen Datenaustausch zwischen Softwaresystemen 

bei der Meldeschiene LSE-Saldenliste 
ZABIL Erhebungen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs 
ZRS Einarbeitsstättenunternehmen 
ZR Mehrarbeitsstättenunternehmen 
 

6 Hinweis auf ergänzende Dokumentationen/Publikationen 

Kupka, Ch. / Greul, E. / Hartl, M. (Wien 2019): „Profiling von Unternehmensgruppen; Umsetzung in Ös-
terreich und Konsequenzen für die Leistungs- und Strukturstatistik“, in: Statistik Austria: „Statistische 
Nachrichten“ 1/2019, S. 870 ff. 

Bachleitner, I. / Kupka, Ch. / Murlasits-Freund, H. / Teller, Ch. / Zach, S. (Wien 2023): „Leistungs- und 
Strukturstatistik 2021, Konzeptionelle Änderungen“, in: Statistische Nachrichten (Statistik Austria) 
5/2023, S. 408–418. 

Bachleitner, I. / Psick, Ch. / Zach, S. (Wien 2023): „Leistungs- und Strukturstatistik 2021, Analyse der Er-
gebnisse und Hintergrundinformationen“, in: Statistische Nachrichten (Statistik Austria) 11/2023, S. 
883–896. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database (Datenbank mit Ergebnissen) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database
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https://www.statistik.at/ueber-uns/erhebungen/unternehmen/leistungs-und-strukturerhebung (Detail-
lierte Informationen zur Leistungs- und Strukturerhebung wie z.B. Fragebogenmuster, Erläuterungen, 
Meldeschwellen) 

Standard-Dokumentation Leistungs- und Strukturstatistik bis Berichtsjahr 2020 

7 Anlagen 

Beilage 1: Deckungsgrad 

Beilage 2: Detaillierter Merkmalskatalog für die LSE 

Beilage 3: Berechnung der Darstellungsmerkmale 

Beilage 4: Geheimhaltungsstruktur – LSE 2021 

Beilage 5: Vergleich der Leistungs- und Strukturstatistik 2021 (LSE) mit der Konjunkturstatistik im Produ-
zierenden Bereich (KJP) 

https://www.statistik.at/ueber-uns/erhebungen/unternehmen/leistungs-und-strukturerhebung
https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/U/std_u_ls_ab_2018.pdf
https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage1_deckungsgrad.pdf
https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage2_erhebungsmerkmale.pdf
https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage3_darstellungsmerkmale.pdf
https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage4_gehstruktur.pdf
https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage5_abdeckung.pdf
https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/u_ls_ab_2021_beilage5_abdeckung.pdf
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